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Geleitwort zur 3. Auflage

Im Jahr 2006 wurdendurch die Einführung der kommunalen Doppik die Vorschriften für

die Umsetzung des neuen Haushalts- und Rechnungswesenerstellt.

Nach den bisherigen praktischen Erkenntnissen und dem Projekt „Evaluierung der
Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz“ der kommunalen Spitzenverbände und des sei-
nerzeitigen Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur sowie aus dem Bericht

der Enquete-Kommission 16/1 „Kommunale Finanzen“ (Landtags-Drs. 16/5250 vom 06.

Juli 2015, Buchstabe D, Ziffer II. - Erfahrungsberichte zur kommunalen Doppik/Über-
prüfung der kommunalen Doppik) war es notwendig, die Gemeindeordnung, die Ge-

meindehaushaltsverordnung, die Muster zur Gemeindeordnung und Gemeindehaus-

haltsverordnung sowie die Zuordnungsvorschriften für die kommunale Haushalts-
wirtschaft (VV Gemeindehaushaltssystematik — VV-GemHSys) anzupassen. Darüber

hinaus wurde vom Ministerium des Innern und für Sport mit Rundschreiben vom 17.

Januar 2017 - 17 421-3/334 (Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz

vom 28. Februar 2017) die Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung

der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV) veröffentlicht.

Die kommunale Doppik in Rheinland-Pfalz fordert von den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der
Rechnungsprüfungsausschüsse eine intensive Auseinandersetzung mit dem neuen Haushalts-
und Rechnungswesen. Die vorliegenden Handlungsempfehlungen für die kommunale Praxis

bieten dafür hervorragendeHilfestellungen und spürbare Arbeitserleichterungen.

Geradedie örtliche Rechnungsprüfung steht in einem besonderen Spannungsfeld: Zum
einen gehört es zum ureigensten Recht eines jeden Gemeinderates, Verwaltungsvor-
gänge nachzuvollziehen und kritisch zu würdigen mit dem Ziel festzustellen, ob bei der

Abwicklung der Geschäftsvorfälle in materieller und formeller Hinsicht richtig verfahren
wurde. Insofern muss jeder Rechnungsprüfungsausschussseine Arbeit frei bestimmen
können. Zum anderen handelt es sich bei der Rechnungsprüfung um eine äußerst
komplexe Aufgabe, die es gerade auch im Interesse eines sachgerechten und landes-

einheitlichen Vollzugs eng zu strukturierengilt.

In diesem Spannungsfeld sind die Bestimmungen überdie örtliche Rechnungsprüfung
im Gemeindehaushaltsrecht trotz ihrer Bedeutung aus Respekt vor dem Recht auf

kommunale Selbstverwaltung vergleichsweise allgemein formuliert. Umso mehr ist dem
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz für die Veröffentlichung der praxisorientier-

ten Handlungsempfehlungen für die örtliche Rechnungsprüfung zu danken. Vor allem
ist den Autoren dieser Handlungsempfehlung zu danken. Ohne sie und ohneihre Fach-

kenntnis wäre diese Hilfestellung nicht zustande gekommen.

Mainz/Speyer, im April 2017

ua QuesHe
Roger Lewentz Klaus P. Behnke

Staatsminister des Innern Präsident des Rechnungshofs

und für Sport Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz

 



Vorwort zum aktualisierten Nachdruckder 3. Auflage

Die Rechnungsprüfung ist ein zentraler Baustein in der Führung und Verwaltung einer

Kommune. Die Bürgerinnen und Bürger legen zu Recht großen Wert darauf, dass die
Finanzen und somit insbesondere die Einnahmen und Ausgabenmit einem geordneten,
transparenten und überprüften Verfahren abgewickelt werden. Die Rechnungsprüfung
kann dabeihelfen, kommunalpolitische Entscheidungeninihren finanziellen Auswirkun-
gen zu überschauen und neu auszurichten.

Bei der Prüfung eines doppischen Jahresabschlusses müssen sich die Mitglieder eines
Rechnungsprüfungsausschusses die Frage stellen, wie und in welchem Umfang der

Jahresabschluss zu prüfen ist. Dabeiist klar, dass die Rechnungsprüfung unter doppi-
schen Blickwinkeln umfangreicherist als in der kameralen Jahresabschlussprüfung. In

Anbetracht der Vielzahl der Prüfungsanforderungenist es deshalb notwendig, dass man
sich an einem Verfahren orientiert, das weitgehendalle relevanten Sachverhalte bein-

haltet. Dabei sollte das Prüfverfahren auch in einem angemessenen Zeitraum abgewi-
ckelt werden können.

Die klassische Belegprüfung nach kameralen Maßstäben entspricht nicht den Anforde-

rungen einer doppischen Rechnungsprüfung. Die Rechnungsprüfungsausschüsse, die
sich an den Zielsetzungen der doppischen Rechnungsprüfung orientieren, benötigen oft
mehrere Sitzungen, bringen damit viel Zeit auf und fordern Unterstützung bei der Be-
wältigung dieser Aufgabe.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz hat aus diesem Grund eine Arbeits-
gruppe beauftragt, einen Leitfaden für die ehrenamtlichen Mitglieder in den Rechnungs-

prüfungsausschüssen zu erarbeiten. Die entstandene Arbeitshilfe wurde vor der Veröf-
fentlichung sowohl mit dem Ministerium des Innern und für Sport als auch dem
Rechnungshof Rheinland-Pfalz abgestimmt und anerkannt.In der 3. Auflage wurden die
haushaltsrechtlichen Änderungen in der Gemeindeordnung sowie die Anpassungenin

der Gemeindehaushaltsverordnung aus der Fortschreibung der kommunalen Doppik
aktualisiert. Des Weiteren wurde der Leitfaden um den Prüfungsschwerpunkt Gesamt-

abschluss erweitert. Nachdem die 3. Auflage großen Zuspruch erhalten hat und vergrif-
fen war, berücksichtigt der nunmehr vorliegende aktualisierte Nachdruck Änderungen,

die sich bei einzelnen Paragrafen ergeben haben.

Besonderer Dankgilt den Beteiligten, die an der Erstellung des Leitfadens mitgewirkt

haben:

Bürgermeister Thomas Blechschmidt, Stadt Bad Kreuznach, Tanja Harlos, Kommunal-
beratung Rheinland-Pfalz GmbH sowie Mitglied im Verbandsgemeinderat Weilerbach,
Markus Knorpp, Finanzdezernent der Verbandsgemeinde Wonnegau und Rainer
Schrepp, Finanzdezernent a. D. der Verbandsgemeinde Wonnegau.

Mainz, im Mai 2022

In “bn ’

Dr. Karl-Heinz Frieden
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied,

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz

Vil
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1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß $ 110 Abs. 1 Satz 1 GemO soll der Gemeinderat einen Rechnungsprüfungs-
ausschuss bilden. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Aufgabe den Jahresab-
schluss zu prüfen. Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses ergeben sich
aus den §§ 112 und 113 GemO, die nachfolgend im Wortlaut aufgeführt werden:

& 112 GemO - Aufgaben und Befugnisse der örtlichen Rechnungsprüfung

(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben

insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss
der Gemeinde,

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, sofern die Prüfung
nicht sachverständigen Abschlussprüfern vorbehaltenist,

3. die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtab-
schluss der Gemeinde,

4. die Prüfung der Vorgängein der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prü-

fung des Jahresabschlusses,

die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft vorschriftsmäßig geführt wordenist,

die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der
Eigenbetriebe einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahmeder re-
gelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen,

7. die Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Son-
dervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme

vor ihrer Anwendung geprüft wurden.

Bei delegierten Aufgaben sind Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge von

erheblicher finanzieller Bedeutung auch dann in die Prüfung des Jahresab-
schlusses nach Satz 1 Nr. 1 einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge durch
den Träger der Aufgabe selbst vorgenommen werden. Satz 1 Nr. 6 und 7 gilt nicht

für Ortsgemeinden.

(2) Der Bürgermeister kann dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben über-
tragen, insbesondere

1. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände,

2. die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit,

3. die Prüfung von Anordnungenvorihrer Zuleitung an die Kasse im Hinblick
darauf, ob die einzelnen Beträge sachlich und rechnerisch richtig sowie ord-
nungsgemäß begründet und belegt sind,

4. die laufende Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der
Sondervermögen,

5. die Prüfung der Betätigung der Gemeindeals Gesellschafter, Aktionär, Träger
oder Mitglied in Gesellschaften oder anderen Vereinigungen des privaten

 



1. Rechtliche Grundlagen

Rechts oderin der Rechtsform der Anstalt oder der Körperschaft des öffentli-
chen Rechts,

6. die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, soweit sich die Gemeinde eine sol-
che Prüfung bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Kredits, bei der Stel-
lung von Sicherheiten oder sonst vorbehalten hat,

7. die Prüfung von Vergaben.

(3) Andere gesetzliche Bestimmungen über die Prüfungspflicht der Wirtschafts-
betriebe der öffentlichen Hand werden hierdurch nicht berührt.

(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt können

1. die für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise
verlangen; dies auch von den Abschlussprüfern der Tochterorganisationen,

2. die Prüfung nachpflichtgemäßem Ermessen beschränken und auf die Vorlage
einzelner Prüfungsunterlagenverzichten.

(5) Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt können
sich mit Zustimmung des Gemeinderats sachverständiger Dritter als Prüfer be-
dienen. Die Kosten für die Prüfung trägt die Gemeinde. Prüfer darf nicht sein, wer

1. Mitglied des Gemeinderats ist,

2. Angehöriger im Sinne des $ 22 Abs. 2 des Bürgermeisters, eines Beige-
ordneten, des Kassenverwalters oderseinesStellvertretersist,

3. einer Tochterorganisation als Beschäftigter angehört oder in denletzten drei

Jahren angehört hat,

4. in den letzten fünf Jahren mehrals 30 v. H. der Gesamteinnahmenaus seiner

beruflichen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der Gemeinde und ihrer
Tochterorganisationen in Privatrechtsform, an denen die Gemeinde mit min-
destens 20 v. H. beteiligt ist, bezogen hat und dies auch im laufenden Jahr zu
erwartenist,

5. an der Führung der Bücheroder der Aufstellung des Jahresabschlusses oder
des Gesamtabschlusses der Gemeinde mitgewirkt hat.

(6) Das Rechnungsprüfungsamtteilt das Prüfungsergebnis dem Bürgermeister
mit. Dieser hat die notwendigen Folgerungen aus dem Prüfungsergebnis zu zie-
hen.

(7) Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt fassen
die Ergebnisseihrer Prüfung jeweils in einem Schlussbericht zusammen,der dem
Gemeinderat vorzulegenist. Der jeweilige Schlussbericht ist unter Angabe von
Ort und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses beziehungs-

weise vom Leiter des Rechnungsprüfungsamtes zu unterzeichnen.

(8) § 113 bleibt unberührt.

§ 113 GemO - Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses

(1) Der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss sind dahin gehend zu prüfen,
ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,



1. Rechtliche Grundlagen

Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden vermitteln. Die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Gesamtabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die ge-

setzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen
ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die
Buchführung,die Inventur, das Inventar und die Übersicht überörtlich festgelegte

Nutzungsdauern der Vermögensgegenständeeinzubeziehen.

(2) Der Rechenschaftsbericht und der Gesamtrechenschaftsbericht sind darauf zu

prüfen, ob sie mit dem Jahresabschluss beziehungsweise dem Gesamtabschluss
und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang stehen und ob
ihre sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gemeinde erwecken. Dabei ist auch zu prüfen, ob die
Chancenund Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben
jeweils über Art und Umfang sowie über das Ergebnis ihrer Prüfung einen Prü-
fungsbericht zu erstellen. Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rech-

nungsprüfungsamt haben das Ergebnis ihrer Prüfung jeweils zum Ende ihres
Prüfungsberichts zusammenzufassen. In der Zusammenfassung sind insbeson-
dere Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben,ferner ist eine

abschließende Bewertung des Ergebnisses der Prüfung vorzunehmen.

(4) Vor Abgabe des Prüfungsberichts durch das Rechnungsprüfungsamt an den

Rechnungsprüfungsausschuss sowie vor Abgabe des Prüfungsberichts an den

Gemeinderat ist dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Er-
gebnis der Prüfung zu geben.

(5) Der jeweilige Prüfungsbericht ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsit-
zenden des Rechnungsprüfungsausschusses beziehungsweise vom Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes zu unterzeichnen.

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass zwischen Prüfungsbericht und
Schlussbericht unterschieden werden muss. Hierzu gibt die VV zu § 113 Nr. 1 GemO
weitere Erläuterungen:

„Die Prüfungsberichte ($ 113 Abs. 3 Satz 1) beziehen sich ausschließlich auf den Jah-
resabschluss (§ 108 Abs. 2 und 3) und auf den Gesamtabschluss ($ 109 Abs. 2 und 3).

Dagegenbezieht sich ein Schlussbericht ($ 112 Abs. 7) auf eine in $ 112 Abs. 2 und 3
genannte Aufgabe oder mehrere genannte Aufgaben. Ein Schlussbericht schließt eine

Prüfungshandlung ab, z. B. eine unvermutete Kassenprüfung ($ 112 Abs. 1 Nr. 6). Erist
zeitnah zu erstellen. Insofern ist der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes
(§ 113 Abs. 3 Satz 1) mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes (§ 112

Abs. 7 Satz 1) nicht identisch. Gleichesgilt für den Prüfungsbericht und den Schlussbe-
richt des Rechnungsprüfungsausschusses.“

Mit diesem Leitfaden sollen Empfehlungen für denkbare Prüfungshandlungen und den
Aufbau eines Prüfungsberichtes gegeben werden. Auf den Schlussbericht wird an die-
ser Stelle nicht näher eingegangen.

Die 3. Auflage stellt ausschließlich auf die neuen Rechtsgrundlagen und Muster der
GemHVO sowie der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO, gültig ab dem 01.01.2019,
ab. Für die Übergangsregelungen wird auf die VV zu § 64 GemHVO - Inkrafttreten
verwiesen.

 



1. Rechtliche Grundlagen

Zum Zeitpunkt der Anpassungen zur 3. Auflage im April 2017 waren die Anlage 1 Pro-
dukrahmenplan und Anlage 2 Kontenrahmenplan in der VV-GemHSyS nochnicht ak-
tualisiert.



2. Aufbau des Prüfungsordners

2.1 Rechtliche Grundlagen

Gemäß 8 108 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushalts-

wirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisenist. Der Jahresabschluss hat das Vermö-

gen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die
Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen

und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines
Gesetzes nichts anderes bestimmtist.

Gemäß $ 108 Abs. 2 GemO i. V. m. den §§ 43 ff. GemHVO besteht ein Jahresab-
schluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,

2. der Finanzrechnung,

3. den Teilrechnungen,

4. derBilanz,

5. dem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind aufgrund $ 108 Abs. 3 GemOi. V. m. $$ 48 ff. GemHVO
folgende Anlagenbeizufügen:

1. der Rechenschaftsbericht,

der Beteiligungsbericht gemäß $ 90 Abs.2,

die Anlagenübersicht,

die Forderungsübersicht,

die Verbindlichkeitenübersicht,

o
a
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eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden
Haushaltsermächtigungen.

In der VV zu § 108 GemO wird ergänzend darauf hingewiesen, dass auf die Darstellung

der Anlagenübersicht, der Forderungsübersicht und der Verbindlichkeitenübersicht als
Anlage zum Jahresabschluss verzichtet werden kann, sofern diese bereits Bestandteil

des Anhangsnach Absatz 2 sind.

Die Thematik des Gesamtabschlussesist ein eigener Prüfungsabschnitt und wird mit
den jeweiligen Vorschriften unter Ziffer 5 behandelt.

Für die Prüfung ist es unerlässlich, dass alle rechtlichen Grundlagen bekannt
sind und während der Prüfungshandlungen vorliegen. Es wird empfohlen, den

„Vorschriftenband zum Doppischen Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz“ des Ge-

meinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz in aktuellster Auflage (2017) zur Hilfe
zu nehmen. Dieser beinhaltet neben den Auszügen aus der Gemeindeordnung
und der Gemeindehaushaltsverordnung ebenso die Verwaltungsvorschriften zum

Konten- und Produktrahmenplan.
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Der gesamte Prüfungsinhalt kann allerdings auchin digitaler Form (Dateien, Dokumen-
te etc.) vorliegen.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung können auch für die Erstellung des
Jahresabschlusses sinngemäß angewendet werden. Demnach sind insbesondere die

Grundsätze der Klarheit und Übersichtlichkeit, der Vollständigkeit und der Stetigkeit bei
der Erstellung und Dokumentation eines Jahresabschlusses von besonderer Bedeu-
tung. Diese Regeln sagen Folgendes aus:

Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit

Insbesondere die Teilrechnungen und die Bilanz sind hinreichend für die Jahresab-
schlussprüfung tief zu gliedern. Dem Prüfungsausschuss sowie dem Gemeindeprü-
fungsamt müssen die beanspruchten Konten dargelegt werden. Der Jahresabschluss

muss so beschaffen sein, dass es einem Dritten innerhalb angemessenerZeit möglich
ist, sich einen Überblick über die Situation der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung
und der Bilanz und über die Lage der Gemeinde zu verschaffen. Die Geschäftsvorfälle
müssensich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Die Forderung nach

Klarheit ist insbesondere für die Gliederung von Bilanz sowie Ergebnis- und Finanz-
rechnung bedeutend. Hier kann auch $ 247 Abs. 1 HGB herangezogen werden, der
verlangt, dass in der Bilanz das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital,
die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten gesondert auszuweisen und

hinreichend aufzugliedern sind.

Grundsatz der Vollständigkeit

Der Jahresabschluss mussalle die in den §§ 108 Abs. 2 und 3 GemO bzw. § 109 Abs.
2 und 3 GemO geforderten Bestandteile und Anlagen enthalten.

Grundsatz der Stetigkeit

Der Jahresabschluss soll in seinen Bestandteilen und Anlagen jedes Jahr gemäß den
gesetzlichen Vorgaben bzw. gemäß den gesetzlichen Änderungengleichbleibend zu-

sammengestellt und dargestellt werden. Hier wird eine Kontinuität verlangt, die es dem
Prüfungsausschuss und dem Gemeindeprüfungsamt ermöglicht, eine gewisse „Linie“ zu

sehen, da ständige Änderungen der Darstellung die jährliche Rechnungsprüfung er-

schweren.

2.2 Struktur des Prüfungsordners

Der Jahresabschluss sollte mit seinen Bestandteilen (siehe § 108 Abs. 2 GemO) und

Anlagen(siehe $ 108 Abs. 3 GemO) in einen oder mehreren Ordnern abgelegt werden.
Gemäßden gesetzlichen Vorgabenbesteht er zwingend aus:

1. Ergebnisrechnung (Muster 15 zu § 44 GemHVO),

2. Finanzrechnung (Muster 16 zu § 45 GemHVO),

3. Teilrechnungen:

3.1 Teilergebnisrechnung (Muster 17 zu $ 46 GemHVO),

3.2 Teilfinanzrechnung (Muster 17 zu 8 46 GemHVO),

4. Bilanz (Muster 19 zu $ 47 GemHVO),
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5. Anhang.

Die Anlagen könnenin folgender Reihenfolge abgelegt werden:

6. Rechenschaftsbericht,

7. Beteiligungsbericht gemäß $ 90 Abs. 2 GemO,

8. Anlagenübersicht (Muster 19 zu § 50 GemHVO),

9. Forderungsübersicht (Muster 20 zu § 51 GemHVO),

10. Verbindlichkeitenübersicht (Muster 21 zu § 52 GemHVO),

11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermäch-
tigungen (Muster 22 zu § 53 GemHVO).

Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr auszugleichen (§ 93 Abs. 4 und § 95 Abs. 3
Gem0O). Dahersollten dem Jahresabschlussdie weiteren folgenden Ubersichten beige-

fügt werden:

12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu $ 93 Abs. 4
GemO),

13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Mus-
ter 27 zu § 93 Abs. 4 GemO),

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu $ 95 Abs. 3 GemO).

Neben den rechtlich geforderten Bestandteilen und Anlagen sollten für die Durch-

führung einer Rechnungsprüfung noch weiterführende Unterlagen seitens der Verwal-
tung — abgestimmt auf den jeweiligen Prüfungsschwerpunkt — bereitgestellt werden.
Hierzu gehörenu. a.:

e die Liste der Anlagenzu- und -abgänge,

e Saldenbestätigung (u. a. Konten- und Darlehensauszüge),

e Rechnerische Nachweise, z. B. der Rückstellungen,

e der Verwaltungsgliederungsplan,

e der Geschäftsverteilungsplan,

e eine Aufstellung der Tätigkeiten der Verwaltungsführung in anderen Gremien,

e die Dienst- und Arbeitsanweisungenfür den Bereich der Haushaltsführung und Kor-
ruptionsprävention,

e das Vertragsregisterinkl. Verträge mit Versicherungen,

e die Programmfreigabe gemaR § 107 Abs. 2 GemO und Freigabeerklärung gemäß

VV Nr. 6 zu §107 GemO.

2.3 Belegarchivierung

In § 28 Abs. 12 GemHVOwird darauf hingewiesen, dass die Bücher durch „geeignete
Maßnahmen gegen Verlust, Wegnahme und Veränderung zu schützen“ sind. Der Bur-
germeister hat gemäß $ 29 Abs. 2 GemHVO durch eine Dienstanweisung die Sicher-
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heitsstandards für die geordnete und sichere Aufbewahrung der Unterlagen sowie die
Beachtung der Einhaltung der Aufbewahrungsfristen sicherzustellen. Gemäß $ 30 Abs.
1 GemHVOist die Gemeinde verpflichtet, u. a. die Buchungsbelege sowie die Unterla-
gen über den Zahlungsverkehr geordnet und sicher aufzubewahren. Unter Buchungs-

belegensind hierbei die internen und externen Unterlagen zu verstehen, die die Grund-

lage für die Buchungen in Haupt- und Nebenbüchern bilden. Diese sind für zehn Jahre
aufzubewahren. Insofern hat man sich an den handelsrechtlichen Grundlagenorientiert
(vgl. $ 257 HGB).

Hinsichtlich der Art der Aufbewahrung wird in einer Dienstanweisung klar geregelt, wie
diese Originalunterlagen gegenüber unbefugtem Zugriff gesichert werden müssen,so z.

B. in verschlossenen Räumenoderin verschließbaren Schränken.

Die Aufbewahrung derUnterlagen dient der dauerhaften Nachprüfbarkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde. Die aufbewahrten Unterlagen erfül-
len damit eine Nachweis- und Beweisfunktion für das Handeln der Kommunen.

Insoweit die Belegarchivierung nicht in digitaler Form erfolgt, sollte gewährleistet wer-
den, dass eine Überprüfung der beigefügten Anlagen und Listen in schlüssiger Weise

(Produkt, Konten, Vorgangsnummer oder Belegnummer usw.) mit der Belegverwaltung
durchgeführt werden kann.

In den nachfolgenden Handlungsempfehlungen ist die doppische Kontierung
nach Sachkonten als maßgebliches Orientierungskriterium in den Vordergrund

gestellt worden.



3. Die Vorgehensweise bei der Rechnungsprüfung

Die Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfungsausschüsse gestaltet sich für die ver-
bandsfreien Gemeinden, Verbandsgemeinden und die Ortsgemeinden ähnlich. Abwei-
chungen könnensich dann ergeben, wenn ein Rechnungsprüfungsamt bei der Prüfung
des Jahresabschlusses vorgeschaltet ist bzw. wenn ein sachverständigerDritter mit der

Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde.

Sitzungsort

Grundsätzlich sollte die Rechnungsprüfung in den Räumlichkeiten des Verwaltungsge-
bäudesstattfinden. Bei Verbandsgemeindengilt dies auch für die Prüfungen der Orts-
gemeinden. Sollte jedoch eine Clientinstallation in einer Ortsverwaltung mit einem Zu-
gang zum Netzwerk der Verbandsgemeindeverwaltung bestehen, dann kann auch vor
Ort in den Ortsgemeinden geprüft werden. Unabhängig von den EDV-technischen Vor-

aussetzungen müssen dann aber in den Ortsgemeinden die notwendigen Unterlagen
(u. a. Belege, Verträge, Bauakten) zur Einsichtnahmebereitgehalten werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir auf eine Kommentierung zu $ 110 GemO im
Kommentar KVR RP (Praxis der Kommunalverwaltung) hinweisen. In der Nr. 7 wird im

ersten Satz ausgeführt:

„Die Prüfung durch den Prüfungsausschuss ist an den Prüfungsraum oderdie
Amtsräume,in denen Einsicht genommenoderinformiert wird, gebunden.“

Im letzten Satz wird ergänzt:

„Es ist unzulässig, dass einzelne Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschus-

ses zu prüfende Unterlagen mit nach Hause nehmen.“

Ausstattung des SitzungsraumesundBereitstellung der Unterlagen

Für die Prüfung empfehlen wir einen PC/Notebook und evtl. einen Beamer bereitzu-

stellen sowie eine Anbindung an das Verwaltungsnetzwerk vorzusehen. Arbeitet die
Verwaltung bereits mit einer digitalen Belegarchivierung, erscheint der Einsatz mehrerer

PCssinnvoll.

Für die Finanzsoftware, die Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung sollten Gast-
zugriffe mit Leseberechtigungeneingerichtetsein.

Je nach dem eingesetzten Archivierungsverfahren für die Belegablage müssen dem
Rechnungsprüfungsausschuss die Originalbelege bzw. die digital aufbereiteten Rech-
nungsbelege zugänglich sein.

 



4. Durchführungsempfehlungen

Diese Empfehlungen sollen den Mitgliedern in Rechnungsprüfungsausschüssen eine
Hilfe geben, wie manbeieiner örtlichen Rechnungsprüfung vorgehen kann. Der Rech-
nungsprüfungsausschusskann die Prüfung nach pflichtgemäßem Ermessen beschrän-
ken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

Der Gemeinderat ist gemäß $ 29 Abs. 1 GemO für die Dauer von fünf Jahren gewählt.
Dieser soll gemäß $ 110 Abs. 1 GemO für die Rechnungsprüfung einen Rechnungs-
prüfungsausschussbilden.

Die Rechnungsprüfung kann sich auf jährlich wiederholende und innerhalb der

Legislaturperiode einmalige Prüfungsschwerpunkte beschränken.

Im Rahmender Prüfungstätigkeit sollen jährlich mindestens folgende Aufgabenerledigt

werden:

e Bestandteile des Jahresabschlusses

e Anlagen des Jahresabschlusses

e Erforderliche Hilfsmittel: Inhalt des Prüfungsordners

e Bilanzposten Aktiva 2.4 Kassenbestand bzw. die Forderungen und Verbindlichkei-
ten gegenüberder Verbandsgemeinde

e Bilanzposten Aktiva 1. Anlagevermögen (Belegprüfung)

e Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten (Belegprüfung)

e Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen

e Finanzrechnung undTeilfinanzrechnungen

e Inhalt des Anhangs

e Inhalt des Rechenschaftsberichtes

e KonsolidierungsmaRnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

e Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

e  Eingesetzte automatisierte Datenprogramme

Damit die Prüfungstätigkeiten ordentlich vollzogen werden können, sind neben den

rechtlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen weiterführende Unterlagen er-
forderlich. Die Fragen zum Punkt „Inhalt des Prüfungsordners“ stellen somit keinen
Prüfungsschwerpunkt dar, sondern listen sinnvolle zusätzliche Unterlagen auf, die in-

nerhalb des Prüfungsverfahrens dienlich sind und die Prüfungstätigkeiten vereinfachen.

Aufgrund der Umfänglichkeit der jährlichen Rechnungsprüfung im Rahmen der doppi-

schen Vorschriften wird vorgeschlagen schwerpunktmäßig die nachfolgend genannten
Aufgaben auf den Zeitraum von fünf Jahren entsprechend der Wahlperiode des Ge-

meinderates aufzuteilen:

Prüfungsjahr 1: Bilanzposten Aktiva 1. Anlagevermögen

Prüfungsjahr 2: Bilanzposten Aktiva 2.1 Vorräte
Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten

11
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Prüfungsjahr 3: Bilanzposten Passiva 3. Rückstellungen
Bilanzposten Passiva 4. Verbindlichkeiten

Prüfungsjahr 4: Bilanzposten Aktiva 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände
Bilanzposten Aktiva 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Prüfungsjahr 5: Bilanzposten Aktiva 4. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzposten Passiva 5. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten Passiva 1. Eigenkapital
Beteiligungsbericht

Grundsätzlich sind die Prüfungsfragen um Handlungsanweisungen ergänzt. An-

schließend sind die Prüfungsfragen vom Prüfungsausschuss entweder mit Ja oder Nein

durch Ankreuzen zu beantworten. Für Stellungnahmen des Rechnungsprüfungs-
ausschusses ist ein entsprechendes Feld für Anmerkungen vorgesehen. Eine Prü-

fungshandlungist wie folgt aufgebaut:
 

Durchnummerierte Prüfungsfragen
 

Handlungsempfehlung:

Beschreibung der Vorgehensweise
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

| Ja

[| Nein

Möglichkeit zur Eingabeeiner Stellungnahme   
Trifft ein Prüfungspunkt nicht zu, ist bei der Anmerkung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses der Hinweis „Entfällt“ anzubringen.

12
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4.1 Jährliche Prüfungsinhalte

4.1.1 Prüfungsschwerpunkt: Bestandteile des Jahresabschlusses

In der Gemeindeordnung regelt der $ 108 Abs. 2 die Bestandteile des Jahresabschlus-
ses. Darüber hinaus geben die §§ 44 bis 48 der Gemeindehaushaltsverordnung weitere
Vorgaben zu denBestandteilen des Jahresabschlusses.

Mit dem Prüfungsschwerpunkt „Bestandteile des Jahresabschlusses“ werden die Prü-
fungshandlungen zur Verfügung gestellt, demzufolge alle Bestandteile zum Jahresab-
schluss prüffähig vorliegen.
 

1. Liegt die Ergebnisrechnung gemäß $ 44 GemHVO nach dem Muster 15 vor?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-

genden Ausdruckerfolgen
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_] Nein

2. Liegt die Finanzrechnung gemäß § 45 GemHVO nach dem Muster16 vor?

 

 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruckerfolgen
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[] Nein

3. Liegen die Teilergebnisrechnungen gemäß $ 46 GemHVO nach dem Muster
17 vor?

 

 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruck erfolgen
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[] Nein   
13
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4. Liegen die Teilfinanzrechnungen gemäß § 46 GemHVO nach dem Muster 17
vor?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruckerfolgen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[|] Nein

5. Liegt die Bilanz gemäß $ 47 GemHVO nach dem Muster 18 vor?

 

 

 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruck erfolgen.

Die Darstellung der Bilanz muss dabei nach Kontoform erfolgen, das heißt Aktiv- und
Passivposten sind gegenübergestellt, und darf nicht nach Staffelform vorgenommen

werden (dasheißt die Posten sind untereinander angeordnet).
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

6. Liegt der Anhang gemäß $ 48 GemHVO vor?

 

 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Priifungsausschusses:

[| Ja

[| Nein  
 

4.1.2 Prüfungsschwerpunkt: Anlagen des Jahresabschlusses

In der Gemeindeordnung regelt der $ 108 Abs. 3 die Anlagen des Jahresabschlusses.
Darüberhinausliefert die Gemeindehaushaltsverordnungin den 88 49 bis 53 weiterfüh-

rende Aussagen zu den Anlagen des Jahresabschlusses.

Mit dem Prüfungsschwerpunkt „Bestandteile des Jahresabschlusses“ werden die Prü-
fungshandlungen zur Verfügung gestellt, demzufolge alle Bestandteile zum Jahresab-
schluss prüffähig vorliegen.

Die einzelnen Anlagen könnendabei auch Bestandteil des Anhangssein.
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1. Liegt der Rechenschaftsbericht gemäß § 49 GemHVO vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]va

[_]Nein
 

2. Falls erforderlich, liegt der Beteiligungsbericht gemäß $& 90 Abs. 2 GemO
vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.

DerBeteiligungsbericht kann auch Bestandteil im Anhangsein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

3. Liegt die Anlagenübersicht gemäß $ 50 GemHVO nach dem Muster 19 vor?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruckerfolgen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]va

[_]Nein
 

4. Liegt die Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO nach dem Muster 20
vor?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruck erfolgen.

Die Forderungsübersicht kann auch Bestandteil im Anhangsein.
  Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein   
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5. Liegt die Verbindlichkeitenübersicht gemäß $ 52 GemHVO nach dem Muster
21 vor?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruck erfolgen.

Die Verbindlichkeitenübersicht kann auch Bestandteil im Anhangsein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein

6. Liegt die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus gel-
tenden Haushaltsermächtigungen gemäß $ 53 GemHVO nach dem Muster 22
vor?

 

 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung muss ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster und dem vorlie-
genden Ausdruckerfolgen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[| Nein

7. Liegt der Aufstellungsvermerk vor?

 

 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.

Nach dem Muster zum Jahresabschluss der kommunalen Spitzenverbände soll vor

dem Anhang der Aufstellungsvermerk über die Vollständigkeit nach $ 108 GemO
bestätigt sein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[] Nein   
4.1.3 Hilfsmittel: Inhalt des Prüfungsordners

Die im Prüfungsordner erforderlichen Unterlagen sind keine geforderten Bestandteile
oder Anlagen des Jahresabschlusses. Der Rechnungsprüfungsausschuss kann gemäß
§ 112 Abs. 4 GemO weitere Nachweise verlangen, um eine sorgfältige Prüfung vor-
nehmen zu können.

16
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Da die Belegprüfung bereits kameral gängige Praxis gewesenist, wird an dieser Stelle
keine separate Prüfungshandlung für das Vorhandensein aller Rechnungsbelege vor-
gesehen.

Je nach gewähltem Prüfungsschwerpunkt des Rechnungsprüfungsausschusses sind
aus der nachfolgenden Auflistung ergänzende Nachweise für eine optimale Rech-
nungsprüfungbereitzustellen:
 

fungen, Prüfungsberichte des Prüfungsamtes) vor?
1. Liegen Prüfungsberichte Dritter (z. B. Prüfungsberichte überörtlicher Prü-

 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

| Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

2. Liegt die Ergebnisrechnung nach Ertrags- und Aufwandskonten vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
Wenn nein, dann Bemerkung angeben.
 

3. Liegt die Finanzrechnung nach Ein- und Auszahlungskonten vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

4. Liegt die Bilanz nach Bilanzkonten vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränktsich zunächst auf das Vorhandensein.   
17
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

5. Liegt die Anlagenübersicht nach Bilanzkonten vor?

 

 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

]Ja

[] Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

6. Liegt eine Liste der Zugänge (einschließlich Zugänge aus Umbuchungen)
zum Anlagevermögen vor (Anlagenkonto/Nummer des Vermögensgegen-
standes/Anschaffungs- und Herstellungskosten)?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränktsich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein

Wenn nein, dann Bemerkung angeben.
 

7. Liegt eine Liste der Abgänge(einschließlich Abgänge aus Umbuchungen)
aus dem Anlagevermögen vor (Anlagenkonto/Nummer des Vermögensge-
genstandes/Anschaffungs- und Herstellungskosten)?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

LE] Ja

[] Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.   
18



4. Durchführungsempfehlungen

 

8. Liegt die Sonderpostenübersicht nach Bilanzkonten vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.

Die Sonderpostenübersicht sollte analog dem Muster 19 Anlagenübersicht aufgebaut
sein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

9. Liegt eine Liste der Zugänge(einschließlich Zugänge aus Umbuchungen) zu
den Sonderposten vor (Sonderpostenkonto/Nummer des Sonderpostens/
Zuwendungsbetrag)?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränktsich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

10. Liegt eine Liste der Abgänge(einschließlich Abgänge aus Umbuchungen)
aus den Sonderposten vor (Sonderpostenkonto/Nummer des Sonderpos-
tens/Zuwendungsbetrag)?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[1 Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

11. Liegen alle zuletzt geprüften Bilanzen der Beteiligungen (z. B. Abwasser,
Wasser, Strom, Gas) vor?
  Handlungsempfehlung:Die Überprüfung beschränktsich zunächst auf das Vorhandensein.   
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4. Durchführungsempfehlungen

 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[] Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

12. Liegen die rechnerischen Nachweise für vorgenommeneaktivierte Eigen-
leistungen vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

C] Nein

Wenn nein, dann Bemerkung angeben.
 

13. Liegen die rechnerischen Nachweise für Kostenüber- bzw. Kostenunterde-
ckungen gemäß $& 40 GemHVO für die kostenrechnenden Einrichtungen
vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

14. Liegen die rechnerischen Nachweisefir die Bildung eines Sonderpostens
für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß $ 38 Abs.6
GemHVO vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.  
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4. Durchführungsempfehlungen

 

15. Liegt eine Übersicht über die Darlehen vor, die folgende Inhalte abbildet:
Verbindlichkeitskonten, einzelne Darlehen, Laufzeiten, Zinskonditionen,

Tilgungen im Haushaltsjahr, Zinsen im Haushaltsjahr und Endstand?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.

Die Darlehensübersicht sollte nicht nur die Kreditaufnahmen abbilden, sondern auch
die Kreditvergaben,z. B. Mitarbeiterdarlehen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

| Ja

| Nein

Wenn nein, dann Bemerkung angeben.
 

16. Liegen die Kontenauszügealler Bankverbindungen und Sparguthaben zum
Bilanzstichtag 31.12. vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_] Nein

Wenn nein, dann Bemerkung angeben.
 

17. Liegen die Niederschriften der unvermuteten Kassenpriifung(en) vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

L] Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

18. Liegen die Offenen-Posten-Listen fiir Debitoren und Kreditoren nach For-
derungs- und Verbindlichkeitskonten zum 31. 12. vor?
  Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
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4. Durchführungsempfehlungen

 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

19. Liegt der Gemeindeabschluss (Abschluss der Zahlungsabwicklung je Nan-
dant und Zahlwege) aus dem letzten Tagesabschluss zum 31. 12. vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

20. Liegen alle begründeten Unterlagen für die vorgenommenen Wertberichti-
gungen (Berechnung der Pauschalwertberichtigung, Aufstellung der Ein-
zelwertberichtigungen) vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.

Ggf. sind die AusführungenInhalt des Anhangs.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[| Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

21. Liegen alle Unterlagen und Nachweise zu den vorgenommenenInventuren
vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.  
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4. Durchführungsempfehlungen

 

22. Liegen alle Nachweise für Wertpapiere des Umlaufvermögens (Depotver-

zeichnis, Wertpapiernachweis) vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

23. Liegen alle Nachweise für die Rückstellungsbuchungen(z. B. Belege der
Versorgungskasse oderder Personalabteilung) vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

Mi Ja

| Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

24. Liegen alle Dienst- und Arbeitsanweisungen für das Rechnungswesen
vor?
 

 
Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränktsich zunächst auf das Vorhandensein.

Gemäß GemHVOsollen folgende Inhalte von der Bürgermeisterin bzw. dem Bürger-
meister geregeltsein:

§ 4Abs. 10: Grundsätze derinternen Leistungsverrechnung

12 Abs. 3: Kosten- und Leistungsrechnung

25 Abs. 3: Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung

26 Abs. 4: Prüfung der Zahlungsabwicklung

28 Abs. 13: Sicherung des Buchungsverfahrens, Internes Kontrollsystem

29 Abs. 1: Sicherheitsstandards

31 Abs. 5: Durchführung derInventur(Inventurrichtlinie)M
M
M
M
M
M

Zusätzlich sind zu ergänzen:

e Programmfreigabe gemäß $ 107 Abs. 2 GemO undFreigabeerklärung gemäß VV

Nr. 6 zu §107 GemO

Regelungen zur Korruptionspravention

Regelungen zur Vertragsdokumentation

e Versicherungsschutz (für Gebäude, Fahrzeuge, Kunstgegenständeetc.)   
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4. Durchführungsempfehlungen

 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[|] Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

25. Liegt der Verwaltungsgliederungsplan mit aktuellstem Stand vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

26. Liegt der Geschäftsverteilungsplan mit aktuellstem Stand vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

27. Gibt es eine Auflistung der Tätigkeiten, in welchen Aufsichtsräten und an-
deren Kontrollgremien die einzelnen Mitglieder der Verwaltungsleitungtä-
tig sind?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.

In die Auflistung sind z. B. mitaufzunehmen:

e Mitglieder im Aufsichtsrat der A-Bank

e Vorsitzende(r) in einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft

e Mitglieder im Aufsichtsrat eines Energieversorgers usw.

 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
Wennnein, dann Bemerkung angeben.  
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4. Durchführungsempfehlungen

 

28. Liegt der Haushaltsplan bzw. Nachtragsplan des zu prüfenden Jahresab-

schlusses inkl. Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltssatzung mit den jewei-
ligen Vorberichten und Anlagen vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

C] Ja

[] Nein

Wennnein, dann Bemerkung angeben.
 

29. Liegt eine Aufstellung der Vertrage in Form eines Vertragsregisters vor?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.

Es müssennicht die Verträge im Einzelnen vorliegen, eine Übersicht in tabellarischer
Form mit Angabe von Vertragspartner, Vertragsgegenstand, Laufzeit, Höhe derfi-
nanziellen Verpflichtung genügt. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten,
das heißt es ist sinnvoll, eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher Verträge aufzu-

nehmensind.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

LC] Ja

[_]Nein   
4.1.4 Prüfungsschwerpunkt: Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen alle Bar- und Buchgelder (u. a. Handkassen und

Bankbestand), die der Gemeinde kurzfristig als Liquiditätsreserve zur Verfügung
stehen. Der Saldo der liquiden Mittel wird in der Schlussbilanz im Umlaufvermögen
ausgewiesen.

Die Bestände sind zum Nennwert anzugeben.

Der Prüfungsschwerpunkt „Liquide Mittel“ umfasst alle Prüfungshandlungen zu dem
Bilanzposten 2.4 gemäß $ 47 Abs. 4 GemHVO und die in Zusammenhang stehenden

Posten in der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.
 

1. Ist in der Dienstanweisung gemäß $ 29 GemHVO die Einrichtung von Zahl-

stellen und Handvorschüssen vorgesehen?
 

Handlungsempfehlung:

Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.   
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4. Durchführungsempfehlungen

 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

2. Liegen die erforderlichen Nachweise für die Einzelbestände vor? Lassen
sich die Nachweise mit den BestandskontenderBilanz abstimmen?
 

Handlungsempfehlung:

Der Abgleich der Nachweiseerfolgt mit der Bilanz nach Konten.

Das Guthabenbei Bankenist mit den Nachweisen, u. a. Bankkontoauszüge, Salden-
bestätigungen der Banken, Übergangsrechnung mit Schwebeposten, abzustimmen.

Die Abstimmung der Schecks erfolgt mittels Scheckbuch und Übergangsrechnung
mit schwebendenPosten.

Der Kassenbestand wird über das Kassenprotokoll und Niederschriften über Kassen-

bestandsaufnahmen abgestimmt.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[| Nein
 

3. Entsprechen die Zahlstellen und Handvorschüsse den Bestimmungenin der
Dienstanweisung?
 

Handlungsempfehlung:

Die Abrechnung derZahlstellen und Handvorschüsse muss mindestens im Jahres-
abschluss erfolgen. Es ist deshalb zu überprüfen, ob so verfahren wurde.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein
 

4. Wurden Zinsaufwendungen und Zinserträge zutreffend in der Ergebnisrech-

nung erfasst?
 

Handlungsempfehlung:

Die Zinsaufwendungen werden unter Konten der Kontengruppe 57 gebucht, die Zins-

erträge werden unter Konten der Kontengruppe 47 ausgewiesen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein   
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4. Durchführungsempfehlungen

 

5. Liegen Niederschriften der unvermuteten Kassenprüfung(en) vor?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob gemäß § 26 Abs. 4 GemHVOeine Dienstanweisung Uber Art und
Umfang sowie Form und Inhalt über die vorzunehmende unvermutete Kassenprüfung

vorliegt.

Des Weiteren ist es zu empfehlen, den Prüfungsbericht über die unvermutete Kas-
senprüfung zu sichten, ob dieser den Anforderungen entspricht.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein
 

6. Wurden bei einer unvermuteten Kassenprüfung Feststellungen getroffen?
Wennja, wie wurden diese umgesetzt?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfungsniederschriften sind zu sichten. Wenn Feststellungen in den Nieder-
schriften vorliegen, ist deren Korrektur und Umsetzung zu prüfen. Hierzu ist eine

Befragung bzw. Stellungnahme der verantwortlichen Personenerforderlich.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]va

[] Nein
 

7. Sind die Bestände von Zahlstellen und Handvorschüssenbei den liquiden
Mitteln berücksichtigt?
 

Handlungsempfehlung:

Die Beständeder Zahl- und Handvorschüsse sind auf einem Konto der Kontenart 186

nachzuweisen. Nicht zu den Beständen der Zahl- und Handvorschüsse zählen von

der Gemeinde gezahlte Vorschussgelder, die auf dem Konto 1791 zu erfassensind.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

8. Wurden alle möglichen Maßnahmenergriffen, um die offenen Forderungen
beizutreiben, damit die Gemeinde über ausreichendliquide Mittel verfügt?
  Handlungsempfehlung:

Diese Frage bezieht sich auf die Organisation des Forderungsmanagements (insbe-
sondere auf das Mahnungs- und Vollstreckungswesen). Hierzu ist eine Stellungnah-
me der verantwortlichen Personenerforderlich.  
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4. Durchführungsempfehlungen

 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

LC] Ja

[|] Nein
 

Nur für die Ortsgemeindengilt die nachfolgende Prüfungsfrage:
 

9. Liegen in den Haushalten der Ortsgemeinden Bestände unter den liquiden
Mitteln vor?
 

Handlungsempfehlung:

Aufgrund der Einheitskasse kann der Haushalt einer Ortsgemeinde regelmäßig kei-
nen Bestand unter dem Bilanzposten A.2.4. aufweisen.

Wird dennoch ein Bestand ausgewiesen, ist eine Überprüfung vorzunehmen, aus

welchem Grund der Ausweiserfolgt.

In Ausnahmefällen können etwa Kautionen für Mietswohnungen,die auf einem eige-
nen Sparbuch der Ortsgemeinde geführt werden, vorkommen. In solchen Fällen
muss allerdings auch der Gegenposten in gleicher Höhe in den Verbindlichkeiten

ausgewiesensein. Die Mietkaution ist gemäß Kontenrahmenplan als Verbindlichkeit
auf dem Konto 3792 zu erfassen.

Der Nachweis eigener Zahlungsmittelbestände aus Handkassen ist dagegen nicht
zulässig; entsprechende Zahlungsmittelbestände sind im Rahmender Einheitskasse
nachzuweisen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein  
 

4.1.5 Prüfungsschwerpunkt: Anlagevermögen (Belegprüfung)

Das Anlagevermögen wird nach der getroffenen Fünf-Jahreseinteilung im ersten Prü-

fungsjahr intensiv mit einem Fragekatalog begutachtet. Da die Investitionstätigkeit im

Anlagevermögeneine bedeutendeStellung in den Gemeinden einnimmt, soll zumindest

die Belegprüfung innerhalb des Anlagevermögens einen jährlichen Prüfungsschwer-
punktbilden.

 

1. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen zu den Bewegungen im Anla-
gevermögen vorgenommen worden?
 

Handlungsempfehlung:

Anhand der Liste Zugänge bzw. Abgänge zum Anlagevermögensollen stichproben-

artig einzelne Maßnahmen/Projekte mit den Anordnungen und Belegenaufinhaltliche
Vollständigkeit geprüft werden.

Folgende Prüfungensollen bei der Belegprüfung vorgenommenwerden: e Prüfung der Voraussetzung durch Feststellung des wirtschaftlichen Eigentums   
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4. Durchführungsempfehlungen

 

e Prüfung der Voraussetzung durch Feststellung der Aktivierbarkeit

e Prüfung der Voraussetzung durch Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand

e Prüfung, ob Belege sachlich und rechnerisch richtig sind

e Prüfung, ob der Anschaffungspreis auf Grund und Boden und auf Gebäude kor-

rekt aufgeteilt ist

e Prüfung, ob beim Erwerb gegen Zahlung in Fremdwährung die Umrechnung zu-
treffend erfolgt ist

e Prüfung, ob in Sonderfällen (z. B. Tauschgeschäfte, Sacheinlagen, Schenkungen)

der Wertansatz des zugegangenen Gegenstandes angemessenist, z. B. durch

Vergleichswerte, Einholung von Auskünften des Gutachterausschusses usw.

e Prüfung, ob die Anschaffungskostenminderungen bei der Bewertung berück-

sichtigt sind, z. B. Rabatte, Skonti etc. ($ 34 Abs. 2 GemHVO)

e Prüfung, ob Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt wurden und ob diese akti-
vierungsfähig sind

e Prüfung, ob zutreffend zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unter-
schieden wurde (z. B. Baugrundstücke, die zum Verkauf stehen, sind Waren unter

den Vorräten)
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[| Nein

2. Wurde das Saldierungsverbot berücksichtigt?

 

 

Handlungsempfehlung:

Das Saldierungsverbot oder Bruttoausweisprinzip ist in § 47 Abs. 1 GemHVO veran-
kert. Darin heißt es, dass keine Verrechnung von Aktiva und Passiva vorgenommen
werdendarf.

Es ist daher zu prüfen, ob jeweils für das Anlagevermögen und die Sonderposten
eine getrennte Darstellung erfolgt.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_]Nein   
4.1.6 Prüfungsschwerpunkt: Sonderposten (Belegprüfung)

Die Sonderposten werden nach der getroffenen Fünf-Jahreseinteilung im zweiten Prü-

fungsjahr intensiv mit einem Fragekatalog begutachtet. Da die Investitionstätigkeit im

Anlagevermögeneine bedeutende Stellung in den Gemeinden einnimmt, soll möglichst
die Belegprüfung innerhalb des Anlagevermögens und damit auch der Sonderposten
einenjährlichen Prüfungsschwerpunktbilden.
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4. Durchführungsempfehlungen

 

1. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen zu den Bewegungen bei den
Sonderposten vorgenommen worden?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung sollte folgende Handlungenbeinhalten:

e Liegt jeweils eine Zweckbindung der erhaltenen Zuwendungenfür Investitionen vor?

oe Wurde geprüft, dass keine Zuwendungen als Sonderposten passiviert worden

sind, bei denen die ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber ausge-
schlossen wordenist (vgl. $ 38 Abs. 3 GemHVO)?

e Wurde geprüft, dass keine Zuwendungen für konsumtive Zwecke passiviert wor-
den sind?

e Ist sichergestellt, dass keine Zuwendungen von den Anschaffungs- und Her-
stellungskosten abgezogen wordensind?

e Sind ausgewählte Kontenbereiche der Ergebnisrechnung auf passivierungs-

pflichtige Zuweisungsvorgänge geprüft worden?
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein  
 

4.1.7 Prüfungsschwerpunkt: Ergebnisrechnung undTeilergebnisrechnungen

In der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen werden die gebuchten Er-
trags- und Aufwandskonten gemäß dem RLP-Kontenrahmenplan nach Gliederungspos-

ten strukturiert. Das Ergebnis der Ergebnisrechnungfließt unmittelbar in das Eigenkapi-
tal der Bilanz.
 

1. Sind die Ertrags- und Aufwandskonten,die einen Endsaldo aufweisen, nach
Vorgabe des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans (Kontenrahmenplan
mit Zuordnungsvorschriften, Anlage 2 zur VV-GemHSys) den richtigen Posi-
tionenin der Ergebnisrechnung zugeordnet?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung bezieht sich lediglich auf die Kontenzuordnung zu Postenin der Ergeb-
nisrechnung. Es sind demnachnicht alle Teilergebnisrechnungenzu prüfen.

Anhand des RLP-Kontenrahmenplans (Spalte „Position Ergebnis-Haushalt (EH) Fi-

nanz-Haushalt (FH)“) ist die Zuordnung zu den Posten der Ergebnisrechnung nach
Konten stichprobenartig zu überprüfen.

Beispiel:

Konto Kontobezeichnung Position EH

4011xx Grundsteuer A EH 1

5692xx Verfügungsmittel EH 14   
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Hinweis:

Aufgrund der sich aus den Posten ableitenden Kennzahlen, die im Rahmen des Re-

chenschaftsberichtes analysiert werden, ist die ordnungsgemäße Zuordnung von
Bedeutung.

Eine einmalige Überprüfung im ersten Prüfungsjahr genügt, wenn für die Folgeab-

schlüsse sichergestellt ist, dass es keine Zuordnungsveränderungen gegebenhat.

Eine Überprüfung beschränkt sich dann lediglich auf neu hinzugekommene Konten
und deren Zuordnung.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]Nein

[_]ya
 

2. Weicht das Jahresergebnis in den einzelnen Posten von den Planansätzen
erheblich ab und sind diese Abweichungen im Anhang oder Rechen-
schaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

In der Ergebnisrechnungist die Spalte 5 „Abweichung im Haushaltsjahr“ heranzuzie-
hen und zu bewerten.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Nein

[_]ya
 

3. Sind in der Ergebnisrechnung Ermächtigungen nach $ 17 GemHVO ausge-
wiesen und sind diese vom Gemeinderat beschlossen worden?
 

Handlungsempfehlung:

In der Ergebnisrechnungist die Spalte 2 „Übertragung aus Vorjahr“ danach zu prüfen,

ob Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr ausgewiesen sind. Wenn ja, stimmen
diese Ermächtigungen mit den vom Gemeinderat beschlossenen Ermächtigungen überein?
Hierfür muss der Beschlussauszugvorliegen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

4. Stimmen die Summenaller Teilergebnisrechnungen in der Zeile Jahreser-

gebnis mit der SummeErgebnisrechnung überein (Plausibilitätsprüfung)?
  Handlungsempfehlung:Derletzte Posten der Teilergebnisrechnungen „Jahresergebnis des Teilhaushaltes“   
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ist über alle Teilhaushalte hinweg zu summieren. Die Summe muss betragsgleich
sein mit dem letzten Posten der Ergebnisrechnung.

Hinweis:

Esist für die Aufstellung des Jahresabschlusses zu empfehlen, den einzelnen Teiler-
gebnisrechnungeneine tabellarische Zusammenfassungaller Teilergebnisrechnun-
gen voranzustellen.
 

Anmerkung des Priifungsausschusses:

[|] Ja

[_]Nein
 

5. Stimmt der ausgewiesene Bilanzposten Jahresüberschuss bzw. Jahresfehl-

betrag mit dem der Ergebnisrechnung überein?
 

Handlungsempfehlung:

Der Ausweis im Posten 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist mit dem letzten
Posten der Ergebnisrechnung abzugleichen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_] Nein
 

6. Wurden die individuell durch die einzelnen Kommunenfestgelegten Rege-
lungen hinsichtlich Art, Umfang und Verfahren der Verrechnungen bei den
Ertragen und Aufwendungenausinternen Leistungsbeziehungen(soweit sie
erfasst werden) beachtet (z. B. Verteilungsschlüssel für Kosten der Quer-
schnittsaufgaben)?
 

Handlungsempfehlung:

Gemäß $ 4 Abs. 10 GemHVO regelt die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister die
Grundsätze über die interne Leistungsverrechnung. Insofern ist zunächst das Vor-

handensein der Regelung zu prüfen. Sind Regelungen in Form einer Dienstanwei-
sung vorhanden, so sind die gebuchten internen Leistungsverrechnungen rechne-

risch nachzuvollziehen.

|. d. R. werden z. B. die Tätigkeiten des Bauhofes intern auf die Produkte umgelegt,

auf denen sie verursacht wurden. Hier können die Grundlage der Verteilung z. B. die
Stundennachweise der Mitarbeiter des Bauhofessein, die geprüft werden können.

Die Verbuchung der Erträge aus der internen Leistungsverrechnung erfolgt unter
Konten der Gruppe 481xxx. Bei Aufwendungen ausderinternen Leistungsverrech-
nung werden unter Konten der Gruppe 581xxx die Verbuchungen vorgenommen.

Nebenderrechnerischen Prüfung ist auch zu beurteilen, ob die interne Leistungsver-
rechnung leistungsgerecht (z. B. jährliche Anpassung der prozentualen Verteilung)
erfolgt und ob die Regelungen noch zweckmäßig sind, z. B. bezogen auf das Produkt
Bauhof.  
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[|] Nein
 

7. Wurdenlediglich seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher
Bedeutung für die individuellen kommunalen Gegebenheiten als außeror-
dentliche Erträge oder Aufwendungen erfasst? Wurden die Erläuterungs-
pflichten im Anhang oder Rechenschaftsbericht beachtet?
 

Handlungsempfehlung:

In der Ergebnisrechnung werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
in einem saldierten Posten ausgewiesen. Wenndieser Posten einen Wert ausweist,
dannist zu prüfen, ob im Anhang oder im Rechenschaftsbericht eine Erläuterung zu
den außerordentlichen Vorgängenvorliegt.

Gemäß dem Kontenrahmenplan sind folgende Konten betroffen: Ertragskonten unter
499xxx und Aufwandskonten unter 599xxx.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[] Nein
 

8. Sind die Ertrags- und Aufwandskonten, die mit Umsatz- oder Vorsteuer ge-

bucht werden, jeweils je Steuersatz angelegt? Sind die Steuerbuchungen
richtig vorgenommen?
 

Handlungsempfehlung:

Für jeden einzelnen Steuersatz, der innerhalb eines Haushaltes vorkommen kann,

muss es ein entsprechendes Bilanzkonto geben. Der RLP-Kontenrahmenplan sieht
für die Vorsteuer die Konten 1793xx auf der Aktivseite und für die Umsatzsteuerdie
Konten 3796xx auf der Passivseite vor.

Es ist zu prüfen, ob bei den Aufwandskonten, die mit Vorsteuer gebucht wurden, eine

entsprechende Reduzierung um die Vorsteuer vorgenommen wurde.

Es ist zu prüfen, ob bei den Ertragskonten, die mit Umsatzsteuer gebucht wurden,

eine entsprechende Reduzierung um die Umsatzsteuer vorgenommen wurde.

Des Weiteren ist die Abwicklung an das Finanzamt und somit die Zahllast bzw. der
Überhang zu prüfen. Diese Abwicklung erfolgt rein über die Bilanzkonten 1793xx und
3796xx und evtl. einem bilanziellen Steuerabwicklungskonto.

Hinsichtlich des Abgleiches mit dem Planansatz ist zu prüfen, ob die Ansätze netto
gebildet wurden.
  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_] Nein  
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9. Wurde das Saldierungsverbot berücksichtigt?
 

Handlungsempfehlung:

Der $ 44 Abs. 1 GemHVO regelt, dass die Erträge und Aufwendungen vollständig
und getrennt voneinander nachzuweisen sind. Demnachdürfen die Erträge nicht mit
den Aufwendungenverrechnet werden.

Die Prüfungen sind insbesondere bei den Konten zu den Personalaufwendungen und

Rückstellungen vorzunehmen. Hierzu sind die Sachkontenausdrucke oder sonstige
rechnerische Nachweise zu Hilfe zu nehmen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

10. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen bei den Aufwandsbuchungen
vorgenommen worden?

 

 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu empfehlen, dass insbesondere eine jährliche Belegprüfung für die Konten

innerhalb des Postens „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ vorgenom-

men wird, da dieser Bereich von wesentlicher Bedeutung für die Gemeindenist.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein 
  
4.1.8 Prüfungsschwerpunkt: Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen

In der Finanzrechnung und denTeilfinanzrechnungen werden die gebuchten Einzah-
lungs- und Auszahlungskonten gemäß dem RLP-Kontenrahmenplan nach Gliederungs-
posten strukturiert.

 

1. Sind die Einzahlungs- und Auszahlungskonten, die einen Endsaldo aufwei-

sen, nach Vorgabe des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans (Konten-

rahmenplan mit Zuordnungsvorschriften, Anlage 2 zur VV-GemHSys) den
richtigen Positionen in der Finanzrechnung zugeordnet?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung beziehtsich lediglich auf die Kontenzuordnung zu Postenin der Finanz-
rechnung. Es sind demnachnichtalle Teilfinanzrechnungenzu prüfen.

Anhand des RLP-Kontenrahmenplans (Spalte „Position Ergebnis-Haushalt (EH) Fi-

nanz-Haushalt (FH)") ist die Zuordnung zu den Posten der Ergebnisrechnung nach

Konten stichprobenartig zu überprüfen. 
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Beispiel:

Konto Kontobezeichnung Position FH

6011xx Grundsteuer A FH 1

7692xx Verfügungsmittel FH 14

Hinweis:

Aufgrund der sich aus den Postenableitenden Kennzahlen, die im Rahmendes Re-

chenschaftsberichtes analysiert werden, ist die ordnungsgemäße Zuordnung von
Bedeutung.

Eine einmalige Überprüfung im ersten Prüfungsjahr genügt, wenn für die Folgeab-

schlüsse sichergestellt ist, dass es keine Zuordnungsveränderungen gegebenhat.
Eine Überprüfung beschränkt sich dann lediglich auf neu hinzugekommene Konten

und deren Zuordnung.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

m Ja

[_]Nein
 

2. Weicht das Jahresergebnis in den einzelnen Posten von den Planansätzen
erheblich ab und sind diese Abweichungen im Anhang oder Rechen-
schaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

In der Finanzrechnungist die Spalte 5 „Abweichung im Haushaltsjahr“ heranzuziehen
und zu bewerten.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

| Nein

[] Ja
 

3. Sind die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Ermächtigungen nach § 17
GemHVObetragsgleich mit den Angaben in der Übersicht über die über das
Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen? Liegen ent-

sprechende Erläuterungen im Anhang oder Rechenschaftsbericht vor?
  Handlungsempfehlung:

In der Finanzrechnungist die Spalte 2 „Übertragung aus Vorjahr‘ danach zu prüfen, ob

Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr ausgewiesen sind. Wenn ja, stimmen

diese Ermächtigungen mit den vom Gemeinderat beschlossenen Ermächtigungen über-
ein. Hierfür muss der Beschlussauszug vorliegen.

Des Weiteren muss überprüft werden, ob zusätzliche Hinweise für die Finanzierbar-

keit der Ermächtigungsübertragungen vorhandensind.   
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Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[| Nein
 

4. Stimmen die Summenaller Teilfinanzrechnungenin der Zeile Finanzmittel-
überschuss/-fehlbetrag mit der Summe Finanzrechnung überein (Plausibili-
tätsprüfung)?
 

Handlungsempfehlung:

Der Posten der Teilfinanzrechnungen „Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teil-

haushalts“ ist über alle Teilhaushalte hinweg zu summieren. Die Summe muss be-
tragsgleich sein mit dem Posten „Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag“ der Finanz-
rechnung.

Hinweis:

Esist für die Aufstellung des Jahresabschlusses zu empfehlen, den einzelnen Teilfi-

nanzrechnungen eine tabellarische Zusammenfassung aller Teilfinanzrechnungen

voranzustellen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_]Nein
 

5. Stimmen die Verrechnungenbei den Erträgen und Aufwendungenausinter-
nen Leistungsbeziehungen mit den Ein- und Auszahlungen bei den Leis-
tungsbeziehungen überein? Wennnein, liegen über die Abweichungen Er-
läuterungen im Anhang oder im Rechenschaftsbericht vor?
 

Handlungsempfehlung:

Gemäß $ 4 Abs. 10 GemHVOregelt die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister die
Grundsätze über die interne Leistungsverrechnung. Insofern ist zunächst das Vor-

handensein der Regelung zu prüfen. Sind Regelungen in Form einer Dienstanwei-
sung vorhanden, so sind die gebuchten internen Leistungsverrechnungen rechne-
risch nachzuvollziehen.

I. d. R. werdenz. B. die Tätigkeiten des Bauhofes intern auf die Produkte umgelegt,

auf denen sie verursacht wurden. Hier könnendie Grundlage derVerteilung z. B. die
Stundennachweiseder Mitarbeiter des Bauhofes sein, die geprüft werden können.

Die Verbuchung der Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung erfolgt

unter Konten der Gruppe 698xxx . Bei Aufwendungenausderinternen Leistungsver-

rechnung werden unter Konten der Gruppe 798xxx die Verbuchungen vorgenommen.

Esist zu prüfen, ob die Erträge (481xxx) mit den Einzahlungen (698xxx) und die Auf-

wendungen (581xxx ) mit den Auszahlungen (798xxx) übereinstimmen.  
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

L] Nein
 

6. Wurden lediglich seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher
Bedeutung für die individuellen kommunalen Gegebenheiten als außeror-
dentliche Einzahlungen oder Auszahlungen erfasst? Wurden die Erläute-
rungspflichten im Anhang oder Rechenschaftsbericht beachtet?
 

Handlungsempfehlung:

In der Finanzrechnung werden die außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlun-

gen in einem saldierten Posten ausgewiesen. Wenn dieser Posten einen Wert aus-

weist, dann ist zu prüfen, ob im Anhang oder im Rechenschaftsbericht eine Erläute-
rung zu den außerordentlichen Zahlungsvorgängenvorliegt.

Gemäß dem Kontenrahmenplan sind folgende Konten betroffen: Einzahlungskonten
unter 669xxx und Auszahlungskonten unter 7695xx.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[] Nein
 

7. Ist der Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag betragsgleich mit dem Sal-
do der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. der Ein- und
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist die Summe des Postens „Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag“ mit dem Posten

„Verwendung Finanzmittelüberschuss/DeckungFinanzmittelfehlbetrag“ abzustimmen.
Die Beträge müssen betragsgleichsein, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

| Nein
 

8. Ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstatigkeit betrags-

gleich mit der Einzahlung aus der AufnahmevonInvestitionskrediten?
  Handlungsempfehlung:

Grundsätzlich muss der Saldo der Ein- und AuszahlungenausInvestitionstatigkeiten
dem Einzahlungsbetrag aus der Aufnahme von Investitionskrediten entsprechen.

Sind die Beträge nicht gleich, dann ist zu prüfen, warum eine Abweichungvorliegt.

Gründehierfür sind z. B. Kreditermächtigungen aus Vorjahren.  
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Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

LC] Nein
 

9. Ist die Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmit-
telfehlbetrages in der Finanzrechnung mit der Veränderung des Kassenbe-
standes derBilanz A.2.4. deckungsgleich?

Bzw. ist bei Ortsgemeinden die Veränderung der Forderungen/Verbindlich-
keiten im Rahmen der Einheitskasse gegenüber der Verbandsgemeinde
deckungsgleich mit der VeränderungderBilanz?
 

Handlungsempfehlung:

Für Verbandsgemeinden/verbandsfreie Gemeinden:

Die Veränderung desBilanzpostens A.2.4 (Konten 183 bis 186) vom 1. 1. bis 31. 12.

des zu prüfenden Haushaltsjahres muss mit dem Posten Veränderung derliquiden
Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) der Finanzrechnung betragsgleich sein.

Für Ortsgemeinden:

Die Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheits-
kasse gegenüber der Verbandsgemeinde (Konten 1743 oder 3743) vom 1. 1. bis 31.

12. des zu prüfenden Haushaltsjahres muss mit dem Posten 39 (Veränderungender
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) bzw. 38 (Veränderungen der
Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) übereinstimmen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

LC] Nein
 

10. Wurden gemäß $ 4 Abs. 12 GemHVO Investitionsmaßnahmen, die sich
über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegten
Wertgrenzen für die Auszahlungen überschreiten, einzeln in den Teilfi-
nanzrechnungenoderin einer Investitionsübersicht dargestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob Investitionen vorliegen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

bzw. die Wertgrenze des Gemeinderates übersteigen. Diese Maßnahmen müssen
einzeln in den Teilfinanzrechnungen oder in einer Investitionsübersicht dargestellt
sein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein   
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11. Sind alle fremden Finanzmittel in der Finanzrechnungenthalten?
 

Handlungsempfehlung:

Von den verantwortlichen Personen der Verwaltung ist die Stellungnahme einzuho-
len, ob alle fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung auch tatsächlich ausgewie-
sen sind. Es dürfen keine Nebenbuchführungen geführt werden.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[| Nein

12. Wurden ggf. aktivierte Eigenleistungen und/oder Bestandsveränderungen
in der Finanzrechnung berücksichtigt?

 

 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu untersuchen, ob auf Konten der Kontengruppe 45 „Andereaktivierte Eigen-

leistungen und Bestandsveränderungen“ Endsalden vorliegen und ob in gleicher
Höhe auchin der Finanzrechnung die entsprechenden Ausweise auf den Konten der
Kontengruppe65 vorliegen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein  
 

4.1.9 Prüfungsschwerpunkt: Inhalt des Anhangs

Der Anhang ist gemäß $ 108 Abs. 2 GemOein Bestandteil des Jahresabschlusses und

hat die Funktion weiterführende Erläuterungen, Kommentare und Interpretationen zu
den Daten der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zu vermitteln. Ferner sind im An-
hang verpflichtende Angaben nach $ 48 Abs. 2 GemHVO vorzunehmen.
 

1. Ist der Anhang überschaubar und verständlich aufgestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Der Anhangsollte mit einem eigenenInhaltsverzeichnis aufgebaut sein. Für den Auf-
bau des Anhangs wird die Vorlage aus dem Muster-Jahresabschluss der kommuna-
len Spitzenverbände empfohlen.

Die einzelnen Bilanzposten sollten in tabellarischer Form die Entwicklung vom 1.1.
bis 31.12. des Haushaltsjahres inkl. den Veränderungen dokumentieren.

Erhebliche Abweichungen sind im Rechenschaftsbericht begründet zu beschreiben.
Mit einem Hinweis im Rechenschaftsbericht können die Abweichungen auch im An-

hang erläutert werden.  
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Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein
 

2. Werden die Anforderungendes $ 48 Abs. 2 GemHVOerfüllt?
 

Handlungsempfehlung:

Im § 48 Abs. 2 GemHVO werden 23 Pflichtangaben verlangt, die im Anhang
sinnvollerweise nach den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt werden.

Alle 23 Punkte sollten genannt werden, auch wenn aus Gründen des Nichtvor-
handenseins keine Angaben zu beschreiben sind. Im Anhang sind folgende

Pflichtangaben zu machen:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden mit einer Begründung; die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,

3. Trägerschaften bei Sparkassen, sofern diese nicht bilanziert sind,

4. die Grundlage für die Umrechnung in Euro, soweit der Jahresabschluss Posten
enthält, denen Beträge zugrundeliegen, die auf fremde Währung lauten oder ur-
sprünglich auf fremde Währunglauten,

5. Angaben über die Einbeziehung vonZinsen für Fremdkapital in die Herstellungs-
kosten,

6. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens,für die Rückstellungen für unter-
lassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rück-
stellungsbetrags,

7. alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu denin der Bilanz aus-
gewiesenen Grundstücken sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf
deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen,

8. drohendefinanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden
(z. B. für Großreparaturen, Rekultivierungs- und Entsorgungsaufwendungen, un-

terlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermö-
gensgegenstände möglichist),

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsge-

schäften,

10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbind-

lichkeiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamt-
betrags,

11. sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind; Ver-
pflichtungen gegenüberTochterorganisationen, die in den Gesamtabschluss ein-

zubeziehensind, sind gesondert anzugeben,

12. in Anspruch genommeneVerpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbind-

lichkeiten begründen, 13. sonstige Sachverhalte, aus denensich finanzielle Verpflichtungen ergeben kön-  
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14.

15;

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

nen; Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtab-

schluss einzubeziehensind, sind gesondert anzugeben,

noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben ausfertiggestellten Erschließungs-
und Ausbaumaßnahmen,

Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“

nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn deren Umfang erheblich ist; Auf-
wandsrückstellungen sind stets gesondert anzugeben und zu erläutern,

die Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern,

für jede Art derivativer Finanzinstrumente:

a) Art und Umfang der Finanzinstrumente,

b) der beizulegende Wert der betreffenden Finanzinstrumente, soweit sich die-

ser verlässlich ermitteln lässt, unter Angabe der angewandten Bewertungs-
methode, sowie eines ggf. vorhandenen Buchwerts und des Bilanzpostens,
in welchem der Buchwert erfasstist,

In welchen Fällen aus welchen Gründendie lineare Abschreibungsmethodenicht

angewendet wurde,

Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermö-

gensgegenständen,

Sofern die folgenden Angaben nach $ 90 Abs. 2 GemOnicht bereits im Beteili-

gungsbericht dargestellt werden, Name und Sitz von Organisationen, deren An-

teile zu mindestens 5 v. H. der Gemeinde oder einer Rechnung der Gemeinde

handelnden Person gehören; außerdem sind für jede dieser Organisationen die
Höhedes Anteils am Kapital, das Eigenkapital oder ein nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag sowie das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das
ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben; auf die Berechnung derAnteile ist $ 16
Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes anzuwenden,

Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die die Gemeinde unein-

geschränkt haftet,

die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmerim Haushaltsjahr,

mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenem Vornamen
die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie diesem im Haushaltsjahr nur
zeitweise angehört haben.
  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[|] Nein   
41

 



4. Durchführungsempfehlungen

 

3. Sind alle sonstigen Pflichtangaben zu den Bestimmungen der GemHVO im
Anhangenthalten?
 

Handlungsempfehlung:

Die Bestimmungen der GemHVO verlangen zudem Erläuterungen notwendiger
Pflichtangaben,die sich aus folgenden Rechtsquellen ergeben:

8 33 Abs. 1 Satz2 Nr.5 Abweichende Bewertungsmethoden

§ 35 Abs. 2 Satz 2 Abweichende Nutzungsdauern

§ 35 Abs. 6 Außerplanmäßige Abschreibungen, Abschreibungen auf
das Umlaufvermögen

8 40 Abs. 2 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

§ 43 Abs. 1 Satz 2 Abweichung vonderstetigen Darstellung

§ 43 Abs.2 Darstellung unter mehreren Posten („Kann-Vorschrift“)

8 43 Abs. 3 Satz 3 Weitere Untergliederungen der Ergebnis- oder Finanz-
rechnung, Bilanz (mit Begründung)
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein

4. Wurden Angabenzu körperlichen Bestandsaufnahmengetroffen?

 

 

Handlungsempfehlung:

Gemäß $ 31 Abs. 3 sind bewegliche Vermögensgegenständein regelmäßigenZeit-

abständen durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Diese Bestands-

aufnahmensind im Anhang darzustellen und Abweichungen zu benennen.

Die Regelungsinhalte zur Inventur sind der Inventurrichtlinie der Gemeinde zu ent-
nehmen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

LE] Nein   
4.1.10 Prüfungsschwerpunkt: Inhalt des Rechenschaftsberichtes

§ 49 GemHVO regelt den Inhalt des Rechenschaftsberichtes, der nach § 108 Abs. 3
GemöOeine Anlage des Jahresabschlusses darstellt. In den Rechenschaftsbericht sind
diejenigen Angaben aufzunehmen,die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung,
der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Aufgabe des Rechenschafts-
berichtes ist es, den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde aufzu-

zeigen. Uber die Analyse der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung erheblicher Plan-
abweichungen, der produktorientierten Kennzahlen und Ziele soll der Rechenschafts-
bericht die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage veranschaulichen. Letztlich sind in

einem Prognosebericht die Chancen und Risiken für künftige Jahre einzuschätzen.
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1. Ist der Rechenschaftsbericht überschaubar und verständlich aufgestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Der Rechenschaftsbericht sollte mit einem eigenenInhaltsverzeichnis aufgebautsein.
Für den Aufbau des Rechenschaftsberichtes wird die Vorlage aus dem Muster-
Jahresabschluss der kommunalen Spitzenverbände empfohlen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

2. Werden die Anforderungen an den Rechenschaftsbericht nach § 49
GemHVOerfüllt?
 

Handlungsempfehlung:

Nach Durchsicht des Rechenschaftsberichtes ist einzuschätzen, ob die Lage der
Gemeinde, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Chancen und Risiken
der Gemeinde ausreichend dokumentiert sind. Hilfreich sind an dieserStelle z. B. die
Einbeziehung von Bilanzkennzahlen im Mehrjahresvergleich oder im Vergleich zu
anderen Kommunen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_] Nein
 

3. War der Haushalt gemäß $ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVOin Verbindung mit Nr. 3
der VV zu § 18 GemHVOin der Ergebnisrechnung ausgeglichen? Wennnein,
worin lagen die Ursachen und sind diese im Rechenschaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Die Ergebnisrechnung darf keinen Fehlbetrag ausweisen, ansonsten ist der Haus-

haltsausgleich nicht erreicht.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]Ja

[_]Nein
 

4. War der Haushalt gemäß $ 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVOin der Finanzrechnung
ausgeglichen? Wennnein, worin lagen die Ursachen undsind diese im Re-
chenschaftsbericht erläutert?
  Handlungsempfehlung:

In der Finanzrechnung muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung  
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von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Ist dies nicht der Fall, ist der

Haushaltsausgleich nicht erreicht.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[] Nein
 

5. War der Haushalt gemäß $ 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVOin derBilanz ausgegli-
chen? Wenn nein, worin lagen die Ursachen und sind diese im Rechen-

schaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Weist die Bilanz auf der Aktivseite in Posten 5 einen nicht durch Eigenkapital gedeck-
ten Fehlbetrag aus, ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

6. Gibt es erhebliche Unterschiedein der Bilanz zwischen den Werten des Vor-
jahres und des laufenden Haushaltsjahres? Wennja, sind diese Abweichun-
gen im Rechenschaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Je Bilanzposten sind die einzelnen Veränderungen vom 1.1. bis zum 31.12. des

Haushaltsjahres am besten in tabellarischer Form aufzuzeigen. Erhebliche Abwei-
chungen sind zu begründen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_]Nein
 

7. Gibt es erhebliche Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen

in der Ergebnisrechnung? Wennja, sind diese erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Im Rechenschaftsbericht sind die erheblichen Abweichungen mit Planansatz, Ergeb-
nis und Differenz am besten tabellarisch aufzuzeigen und anschließend zu begrün-

den.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

| Nein

[| Ja  
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8. Gibt es erhebliche Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen
in der Finanzrechnung? Wennja, sind diese erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Im Rechenschaftsbericht sind die erheblichen Abweichungen mit Planansatz, Ergeb-

nis und Differenz am bestentabellarisch aufzuzeigen und anschließend zu begrün-
den.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Nein

[| Ja   
4.1.11 Prüfungsschwerpunkt: Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die nachfolgenden Fragen sind aus der IDR-Prüfungsrichtlinie 720 zur „Ordnungsmä-
Rigkeit der Haushaltswirtschaft“ mit Stand vom 17.2.2009 abgeleitet.

Die IDR-Prüfungsrichtlinie 720 stellt zum Großteil auf Sachverhalte ab, die im Anhang
und Rechenschaftsbericht beschrieben sind. Dennoch verbleiben Fragen, die in einer

jährlichen Prüfung eingebundenwerdensollen.
 

1. Wurde dem Grundsatz der Recht- und Ordnungsmäßigkeit gefolgt?
 

Handlungsempfehlung:

In diesem Zusammenhang kann geprüft werden, ob

e die finanziellen Vorgaben der Haushaltssatzung eingehalten wurden und

e ein fristgerechter Beschluss und eine fristgerechte Veröffentlichung der Haus-
haltssatzung erfolgtist.

Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 11 b der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

LC] Nein

2. Wurdendie Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet?

 

 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob nur Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen wurden,für
die eine rechtliche Verpflichtung bestanden hat oder die für die Weiterführung not-

wendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Eine Erläuterung sollte im Rechen-
schaftsbericht vorhandensein.

Hinweis:  Die Prüfungshandlung ist der Frage 11 c der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
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Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

LC] Ja

[_] Nein
 

3. Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen
laufend überwacht und Abweichungenuntersucht?
 

Handlungsempfehlung:

Grundsätzlich gehört die Finanzmittelkontrolle in den Verantwortungsbereich der
Produktverantwortlichen. Bei der Beantwortung der Frage mussu. a. die Verwaltung

Stellung beziehen. Des Weiteren können der Zwischenbericht des Jahres und evtl.
Nachtragspläne zugrunde gelegt werden. Hieraus sollten bereits vor Ablauf des

Haushaltsjahres Abweichungen erkennbar werden.

Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 14 c der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[| Nein
 

4. Haben sich bei abgeschlossenenInvestitionen wesentliche Uberschreitun-
gen ergeben? Wennja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
 

Handlungsempfehlung:

Im Rechenschaftsbericht sollte eine entsprechende Auflistung der Investitionen inkl.

Begründungen vorhandensein.

Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 14 d der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

] Ja

[| Nein
 

5. Die Frage gilt nur für die geschäftsführenden Mandanten, hier Verbandsge-
meinden und verbandsfreie Gemeinden: Musste die Verwaltung Kredite zur
Liquiditätssicherung aufnehmenundwie hat sich der Bestand dieser Kredi-

te entwickelt?

Für Ortsgemeinden und Zweckverbändegilt die Frage: War es notwendig,
den Bestand der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands-
gemeinde in Anspruch zu nehmen bzw. zu erhöhen?
 

Handlungsempfehlung:

Für Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden:  
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Aus dem Bilanzposten 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-
sicherung können die Endstände für das Haushaltsjahr und des Haushaltsvorjahres
entnommen werden. Die Bilanzposten müssen eine entsprechende aussagekräftige

Erläuterung enthalten, wie sich die Bilanzwerte verändern haben. Im Rechenschafts-
bericht sollten weiterführende Kenngrößen und Mehrjahresvergleiche zu den Liquidi-
tätskrediten vorliegen.

Für Ortsgemeinden und Zweckverbände:

Im Bilanzposten 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Be-
reich ist zu prüfen, wie sich die Verrechnungskonten gegenüber der Verbandsge-

meinde entwickelt haben.

Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 16 c der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

| Ja

[_]Nein
 

6. Die Frage gilt nur für die geschäftsführenden Mandanten, z. B. Verbandsge-
meinden und verbandsfreie Gemeinden: Wurde der in der Haushaltssatzung
festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung unterjährig
überschritten?
 

Handlungsempfehlung:

In der Bilanz ist die Veränderung des Postens4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmenzurLiquiditätssicherung in Verbindung mit den Erläuterungen im Anhang mit
den in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstgrenzen abzustimmen. Weiterhin

können die Darlehensübersicht sowie die Finanzrechnung nach Konten in der Prü-
fung dienlich sein.

Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 16 d der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

| Nein
 

7. Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den

gesetzlichen Vorgaben? Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberege-

lungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen
und Geldanlagen) eingeholt? Gab es im Rahmender Prüfung Anhaltspunk-
te, dass gegen bestehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?
  Handlungsempfehlung:Zunächstist zu prüfen, ob es eine Dienstanweisung zum Vergabewesengibt. Liegt

diese vor, sollten anhand von Stichproben die Vergaben dahingehend überprüft wer-

den, ob Unregelmäßigkeiten festzustellen sind.   
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Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 18 a - c der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_] Nein
 

8. Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf
Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?
 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung ist es erforderlich, dass seitens der Verwaltung die notwendigen Un-
terlagen zur Einsicht bereitgestellt werden. Die Unterlagen sind auf Ordnungsmäßig-

keit zu prüfen. Ggf. ist die Anwesenheit der verantwortlichen Sachbearbeitung zur
Befragungerforderlich.

Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 19 a - e der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

9. Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende
Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen
Vorgabenentsprechen?
 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung ist es erforderlich, dass seitens der Verwaltung die notwendigen Un-

terlagen zur Einsicht bereitgestellt werden. Die Unterlagen sind auf Ordnungsmäßig-
keit zu prüfen. Ggf. ist die Anwesenheit der verantwortlichen Sachbearbeitung zur
Befragung erforderlich.

Hinweis:

Die Prüfungshandlungist der Frage 19 d der IDR-Prüfungsrichtlinie entnommen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[| Nein
 

10. Ergaben Prüfungen Dritter (überörtliche Prüfungen) Beanstandungen?
Wennja, wurden diese zwischenzeitlich bereinigt bzw. geklärt?
 

Handlungsempfehlung: Die Prüfungsunterlagen Dritter sind hinsichtlich evtl. Beanstandungen zu sichten. Es  
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ist zu prüfen, ob diese Beanstandungen seitens der Verwaltung bereinigt bzw. korri-

giert wurden.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_] Nein   
4.1.12 Prüfungsschwerpunkt: Datenverarbeitungsprogramme

Nach $ 112 Abs. 1 Nr. 7 GemOsind ebenso die Datenverarbeitungsprogramme,die bei
der Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen eingesetzt werden,
einer Kontrolle zu unterziehen. Der Prüfungsschwerpunktist bei der Verbandsgemeinde
bzw. bei der verbandsfreien Gemeinde zu prüfen. Die Ortsgemeinden und Zweckver-
bände können sich im Haushaltsjahr auf die Prüfung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses der Verbandsgemeinde beziehen.
 

1. Ist das eingesetzte Finanzsoftwareverfahren gemäß 8 107 Abs. 2 GemO von

der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister freigegeben worden?
 

Handlungsempfehlung:

Gemäß der VV 6 zu $ 107 GemO mussfür das eingesetzte Verfahren eine Verfah-
rensfreigabe seitens der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters vorliegen.

Bei den Ortsgemeinden und Zweckverbänden ist es zu empfehlen, im Anhang eine
Erläuterung vorzunehmen,ob die Freigabe für das eingesetzte Verfahrenerteilt wurde.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein   
4.1.13 Prüfungsschwerpunkt: Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des

Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Der Kommunale Entschuldungsfonds ist ein Maßnahmenprogramm mit dem Ziel, die

bis Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite zu etwa zwei Dritteln abzubauen. Die
Finanzierung dieses Programms erfolgt zu je einem Drittel aus dem Landeshaushalt,

dem kommunalenFinanzausgleich und dem Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden
Kommune.

Die teilnehmende Kommune schließt einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land und

vereinbart darin die Konsolidierungsmaßnahmen, die jährlich zur Erzielung des Konso-
lidierungsbeitrages erforderlich sind. Über den Konsolidierungserfolg muss die Kommu-
ne jährlich der Aufsichtsbehörde berichten.
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1. Wurden die vereinbarten und beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen
umgesetzt und die Einsparziele erreicht?
 

Handlungsempfehlung:

Sind im Anhang oder Rechenschaftsbericht die erreichten bzw. nicht erreichten Ein-
sparziele erläutert?

Die Darstellung muss nach dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds
Muster 5 erfolgen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[] Nein  
 

4.2  Prüfungsjahr 1

4.2.1 Prüfungsschwerpunkt: Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen werden die Vermögenswerte zusammengefasst, die langfristig
den Aufgaben und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Wesentliche Bestand-
teile des Anlagevermögens sind die immateriellen Vermögensgegenstände(z. B. Lizen-
zen und andere Nutzungsrechte), die Sachanlagen (z. B. Grundstücke, bewegliche

Sachanlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung) sowie die Finanzanlagen (z. B.

Anteile an verbundenen Unternehmen).

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen dabei zumeist einem Wer-
teverzehr, der in der Regel durch eine lineare Abschreibung berücksichtigt wird. Ver-
mögensgegenstände ohne Abnutzung (Grundstücke, Vermögen in Festwerten, unbe-
fristete Rechte) unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Die wirtschaftlichen

Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in einer Abschreibungstabelle für
das Land Rheinland-Pfalz definiert.

Der Prüfungsschwerpunkt „Anlagevermögen“ umfasstalle Prüfungshandlungen zum Bilanz-
posten „1. Anlagevermögen“ der Aktivseite gemäß $ 47 Abs. 4 GemHVO und denin Zu-

sammenhang stehenden Posten der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.
 

1. Stimmen die Werte der Bilanz mit der Gesamtsumme der Anlagenübersicht
überein?
 

Handlungsempfehlung:

Die Summeder Spalte „Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres“ aus der Anla-
genübersicht ist mit der Spalte „31.12. Haushaltsjahr“ der Bilanz abzustimmen. Die

Summe derSpalte „Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjahres“ aus der Anla-
genübersichtist mit der Spalte „31.12. Haushaltsvorjahr“ der Bilanz abzustimmen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_] Nein   
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2. Stimmen die Werte im Anhang mit der Gesamtsumme der Anlagenübersicht
und Bilanz überein?
 

Handlungsempfehlung:

Die Werte aus der Anlagenübersicht und der Bilanz müssen im Anhang wertgleich
abgebildet und erläutert sein. Der Anhang sollte dabeitabellarisch aufzeigen, wie sich

die Bilanzwerte vom 1.1. bis 31.12. des Haushaltsjahres entwickelt haben. Die Eröff-
nungsbilanzkorrekturen müssen im Anhang ebenfalls aufgezeigt und beschrieben
sein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[ya

[_]Nein
 

3. Stimmt die Abschreibungssumme der Anlagenübersicht mit der Gesamt-
summeder Abschreibungenin der Ergebnisrechnung überein?
 

Handlungsempfehlung:

Die Summeder Spalte „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ ist mit der Gesamtsumme
des Postens E11 in der Ergebnisrechnung abzustimmen. Es dürfen gemäß Konten-
rahmenplan nur die Konten im Bereich 532xxx - 538xxx gebucht werden. Die Unter-
teilung nach Kontenart (3-stellig) muss gewährleistetsein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

4. Sind außerplanmäßige Abschreibungen vorhanden? Sind die ggf. vorge-
nommenen außerplanmäßigen Abschreibungen begründet und gerechtfer-
tigt ($ 35 Abs. 4 GemHVO)? Wenn außerplanmäßige Abschreibungen vor-
genommenwurden, sind diese im Anhang erläutert?
  Handlungsempfehlung:Im Anlagennachweis werden die außerplanmäßigen Abschreibungen in der Spalte

„Wertminderung durch unterlasseneInstandhaltung, Altlasten, Sonstiges" aufgezeigt.

In der Ergebnisrechnung sind die Sonderabschreibungen und außerplanmäßigen

Abschreibungen im Posten E11 unter den Konten der Kontenart 539 enthalten.

Beispiel für eine außerplanmäßige Abschreibung:

Ein Vermögensgegenstandwird durch einen Brandteilweise zerstört.

Des Weiterenist in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob es Anhaltspunkte für nicht
vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungengibt.   
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]Nein

[_]ya
 

5. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen zu den Zugängen und Zugänge
aus Umbuchungen zum Anlagevermögen vorgenommen worden?
 

Handlungsempfehlung:

Anhand der Liste Zugänge zum Anlagevermögen sollen stichprobenartig einzelne

Maßnahmen/Projekte mit den Anordnungen und Belegenaufinhaltliche Vollständig-

keit geprüft werden.

Folgende Prüfungensollen bei der Belegprüfung vorgenommenwerden:

e Prüfung der Voraussetzung durch Feststellung des wirtschaftlichen Eigentums

e Prüfung der Voraussetzung durch Feststellung der Aktivierbarkeit

e Prüfung der Voraussetzung durch Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand

e Prüfung, ob Belege sachlich und rechnerischrichtig sind

e Prüfung, ob der Anschaffungspreis auf Grund und Boden und auf Gebäude kor-

rekt aufgeteilt ist

e Prüfung, ob beim Erwerb gegen Zahlung in Fremdwährung die Umrechnung zu-

treffend erfolgtist

e Prüfung, ob in Sonderfällen (z. B. Tauschgeschäfte, Sacheinlagen, Schenkungen)
der Wertansatz des zugegangenen Gegenstandes angemessenist, z. B. durch
Vergleichswerte, Einholung von Auskünften des Gutachterausschusses usw.

e Prüfung, ob die Anschaffungskostenminderungen bei der Bewertung berück-
sichtigt sind, z. B. Rabatte, Skonti etc. ($ 34 Abs. 2 GemHVO)

e Prüfung, ob Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt wurden und ob diese akti-
vierungsfähig sind

e Prüfung, ob zutreffend zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unter-
schieden wurde (z. B. Baugrundstücke, die zum Verkauf stehen, sind Waren unter
den Vorräten)
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein
 

6. Wurden im Haushaltsjahr immaterielle Vermögensgegenstände erfasst und
wurde deren Aktivierungsfähigkeit geprüft? Sind bei geleisteten Zuwendun-
gen die Voraussetzungendes $ 38 Abs. 1 GemHVOerfüllt?
 

Handlungsempfehlung:

Bei geleisteten Zuwendungen gemäß § 38 Abs. 1 GemHVO müssenfolgende Vor-

aussetzungenerfüllt sein:  
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e die geleistete Zuwendungist für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermö-
gensgegenstandes

e mehrjährige Zweckbindung oder

e vereinbarte Gegenleistungsverpflichtung

Ein Aktivierungsverbot besteht gemäß $ 41 GemHVO.Hiernach dürfen nicht entgelt-
lich erworbene oderselbst erstellte immaterielle Vermögensgegenständenicht akti-
viert werden.

Anhandder Liste der Zugänge zum Anlagevermögen bzw. aus der Spalte Zugänge

im Haushaltsjahr aus dem Anlagennachweis ist erkennbar, ob Zugänge auf Konten
der Kontengruppen 011 bis 019 vorhandensind.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Nein

[| Ja
 

7. Wurdenaktivierte Eigenleistungen gebucht? Wenn die Frage mit „Ja“ be-
antwortet wurde, wurden die angesetzten Herstellungskosten rechnerisch

nachgewiesen? Wurdeeine Erläuterung im Anhang vorgenommen?
 

Handlungsempfehlung:

In der Ergebnisrechnungsind unter dem Posten E7 die Konten der aktivierten Eigen-
leistungen, die mit der Kontennummer452 beginnen, zugeordnet.

Die Grundlagen für die Berechnung der aktivierten Eigenleistungen sind z. B. Stun-
denaufzeichnungen, Abrechnungen nach HOAIodertatsächlichen Verrechnungssät-

zen. Des Weiteren können über Nachweise Material- und Geräteeinsätze berechnet
werden.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Nein

[|] Ja
 

8. Wurden im Haushaltsjahr Sachschenkungen entgegengenommen? Wenn
die Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, wurden diese mit den Zeitwertenakti-

viert? Wurden zeitgleich entsprechende Sonderposten gebildet?
  Handlungsempfehlung:

Wenn der Gemeinde unentgeltlich ein Vermögensgegenstand übertragen wurde, ist
der Wert zu erfassen, der für den Vermögensgegenstand oder einen gleichwertigen

Vermögensgegenstand am Beschaffungsmarkt zu zahlen gewesen wäre.

Gemäß $ 38 Abs. 2 GemHVO sind Sachzuwendungenals Sonderposten zu berück-
sichtigen. Der Sonderposten wird dabei in gleicher Höhe wie der aktivierte Vermö-

gensgegenstand gebildet und wird analog der Nutzungsdauer des Vermögensge-

genstandesaufgelöst, sofern bei ihm eine planmäßige Abschreibung erfolgt.   
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Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Nein

[] Ja
 

9. Sind die Zugänge zum Anlagevermögen wertgleich im Anhang dargestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Die Summenaus der Spalte „Zugänge im Haushaltsjahr" aus der Anlagenübersicht

sollten mit den Angaben im Anhang übereinstimmen. Der Anhang soll in tabellari-

scher Darstellung die Entwicklung vom 1.1. bis 31.12. des Haushaltsjahres abbilden.
Besonderheiten sind zu erläutern.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

LC] Nein
 

10. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen zu den Abgängen und Ab-
gänge aus Umbuchungendes Anlagevermögens vorgenommen worden?
 

Handlungsempfehlung:

Anhand der Liste Abgänge des Anlagevermögenssollen stichprobenartig einzelne

Maßnahmen/Projekte mit den Anordnungen und Belegen aufinhaltliche Vollständig-
keit geprüft werden.

Bei der Prüfung der Abgänge sollten die Abgangsbelege auf Vollständigkeit überprüft

werden.

Weiterhin sollten bei den gebuchten Abgängendie sachlichen Voraussetzungen ge-

prüft werden.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

LE] Ja

[_]Nein
 

11. Sind Abgänge des Anlagevermögens wertgleich im Anhang dargestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Die Summenaus der Spalte „Abgänge im Haushaltsjahr“ aus der Anlagenübersicht
sollten mit den Angaben im Anhang übereinstimmen. Der Anhang soll in tabellari-

scher Darstellung die Entwicklung vom 1.1. bis 31.12. des Haushaltsjahres abbilden.
Besonderheiten sind zu erläutern.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein  
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12. Ist die Spalte „Umbuchungen im Haushaltsjahr“ mit dem Wert 0,00 ausge-

wiesen? Wenn die Frage mit „Nein“ beantwortet wurde,ist die Differenz im
Anhang erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob die Gesamtsummeder Spalte „Umbuchungen im Haushaltsjahr“
ausgeglichenist. Sollte das nicht der Fall sein, dann könnte eine Umbuchungin das
Umlaufvermögenstattgefunden haben. Eine Erläuterung sollte im Anhang vorhanden
sein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

13. Weist die Spalte „Zuschreibungen im Haushaltsjahr“ einen Wert auf?
Wenn die Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, ist die Zuschreibung im An-
hang erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob die GesamtsummederSpalte „Zuschreibungen im Haushaltsjahr"

einen Wert größer 0,00 aufweist. In der Ergebnisrechnung muss der Posten „Sonsti-

ge laufende Erträge“ das Gegenkonto 4662xx mit dem gleichen Betrag aufweisen.

Weiterhin ist zu prüfen, ob der Zeitwert bzw. die Anschaffungskosten bei der Zu-
schreibung nicht überschritten wordensind.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein
 

14. Werden Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) gesondert erfasst und wird
die Wertgrenze beachtet ($ 32 Abs. 5 GemHVO)?
 

 
Handlungsempfehlung:

Die GWGssind unter den Bilanzkonten 0824xx zugeordnet. Zu prüfen ist zunächst
die Anlagenübersicht nach Bilanzkonten. Bei Zugängenunter diesen Kontensind die

Vermögensgegenstände stichprobenartig zu prüfen. Folgende rechtlichen Grundla-

gen sind dabei zu kontrollieren:

§ 32 Abs. 5 GemHVO

Immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermö-

gens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den
Betrag von 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbst-

ständig genutzt werden können, müssennicht erfasst werden.

§ 35 Abs. 3 GemHVO:

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sind abnutzbare Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung oder Herstel-   
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lung zeitanteilig abzuschreiben. Abweichend von Satz 1 können immaterielle und
abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von
1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt
werden können, im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam ge-
bucht oder voll abgeschrieben werden. Ebenso kann eine Abschreibung über 5 Jahre
in einem Sammelposten oder entsprechend der Nutzungsdauererfolgen.

Bei der Prüfung sollte die von der Gemeinde aufgestellte Inventurrichtlinie ge-
mäß 8 31 Abs. 5 GemHVOzu Hilfe genommen werden.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[|] Nein

[Ja
 

15. Sind die Voraussetzungeneines eventuellen Festwerts gegeben (§ 32 Abs.
8 GemHVO)? Werden Menge und Wert fiir jede Festwertgruppe ordnungs-
gemäß dokumentiert? Wann wurden sie letztmalig überprüft? Sind diese
im Anhang erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung sollte eine entsprechende Liste über die gebildeten Festwerte
vorliegen bzw. eine Übersicht sollte im Anhangbeinhaltet sein.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens(z. B. Bibliotheksbestände;
Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Schulausstattung, EDV-Ausstattung,

Büromöbel) sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Baumaterial eines Bau-

hofes) können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die

Gemeinde von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge
und einem gleichbleibenden Wert, sog. Festwert, angesetzt werden, sofern ihr
Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur gerin-
gen Veränderungen unterliegt. Jedochist in der Regel alle drei bis fünf Jahre
eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Wertveränderungen sind zu
berücksichtigen, wobei Korrekturen insbesondere bei Minderungen, aber auch

bei Erhöhungen (etwa 10 %) der Bestandsmenge vorzunehmen sind. Auf den

Festwert wird nicht abgeschrieben. Zugänge werden lediglich im Rahmen der

Ergebnisrechnung als Aufwand gebucht.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

16. Werden Menge und Wert für jede Durchschnittswertgruppe ordnungsge-
mäß dokumentiert ($ 32 Abs. 10 GemHVO)? Wann wurdensie letztmalig
überprüft? Sind diese im Anhang erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung sollte eine entsprechende Liste über die gebildeten Gruppenvorlie-
gen bzw. eine Übersicht sollte im Anhangbeinhaltetsein.  
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Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens (wie z. B. Büro- oder
Labormaterial) sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche
Vermögensgegenstände und Schulden könnenjeweils zu einer Gruppe zusammen-
gefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Dabei bedeu-

tet Gleichartigkeit die Zugehörigkeit zu einer Warengattung oder Gleichheit in der
Verwendbarkeit bzw. Funktion. Die annähernde Gleichwertigkeit ist als gegeben an-
zunehmen, wenn keine wertmäßige Abweichung dereinzelnen, in einer Gruppe zu-

sammengefasste Gegenstände von mehr als 20 % bezogen auf einen bestimmten
Zeitpunktfestzustellen ist.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

17. Gibt es Finanzanlagen ausBeteiligungen wie z. B. Eigenbetriebe, Anstalten
des öffentlichen Rechts, GmbHs, Zweckverbände und Ähnliches? Wird der

Ertrag bzw. der Aufwandin der Ergebnisrechnung richtig ausgewiesen?
 

Die Finanzanlagen, wie z. B. Anstalten des öffentlichen Rechts, GmbHs, Zweckver-
bände, sind nur mit dem Wert aus der Eröffnungsbilanz fortzuführen; es sei denn, es
wurde eine Werterhöhung durcheine tatsächliche Zahlung oder eine außerplanmäßi-
ge Abschreibung aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorge-

nommen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[] Nein
 

18. Wurden Ausleihungen im Anlagevermögen erfasst oder in Abgang ge-
stellt?
 

Handlungsempfehlung:

Die Ausleihungenerscheinen nur in der Anlagenbuchhaltung, wenn diese längerals
5 Jahre Laufzeit besitzen.

Die Ausleihungensollten unter den entsprechenden Kontenin der Anlagenbuchhal-

tung (102xxx, 112xxx, 122xxx, 1232xx, 1242xx, 1252xx, 1262xx) geführt sein. Die

Ausleihungensollten mit den vollständigen Daten über Ursprungsbetrag, Zinssatz,

Zinstermine, rückständige Zinszahlungen, Rückzahlungsraten, Rückzahlungstermine
und rückständige Tilgungsraten nachprüfbarsein.

Beispiel für eine Ausleihung:

Arbeitgeberdarlehen mit einer Laufzeit von mehrals fünf Jahren
  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[|] Nein   
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19. Wurden Anteile im Anlagevermögenerfasst oder in Abgang gestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Bei Zugängen zu Anteilen stellt sich die Frage, ob die Bewertung höchstens zu An-
schaffungskostenerfolgte:

e Abstimmung des mengenmäßigen Zugangs an Anteilsrechten mit den entspre-

chenden Rechtsgrundlagen (z. B. Neugründung, Kauf, Kapitalerhöhung gegen
Bar- oder Sacheinlagen)

e Prüfung, ob bei wirtschaftlicher Auffassung ein mengenmäßiger Zugang vorliegt
(dies ist z. B. keine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)

e Prüfung, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Gesellschaftsanteilen über-
tragen wurde, das heißt ob der Anteil an Substanz und Ertrag, die Chanceei-
ner eventuellen Wertsteigerung und die Gefahrtragung auf die Kommuneü-
bergegangensind

Bei Abgängensollten wert- und mengenmäßige Stichproben vorgenommenwerden:

e Abstimmung des mengenmäßigen Abgangs an Anteilsrechten mit den ent-

sprechenden Rechtsgrundlagen(z. B. Liquidation oder sonstige Beendigung derBetei-
ligungsgesellschaft, Austritt aus der Gesellschaft, Verkauf, Kapitalrückzahlungetc.)

e Prüfung, ob bei wirtschaftlicher Auffassung ein mengenmäßiger Abgangvorliegt
(z. B. nicht bei einer Kapitalherabsetzung zum Ausgleich von Verlusten)
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Nein

L] Ja
 

20. Wurden Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens erfasst oder in Ab-
gang gestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Siehe Handlungsempfehlung unter Punkt 19.

Beispiel:

Die Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach dem § 14 a Bundesbesoldungs-

gesetz sind unter einem Konto 134xxx jährlich um die tatsächlichen Zahlungen zu
erhöhen. Ggf. können Zinsen ebensoaktiviert werden. Allerdings dürfen Kursgewinne
nicht aktiviert werden, was zu Abweichungen zwischen Wertanteil des Kontoauszugs

der Versorgungskasse und dem Restbuchwert derBilanz führt.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

LE] Nein

[_]ya  
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21. Wurden alle Anlagen im Bau, die im Haushaltsjahr fertiggestellt wurden,
auf die eigentlichen Anlagenkonten umgebucht?
 

Handlungsempfehlung:

Die Vermögensgegenstände unter den Konten 096xxx bzw. unter dem Bilanzposten

„A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ sind daraufhin zu prüfen, ob

innerhalb des Haushaltsjahres die Fertigstellungen erfolgten. Abgewickelte Maßnah-
men müssen auf die eigentlichen Bestandskonten umgebucht sein und abschrei-
bungsfähige Vermögensgegenstände müssen ab dem Fertigstellungszeitpunkt ge-

mäß der gültigen Abschreibungstabelle abgeschrieben werden.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]Nein

[_]ya   
4.3  Prüfungsjahr 2

4.3.1 Prüfungsschwerpunkt: Vorräte

Die Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sind zur Verarbeitung, zum

Verbrauch, Verkauf oder zu einer anderen kurzfristigen Nutzung bestimmt. Sie werden
bei der Erstellung kommunaler Erzeugnisse und Leistungen im Arbeitsprozess weiter-
verarbeitet oder sind zum (Weiter-)Verkauf bestimmt. Die Vorräte lassensich in folgen-

de Arten von Vermögensgegenständenunterteilen:

Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, Waren, Unfertige Erzeugnisse, Fertige Erzeugnis-
se, Unfertige Leistungen, Geleistete Anzahlungen.

Der Prüfungsschwerpunkt „Vorräte“ umfasst alle Prüfungshandlungen zum Bilanzpos-
ten „2.1 Vorräte“ der Aktivseite gemäß $ 47 Abs. 4 GemHVO und den in Zusammen-
hang stehendenPostenin der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.
 

1. Bestehen Bilanzwerte bei den Vorräten? Wenn nein, gibt es Anhaltspunkte
dafür, dass Vorratsvermögenvorliegt, abernicht bilanziell erfasst wurde?
 

Handlungsempfehlung:

In der Bilanz werden unter dem Posten 2.1 die Vorräte dargestellt. Vorräte sind Ver-

mögensgegenstände des kurzfristigen Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder

zur Weiterveräußerung angeschafft bzw. hergestellt werden. Die Vorräte sind gemäß

§ 47 Abs. 4 GemHVOaufzuteilenin:

e Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl, Bestände an Büromaterial)

e Unfertige Erzeugnisse, Unfertige Leistungen (z. B. Ausgleichmaßnahmen)

e Fertige Erzeugnisse, Fertige Leistungen und Waren(z. B. Dorfchroniken, Wander-

karten, Tourismusartikel)

e Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Sollte die Bilanz keine Werte im Vorratsvermögen aufweisen, ist zur Kontrolle die
Ergebnisrechnung auf evtl. vorliegendes Vorratsvermögen zu untersuchen. In der   
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Ergebnisrechnung kannhierbei z. B. gezielt nach Warenverkäufen gesucht werden
(z. B. Konto 4411xx Erträge aus Verkäufen von Vorräten).
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

C] Ja

[| Nein
 

2. Ist der ausgewiesene Bilanzwert durch die Sachkonten und Inventurergebnisse
nachgewiesen? Sind die bilanziellen Veränderungen im Anhang oder Rechen-
schaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung sollte die von der Gemeinde aufgestellte Inventurrichtlinie ge-

mäß 8 31 Abs. 5 GemHVOzu Hilfe genommen werden.

Die Veränderungensollen in tabellarischer Form im Anhang oder Rechenschaftsbe-
richt ersichtlich sein.

Die Inventurergebnisse sollen nachvollziehbar und rechnerisch nachweisbarvorliegen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

LE] Nein
 

3. Sind die Voraussetzungen eines eventuellen Festwerts gegeben(§ 32 Abs.8
GemHVO)? Werden Menge und Wert fiir jede Festwertgruppe ordnungsge-
mäß dokumentiert? Wann wurdendie Festwerte letztmalig überprüft?
 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung sollte eine entsprechende Liste über die gebildeten Festwerte vorlie-
gen bzw. eine Übersicht sollte im Anhang beinhaltet sein.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z. B. Bibliotheksbestände; Be-
triebs- und Geschäftsausstattung wie Schulausstattung, EDV-Ausstattung, Büromö-
bel) sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Baumaterial eines Bauhofes) können,

wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von nach-
rangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleiben-
den Wert, sog. Festwert, angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, sei-
nem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.

Jedochist in der Regelalle drei bis fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme
durchzuführen. Wertveränderungen sind zu berücksichtigen, wobei Korrekturen ins-
besondere bei Minderungen, aber auch bei Erhöhungen(etwa 10 %) der Bestands-
menge vorzunehmen sind. Auf den Festwert wird nicht abgeschrieben. Zugänge
werdenlediglich im Rahmender Ergebnisrechnung als Aufwand gebucht.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

L] Nein  
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4. Sind die Voraussetzungen eines eventuellen Durchschnittswerts gege-
ben ($ 32 Abs. 10 GemHVO)? Werden Menge und Wert für jede Durch-
schnittswertgruppe ordnungsgemäß dokumentiert? Wann wurden die
Durchschnittswerte letztmalig überprüft?
 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung sollte eine entsprechende Liste über die gebildeten Gruppenvorlie-

gen bzw. eine Übersichtsollte im Anhang beinhaltet sein.

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens (wie z. B. Büro- oder
Labormaterial) sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche

Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammen-

gefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Dabei bedeu-
tet Gleichartigkeit die Zugehörigkeit zu einer Warengattung oder Gleichheit in der
Verwendbarkeit bzw. Funktion. Die annähernde Gleichwertigkeit ist als gegeben an-

zunehmen, wenn keine wertmäßige Abweichung der einzelnen, in einer Gruppe zu-
sammengefasste Gegenstände von mehr als 20 % bezogen auf einen bestimmten

Zeitpunktfestzustellenist.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[] Nein
 

5. Erfolgte die Bewertung des zugegangenen Vorratsvermögens zu den nach-
gewiesenen Anschaffungs- und Herstellungskosten?
 

 
Handlungsempfehlung:

Die einzelnen Vermögensgegenstände des Vorratsvermögenssollen stichprobenartig
mit den Anordnungenund Belegen aufinhaltliche Vollständigkeit geprüft werden.

Folgende Prüfungensollen bei der Belegprüfung vorgenommenwerden:

e Prüfung, ob der Beleg sachlich und rechnerischrichtig ist

e Prüfung, ob beim Erwerb gegen Zahlung in Fremdwährung die Umrechnung zu-
treffend erfolgtist

e Prüfung, ob aktivierungsfähige Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt sind,
z. B. Frachten, Zölle, Transportversicherungen($ 34 Abs. 2 GemHVO)

e Prüfung, ob die Anschaffungskostenminderungen bei der Bewertung berück-

sichtigt sind, z. B. Rabatte, Boni, Skonti etc. ($ 34 Abs. 2 GemHVO)

e Prüfung, ob Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt wurden und ob diese akti-
vierungsfähig sind

e Prüfung, ob zutreffend zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unter-
schieden wurde (z. B. Baugrundstücke, die zum Verkauf stehen, sind Waren unter
den Vorräten)   
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[|] Nein

6. Wie wurden die Herstellungskostenbeiselbst erstellten Erzeugnissen ermit-
telt?

 

 

Handlungsempfehlung:

Für diese Prüfungist es erforderlich, dass zusätzliche Nachweise vorliegen, die dar-

aufhin zu prüfen sind, ob sie nachvollziehbar dokumentiert sind und die Kosten an-

gemessen und verursachungsgerecht angesetzt wurden. Hier handelt es sich um

folgende Dokumentationen:

e Eingangsrechnungen und Materialentnahmescheine/Rapportzettel zur Kontrolle

der angesetzten Material-, Fertigungs- und Sonderfertigungskosten

e Nachvollziehbare Kalkulationen inkl. Angabe über zusätzlich angesetzte Gemein-
kosten für Material und Fertigung
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

L] Nein

7. Besteht ein bilanzieller Ausweis unter dem Posten,,2.1.4 Geleistete Anzah-

lungenauf Vorräte“ bzw. hat sich der Bilanzwert zum Vorjahr verändert?

 

 

Handlungsempfehlung:

WennBilanzwerte unter dem Aktivposten 2.1.4 ausgewiesen werden, dann sollten

folgende Prüfungen vorgenommenwerden:

e Stehen die Lieferungender Vorräte tatsächlich noch aus?

e Wurden als Anschaffungskostendie tatsächlich geleisteten Zahlungen angesetzt?

e Sind alle notwendigen Umbuchungendurchgeführt worden?

e Sind alle Umbuchungenaufdie richtigen Konten durchgeführt worden?

e Liegen bei gebuchten Abgängendie sachlichen Voraussetzungenvor?
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

L_]ya

L] Nein  
 

4.3.2 Prüfungsschwerpunkt: Sonderposten

Die Investitionszuwendungen, die die Gemeinde von einem Dritten empfängt, werden

als Sonderposten auf der Passivseite dargestellt. Sie werden nach Vorgabe des Zu-

wendungsverhältnisses oder analog dem Vermögensgegenstand aufgelöst. Sie stellen
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somit einen Gegenposten zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten
Vermögensgegenstandesdar.

Der Prüfungsschwerpunkt „Sonderposten“ umfasst alle Prüfungshandlungen zum Bi-
lanzposten „2. Sonderposten“ der Passivseite gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO und denin
Zusammenhang stehenden Posten in der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrech-

nung.
 

1. Liegt zum Stichtag ein Bestandsverzeichnis in Form einer Sonderposten-
übersicht vor und ist der Nachweis rechnerisch richtig aufgestellt? Ist die
Entwicklung im Anhang erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Der Anhangsollte in tabellarischer Form die Entwicklung der Sonderposten im Haus-
haltsjahr dokumentieren. Die Zahlen im Anhang müssen mit der Übersicht überein-
stimmen.

Weiterhin ist zu prüfen, ob die Sonderpostenübersicht in sich rechnerisch stimmt
(Plausibilitätsprüfung).
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

2. Stimmt das Bestandsverzeichnis in Form der Sonderpostenübersicht mit
der Bilanz überein?

 

 

Handlungsempfehlung:

Die Sonderpostenübersicht nach Konten ist mit der Bilanz nach Konten abzustim-

men.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

3. Wurden die Sonderposten für Zuwendungen,Beiträge, Gebührenausgleich
und sonstige Sonderposten getrennt ausgewiesen (entsprechend $ 47 Abs.
5 GemHVO)?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob die einzelnen Bilanzposten mit den richtigen Bilanzkonten gemäß
RLP-Kontenrahmenplan ausgewiesensind. Weiterhin ist zu prüfen, ob die passivier-
ten Zuwendungen denrichtigen Bestandskonten zugeordnet wurden.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein    
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4. Wurden die Auflösungen der Sonderposten zutreffend in der Ergebnisrech-

nung ausgewiesen?
 

Handlungsempfehlung:

Die Sonderpostenübersicht nach Kontenist mit der Ergebnisrechnung nach Konten

abzustimmen.

Die Auflösungen für Beiträge und ähnliche Entgelte, soweit diese aus öffentlich-

rechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontengruppe 437 aus-
gewiesen.

Die Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausgleich, soweit diese aus
öffentlich-rechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontengruppe
438 ausgewiesen.

Die Auflösungen von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte, soweit diese aus öf-
fentlich-rechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontengruppe
439 ausgewiesen.

Die Auflösungen für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte, soweit diese aus
privatrechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontengruppe 443

ausgewiesen.

Die Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausgleich, soweit diese aus
privatrechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontengruppe 444

ausgewiesen.

Die Auflösungen von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte, soweit diese aus pri-

vatrechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontengruppe 445

ausgewiesen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[Ja

[_] Nein
 

5. Ergabendie Stichprobenprüfungen der Sonderpostenbildung Auffälligkeiten?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung sollte folgende Handlungenbeinhalten:

e Liegt jeweils eine Zweckbindung der erhaltenen Zuwendungenfür Investitionen
vor?

e Wurde geprüft, dass Zuwendungen nicht als Sonderposten passiviert worden
sind, bei denen die ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber ausge-
schlossen wordenist (vgl. $ 38 Abs. 3 GemHVO)?

e Wurde geprüft, dass Zuwendungennicht für konsumtive Zwecke passiviert wor-
den sind?

e Ist sichergestellt, dass keine Zuwendungen von den Anschaffungs- und Her-
stellungskosten abgezogen worden sind?

e Sind ausgewählte Kontenbereiche der Ergebnisrechnung auf passivierungs-
pflichtige Zuweisungsvorgänge geprüft worden?  
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Nein

[_]va
 

6. Wurde der bei Sachschenkungenaktivierte Zeitwert des erhaltenen Vermö-
gensgegenstandes gleichzeitig als Sonderposten passiviert? Sind diese im
Anhangerläutert, ggf. unter dem Sachanlagevermögen?
 

Handlungsempfehlung:

Wenn der Gemeinde unentgeltlich ein Vermögensgegenstand übertragen wurde,ist
auf der Aktivseite der Wert zu erfassen, der für den Vermögensgegenstand oder
einen gleichwertigen Vermögensgegenstand am Beschaffungsmarkt zu zahlen ge-

wesen wäre.

Gemäß $ 38 Abs. 2 GemHVO sind Sachzuwendungenals Sonderposten zu berück-
sichtigen. Der Sonderposten wird dabei in gleicher Höhe wie der aktivierte Vermö-

gensgegenstand gebildet und wird analog der Nutzungsdauer des Vermögensge-

genstandes aufgelöst, sofern bei ihm eine planmäßige Abschreibungerfolgt.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

C] Nein
 

7. Wurden die Sonderposten für ZuwendungenundBeiträge vollständig aufge-
löst, soweit die zugrunde liegenden Vermögensgegenstände aus dem Ver-
mögen ausgeschieden oder Sonderabschreibungen durchgeführt worden
sind?
 

Handlungsempfehlung:

Überdie Liste der Abgänge aus dem Anlagevermögen und die Liste der Abgänge
aus den Sonderposten kann eine Überprüfung vorgenommenwerden.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

| Ja

[_]Nein
 

8. Wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO eingestellt? Wennja, ist dieser nach-
gewiesen und rechnerisch richtig aufgestellt und im Anhangerläutert?
  Handlungsempfehlung:

Der Ausweis erfolgt über die Bestandskonten der Kontengruppe 22 des RLP-

Kontenrahmenplans.   
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Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_] Nein

9. Haben alle maßgeblichen kostenrechnenden Einrichtungen bei der Bewer-
tung der Kostenüberdeckungen nach $ 40 GemHVO Berücksichtigung ge-
funden? Sind die Veränderungen der kostenrechnenden Einrichtungen im
Anhang erläutert? Sind Nachweise vorhanden und sind diese rechnerisch
richtig aufgestellt?

 

 

Handlungsempfehlung:

Der Ausweis erfolgt über die Bestandskonten der Kontengruppe 234 des RLP-

Kontenrahmenplans.

Nach den Regelungen des $ 8 Abs. 1 KAG sind die der Festsetzung der Benutzungsge-
bühren und der wiederkehrenden Beiträge zugrunde liegenden Kosten nach den be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Dabei dürfen die veranschlagten Gebüh-
ren bzw. Beiträge die voraussichtliichen Kosten der Einrichtung bzw. Anlage nicht

überschreiten. Bei der Ermittlung der Kosten dürfen die Kostenentwicklungen der letzten
drei Jahre und die für die kommendendrei Jahre berücksichtigt werden. Abweichungen zu

dentatsächlichen Kosten sind innerhalb einer angemessenenZeit auszugleichen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

LC] Nein  
 

4.4 Priifungsjahr 3

4.4.1 Prüfungsschwerpunkt: Rückstellungen

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unge-
wiss sind. Rückstellungen müssen gemäß $ 36 GemHVO im Rechnungswesen der

Kommune berücksichtigt werden. Durch das Instrument der Rückstellungen werden
diese Verpflichtungen auf der Passivseite der Bilanz erfasst. Rückstellungen dienen
dazu, die bestehenden Verpflichtungen einer Kommunevollständig auszuweisen. Hier-
zu gehören insbesondere die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen.

Der Prüfungsschwerpunkt „Rückstellungen“ umfasst alle Prüfungshandlungen zum Bi-

lanzposten „3. Rückstellungen“ der Passivseite gemäß $ 47 Abs. 5 GemHVO und den
in Zusammenhang stehenden Posten in der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrech-

nung.
 

1. Liegen zum Stichtag eine Dokumentation in Form einer Rückstellungsüber-
sicht oder sonstige Berechnungsnachweise vor? Sind die Veränderungen
im Anhang oder Rechenschaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

  Im Anhang oder Rechenschaftsbericht sollten die Veränderungen innerhalb des
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Haushaltsjahres tabellarisch dargestellt sein. Besonderheiten bzw. neue Rückstel-
lungsbildungensollen erläutert sein.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

2. Sind die Werte aus den Rückstellungsnachweisen mit der Bilanz und Ergeb-
nisrechnung abstimmbar?
 

Handlungsempfehlung:

Die Belege bzw. Nachweise zum Endstand der Rückstellungen sind mit der Bilanz
nach Konten abzustimmen. Dabeiist der Verbrauch bzw. die Inanspruchnahmeder
einzelnen Rückstellungen durch Abstimmung von Buchung und Beleg zu überprüfen.
Dabeisind die Auflösungsbeträge für die Nichtinanspruchnahme von Restbeständen
als Ertrag (Konto 46614) in der Ergebnisrechnung auszuweisen und die Zuführungs-

beträge fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Bei Zuführungsbuchung
wird gemäß RLP-Kontenrahmenplan das Konto 5657 vorgeschlagen. Dieses Konto

wird allerdings nur dann zur Rückstellungsbildung angesprochen, wenn nicht ein
anderes Aufwandskonto dafür in Betracht kommt. Für die Pensionsrückstellungen
sollen die Konten unter 507 bzw. 515, 516, 517 gebucht werden. Die Rückstellungen
für nicht genommenen Urlaub und Überstunden werden unter Konten der Kontenar-
ten 508 verbucht.

Die Rückstellungskonten sind in den Kontengruppen 24 bis 29 des RLP-Konten-

rahmenplansdefiniert.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

| Nein
 

3. Wurdendie Riickstellungen in der Bilanz jeweils getrennt in der vorgesehe-
nen Gliederung ausgewiesen ($ 47 Abs. 5 GemHVO)?
 

Handlungsempfehlung:

Hierbei ist zu prüfen, ob die Kontenzuordnungsvorschriften gemäß RLP-Konten-
rahmenplan eingehalten wurden.
  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

Mm Ja

[_]Nein   
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4. Wurde das Saldierungsverbot von Auflösung und Zuführung bei den einzel-
nen Rückstellungsarten beachtet?
 

Handlungsempfehlung:

Gemäß $ 246 Abs. 2 HGB dürfen Aufwendungennicht mit Erträgen verrechnet wer-
den, das heißt die Zuführungen werden aufwandswirksam und die Auflösungen er-
tragswirksam gebucht. Hinsichtlich der Inanspruchnahmesollte der Aufwand im Ha-
ben gebucht werden. Zulässig wäre auch eine Verbuchung im Ertrag, allerdings
müssendiese Erträge dann Aufwandsposten der Ergebnisrechnung zugeordnetsein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

LC] Nein
 

5. Liegen bei den Riickstellungssachverhalten die gesetzlichen Voraussetzun-
gen gemäß $ 36 GemHVO vor?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Rechnungsprüfung der Rückstellungen ist grundsätzlich die Zulässigkeit der
Rückstellungsbildung zu untersuchen. Des Weiteren sind die Gründe der Rückstel-
lungsbildung und derenzeitlicher Bezug zu prüfen, sowie die sachliche Eintrittswahr-

scheinlichkeit für die Aufwendungen zum Bilanzstichtag. Weiterhin ist zu untersu-
chen, ob der Grund oder die Höhe der Verpflichtung tatsächlich zum Bilanzstichtag

unbestimmtist.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_]Nein
 

6. Sind die Nachweise rechnerisch richtig aufgestellt?
 

Handlungsempfehlung:

Eine rechnerische Prüfung hat nur zu erfolgen, wenn die Belege nicht von einem

Dritten über eine zertifizierte Software erstellt wurden. Beispielsweise werden die

Berechnung der Rückstellungen zur Altersteilzeit oder die Rückstellungen für nicht

genommen Urlaub und Überstundenin vielen Verwaltungen von den Personalabtei-
lungen über Excelermittelt. Ist dies der Fall, sollten die Berechnungen auf Richtigkeit

überprüft werden.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[Ja

[_] Nein  
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7. Wurde die Rückstellung für Pensionenrichtig gebildet?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung der Nachweise der Pensionsrückstellungen gemäß § 36 Abs. 1
GemHVOist einzuschlieRen, dass

e alle Pensionsansprüche nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (laufende

Pensionen, Pensionsanwartschaften, Anspriiche nach dem Ausscheiden aus dem
Dienst) erfasstsind,

e die der Berechnung zugrunde gelegten Daten (Pensionszusagen, Betriebsver-
einbarungen, tarifliche Versorgungsregelungen, gesetzliche Regelungen sowie
der Zahlungsunterlagen über Lohn, Gehalt und Bezüge) mit den Personaldaten
abgestimmt bzw. ordnungsgemäßfortgeschrieben wordensind,

e bei der Berechnung der Rückstellung das Teilwertverfahren und ein interner Re-
chenzinsfuß angewandt werden,

e die Berechnung im Vergleich zum Vorjahr nachvollziehbar erscheint,

e die Berechnung der Rückstellung mittels einer zertifizierten Software fachgerecht
in der Kommune durchgeführt oder ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

8. Wurde die Rückstellung für Deponien undAltlasten richtig gebildet? Wenn
ja, sind diese als Rückstellung gerechtfertigt?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung der Nachweise der Rückstellungen für Deponien und Altlasten ist
einzuschließen, dass

e die der Bemessung der Rückstellung zugrunde liegenden Berechnungen rech-
nerisch und inhaltlich zutreffend sind (Gesamtkosten, Verteilungsschlüssel, erwar-
tete Preisentwicklung),

e die Berechnung im Vergleich zum Vorjahr nachvollziehbar erscheint,

e die zugrunde gelegten Daten vollständig und richtig sind.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

| Nein
 

9. Wurde die Rückstellung für Instandhaltung richtig gebildet? Wenn ja, sind
diese als Rückstellung gerechtfertigt?
  Handlungsempfehlung:Bei der Prüfung der Nachweise der Rückstellungen für Instandhaltung ist einzu-   
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schließen, dass

e die Rückstellungssachverhalte einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind,

e aus den Unterlagen die Nachholabsicht aller Einzelmaßnahmen konkret ersicht-
lich ist und bisher als unterlassen bewertet waren,

e der zurückgestellte Betrag den voraussichtlichen Aufwendungenentspricht,

e wertaufhellende Erkenntnisse zur Zeit der Bilanzierung sowie deren Einfluss auf

die Rückstellungsbewertung berücksichtigt sind.

Zur Stichprobenprüfung können Unterlagen über Instandsetzungsmaßnahmen in
Form von Instandhaltungsplänen, Inventurunterlagen zum Instandhaltungsbedarf,

Protokollen der Gremien über beabsichtigte Großreparaturen und Entsorgungsmaß-

nahmen herangezogen werden.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[] Nein
 

10. Wurden die sonstigen Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 1 Nr.10 GemHVO
richtig gebildet? Wennja, sind diese als Rückstellung gerechtfertigt?
 

Handlungsempfehlung:

Als mögliche sonstige Rückstellungen kommenin Betracht:

e Überstunden und Urlaubsverpflichtungen,

e Altersteilzeitverträge,

e Noch ausstehende Rechnungen,

e Berufsgenossenschaftsbeiträge,

e Bürgschaftsübernahmeverpflichtungen,

e Devisengeschäfte,

e Jahresabschlussaufwendungen,

e Lohnfortzahlung,

e Mutterschutz,

e Prozessaufwendungen,

e Schadensersatzverpflichtungen,

e Steuernachzahlungenbei Betrieben gewerblicherArt.
 

Anmerkungdes Priifungsausschusses:

[Ja

[_]Nein   
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11. Wurde die Rückstellung für Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkei-
ten und drohendeVerluste gebildet? Wennja, sind diese als Rückstellung
gerechtfertigt?
 

 

Handlungsempfehlung:

Bei der Prüfung ist einzuschließen, dass

die anzuwendendenrechtlichen Vorgabenbei der Bewertung beachtet werden,

die Berechnungsunterlagen anhand der in Betracht kommenden Verträge bzw.
Rechtsgrundlagen nachvollziehbar sind,

bei Bewertungsprognosen die zugrunde liegenden Daten vollständig und richtig

sind,

Wahrscheinlichkeiten im Hinblick auf die Höhe der Rückstellungen zutreffend be-
rücksichtigt wurden,

wertaufhellende Erkenntnisse zur Zeit der Bilanzierung in die Rückstellungs-
bewertung eingeflossensind.

Als Prüfunterlagen können bei den drohendenVerlusten herangezogen werden:

Verträge,

Unterlagen bestehenderderivativer Finanzierungsgeschäfte,

abweichende Saldenbestätigungen,

Prozessakten und Schriftwechsel sowie

Kalkulationsunterlagen.

Als Prüfunterlagen könnenbei den drohendenVerlusten herangezogen werden:

Durchsicht der Buchhaltung in neuer Rechnung auf Geschäftsvorfälle des alten Jahres,

Einzelverträge, wie Miet- und Pachtverträge, Anstellungsverträge mit Mitarbeitern,

Ausbildungsverträge, Abnahme- und Lieferverträge, Bürgschaftsverträge, Erb-

pachtverträge,

Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge,

Prozessakten,

Protokolle der Organe,

Bescheide der Berufsgenossenschaft, Pensionskasse (mögliche Nachschuss-

pflichten),

Statistiken über Urlaubsinanspruchnahmeund Überstunden,

Kalkulationen über die Kosten der Jahresabschlusserstellung,

Unterlagen über Devisengeschäfte, Finanzderivate,

Protokolle, Berichte über noch nicht abgeschlossene Steuerbetriebsprüfungenbei

Betrieben gewerblicherArt.  
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein  
 

4.4.2 Prüfungsschwerpunkt: Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus einem gegenseitigen Vertrag gegenüber

einem Gläubiger, die auf der Passivseite der Bilanz nach den Rückstellungen ausge-
wiesen werden. Es kann sich dabei um Geld-, Dienst- oder Sachleistungen handeln.

Der Prüfungsschwerpunkt „Verbindlichkeiten“ umfasst alle Prüfungshandlungen zum
Bilanzposten „4. Verbindlichkeiten“ gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO und den in Zusam-
menhang stehenden Postenin der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.

 

1. Lassen sich die ausgewiesenen Verbindlichkeiten in der Bilanz mit den
stichtagbezogenen Saldenlisten, den Sachkonten, den Personenkonten ab-
stimmen?
 

Handlungsempfehlung:

Bei dieser Prüfung sollen die ausgewiesenen Summenje Verbindlichkeitskonto mit

den Nachweisen aus dem Kassenprogramm abgeglichen werden.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

L_]ya

[| Nein

2. Liegt eine Verbindlichkeitenübersicht gemäß $ 52 GemHVO unter Angabe
der entsprechendenRestlaufzeiten vor? Stimmen die Werte der Verbindlich-
keitenübersicht mit den Verbindlichkeitenin der Bilanz überein?

 

 

Handlungsempfehlung:

Die Spalten „Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Bilanzwert)“ und „Stand zum 31.12.

Haushaltsvorjahr (Bilanzwert)“ sind mit den Posten der Verbindlichkeiten der Bilanz
abzustimmen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein

3. Wurden Abweichungen beim Vergleich mit den Vorjahreszahlen festge-
stellt? Sind die Abweichungenplausibel im Anhang oder im Rechenschafts-
bericht erklärt?

 

 

Handlungsempfehlung:

In der Bilanz sind gemäß $ 47 Abs. 2 der Bilanzwert zum 31.12. des Haushaltsjahres  
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sowie der Bilanzwert zum 31.12. des Haushaltsvorjahres darzustellen.

Die Bilanz ist daraufhin zu überprüfen, ob größere Abweichungen vom aktuellen Jahr
zum Vorjahr vorliegen. Ist dies der Fall, sollten die Abweichungen über den Anhang
oder Rechenschaftsbericht nachvollziehbar dargestellt sein.

Es ist zu prüfen, ob die Verbindlichkeiten, u. a. aus Lieferungen und Leistungen, im

Vergleich zum Vorjahr unverhältnismäßig stark angestiegen bzw. von der Höhe her

bedeutend sind.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Nein

[|] Ja
 

4. Sind die Tilgungsbeträge und Zinsaufwendungen mit den Konten bzw. Er-
gebnissen der Schuldenübersicht und der Finanzrechnung abstimmbar?
 

Handlungsempfehlung:

Die Schuldenübersicht nach Tilgungen und Zinsenist mit der Bilanz, der Ergebnis-
rechnung und Finanzrechnung jeweils nach Konten abzustimmen.

Es ist zu prüfen, ob erfolgswirksame Buchungen (insbesondere Zinsaufwendungen)

richtig ermittelt und korrespondierend in der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

erfasst wordensind.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

C] Nein
 

5. Sind Kredite im Berichtsjahr ausschließlich für Investitionen und zur Um-
schuldung (vgl. & 103 Abs. 1 GemO) und zur Liquiditätssicherung bis zu
dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufgenommen
worden?
 

Handlungsempfehlung:

Anhand der Schuldenübersicht sind die Zugänge bzw. Kreditaufnahmen im Haus-
haltsjahr mit dem Haushaltsplan abzustimmen.

Überschreitungen können möglicherweise durch bestehende Ermächtigungsübertra-

gungen gegebensein.
  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_]Nein  
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6. Ergaben die Stichprobenprüfungen zu denerfassten Verbindlichkeiten (Be-
legprüfung) Beanstandungen?
 

Handlungsempfehlung:

Eine Stichprobe ist nach anerkannten Methoden auszuwählen und insbesondere wie

folgt abzustimmen:

e Werdendie Verbindlichkeiten einzeln bewertet (Grundsatz der Einzelbewertung)?

e Sind die Verbindlichkeiten richtig erfasst?

e Sind die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden?

e Liegen den Verbindlichkeiten entsprechende Rechnungen oder sonstige Belege
und Verträge zugrunde?

e Ist die Buchung der einzelnen Verbindlichkeit ausgehend vom Beleg ordnungs-
gemäß?

e Ist sichergestellt, dass bis zum Stichtag beglichene Verbindlichkeiten ordnungs-
gemäß ausgeglichen wordensind?

e Stimmen die Angaben zu Restlaufzeiten mit den zugrunde liegenden Verein-

barungen und Verträgen überein?

e Liegen Einzelnachweise mit Nachweis zum Entstehungsgrund, zu den Kondi-
tionen für die unter den jeweiligen Positionen bzw. in den jeweiligen Listen aufge-
führten Beträgen vor?

e Sind die Ursachen debitorischer Kreditoren (Überzahlungskonten) aufgeklärt wor-
den? Wurde ggf. der Ausweis als Forderung veranlasst und nachvollzogen?

e Ist die Umrechnung von Fremdwährungsposten nachvollziehbar?
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]Nein

[Ja
 

7. Stimmen die ausgewiesenen Leasingraten mit den vertraglichen Grundlagen
überein?
 

Handlungsempfehlung:

Anhand von Nachweisen und Erläuterungen im Anhang sind die vorgenommenen

Buchungenim Haushaltsjahr zu kontrollieren.

Gemäß RLP-Kontenrahmenplan sind diese Verbindlichkeiten unter einem Konto der

Kontengruppe 335 auszuweisen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[| Nein   
74



4. Durchführungsempfehlungen

 

8. Falls Differenzen zwischen den ausgewiesenen Bilanzwerten und den Ein-
zelnachweisen (z. B. Saldenbestätigungen) vorliegen, konnten diese geklärt
werden (z. B. Schwebeposten, die bereits in den Büchern der Kommune,
nicht aber bei der Bank gebucht wurden) und existieren ggf. entsprechende
Übergangsrechnungen?
 

Handlungsempfehlung:

Bei auftretenden Differenzenist die verantwortliche Sachbearbeitung der Verwaltung
zu befragen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein  
 

4.5 Prüfungsjahr 4

4.5.1 Prüfungsschwerpunkt: Forderungen

Forderungen sind Ansprüche einer Gemeinde aufgrund eines Schuldverhältnisses an

andere Wirtschaftssubjekte auf Übertragung von Geld (Regelfall), Realgüter oder

Dienstleistungen. Forderungensind folglich Vermögensgegenstände, die auf der Aktiv-
seite der Bilanz ausgewiesen werden.

Der Prüfungsschwerpunkt „Forderungen“ umfasst alle Prüfungshandlungen zum Bi-
lanzposten „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" der Aktivseite
gemäß $ 47 Abs. 4 GemHVO und den in Zusammenhang stehenden Posten in der
Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.
 

1. Lassen sich die ausgewiesenen Forderungenin der Bilanz mit den stichtag-

bezogenenSaldenlisten, den Sachkonten, den Personenkonten abstimmen?
 

Handlungsempfehlung:

Bei dieser Prüfung sollen die ausgewiesenen Summenje Forderungskonto mit den
Nachweisen aus dem Kassenprogramm abgeglichen werden.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein

2. Liegt eine Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO vor? Stimmen die
Werte der Forderungsübersicht mit den Forderungenin der Bilanz überein?

 

 

Handlungsempfehlung:

Die Spalten „Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Bilanzwert)“ und „Stand zum 31.12.

Haushaltsvorjahr (Bilanzwert)“ sind mit den Positionen der Forderungender Bilanz
abzustimmen.  
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Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

3. Wurde ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen durchgeführt? Sind Abwei-
chungenplausibel im Anhang oder Rechenschaftsbericht erklärt?
 

Handlungsempfehlung:

In der Bilanz sind gemäß $ 47 Abs. 2 der Bilanzwert zum 31.12. des Haushaltsjahres
sowie der Bilanzwert zum 31.12. des Haushaltsvorjahres darzustellen.

Die Bilanzposten der Forderungen sind daraufhin zu überprüfen, ob größere Abwei-
chungen von Vorjahr zum laufenden Jahr vorliegen. Ist dies der Fall, sollten die Ab-
weichungen über den Anhang oder Rechenschaftsbericht nachvollziehbar dargestellt

sein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

4. Wurden Stichprobenprüfungen dererfassten Forderungen vorgenommen?
 

Handlungsempfehlung:

Eine Stichprobe ist nach anerkannten Methoden auszuwählen und insbesondere wie
folgt abzustimmen:

e Werden die Forderungeneinzeln bewertet (Grundsatz der Einzelbewertung)?

e Sind die Forderungen mit ihrem Nominalwert bewertet?

e Liegen den Forderungen entsprechende Gebühren- Beitrags-, Steuer- oder sons-
tige Bescheide, Verträge und Ausgangsrechnungenzugrunde?

e Ist bei Forderungen gegen verbundene Unternehmendie Gestaltung der Preis-,
Zins- und Zahlungsbedingungen angemessen?

e Ist die Buchung dereinzelnen Forderungen ausgehend vom Beleg ordnungsgemäß?

e Ist sichergestellt, dass bis zum Stichtag beglichene Forderungen ordnungsgemäß
ausgeglichen worden sind?

e Stimmen die Angaben zu Restlaufzeiten mit den zugrunde liegenden Vereinba-

rungen und Verträgen überein?

e Sind die Ursachen kreditorischer Debitoren (Überzahlungskonten) aufgeklärt wor-

den? Wurde ggf. der Ausweisals Verbindlichkeit veranlasst und nachvollzogen?

e Ist die Umrechnung von Fremdwährungspostennachvollziehbar?

 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

LE] Nein  
 

76



4. Durchführungsempfehlungen

 

5. Sind die ggf. vorgenommenen Wertberichtigungen vollständig, begründet
und gerechtfertigt (z. B. Niederschlagungen,Erlasse)?
 

Handlungsempfehlung:

Im Anhang müssen die vorgenommenenEinzel- und/oder Pauschalwertberichtigun-
gen erläutert sein.

Niederschlagungen bezeichnendie Zurückstellung der Weiterverfolgung einesbereits
fälligen Anspruches ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. Hier ist es nicht sicher,
ob die Zahlung noch eingeht. Die Forderung ist zweifelhaft und entsprechend zu kor-

rigieren (1. Buchung: Zweifelhafte Forderung — Unterkonto Forderung an Forderung;
2. Buchung: 565510 Einzelwertberichtigung an 212 Einzelwertberichtigung).

Ein Erlass stellt einen Verzicht der Gemeinde auf eine Forderung dar. Hier ist die
Forderung uneinbringlich und sofort abzuschreiben (565510 Einzelwertberichtigung

an Forderung).

Die Wertberichtigungen werden gemäß Kontenrahmenplan unter der Kontengruppe
21 geführt. Die Einzelwertberichtigungen werden unter der Kontenuntergruppe 212
dargestellt und die Pauschalwertberichtigungen unter 211. Abzinsungen auf Forde-
rungen werden unter einem Konto der Kontengruppe 213 gebucht.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[| Nein
 

6. Wurden Pauschalabschreibungen zur Berücksichtigung allgemeiner Ausfall-
risiken gebildet und rechnerisch nachgewiesen? Wurden die Pauschal-
wertberichtigungen im Anhangerläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Im Anhang müssen die vorgenommenen Pauschalwertberichtigungenerläutert sein.

Ein Nachweis über die Berechnung muss mit den ausgewiesenen Wertenin derBi-
lanz übereinstimmen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[| Nein
 

7. Sind die Abschreibungen und Wertberichtigungen bzw. Zuschreibungen auf
dem zutreffenden Aufwands- bzw. Ertragskonto gebucht worden?
  Handlungsempfehlung:

Bei der Einzelwertberichtigung erfolgt die Abschreibungsbuchung durch folgenden

Buchungssatz:

565510 Einzelwertberichtigung an

212 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen   
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Erfolgt eine Zahlung auf eine wertberichtigte Forderung, so wird die wertberichtigte
Forderung aufgelöst:

212 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen an

46611 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Ergibt sich aus der Berechnung, dass die Pauschalwertberichtung auf Forderungen
höherist als im vergangenenJahr, dann ist über den Differenzbetrag eine Zuführung
zur Pauschalwertberichtigung zu buchen:

565520 Abschreibung auf Forderungen an

211 Pauschalwertberichtigung

Ist der errechnete Pauschalwert allerdings niedriger, so ist eine Herabsetzung in

Form einer ertragswirksamen Auflösungsbuchung vorzunehmen:

211 Pauschalwertberichtigung an

46611 Auflösung von Wertberichtigungen

Bei der Abzinsung von Forderungenerfolgt zunächst das Einstellen der Wertberichti-
gung per Buchung:

56553 Zinsaufwand an

213 Wertberichtigung aus Abzinsung Forderungen

Die jährliche Auflösung der Wertberichtigung erfolgt über die Buchung:

213 Wertberichtigung aus Abzinsung Forderungen an

46613 Wertberichtigung Aufzinsung Forderungen

(nicht im RLP-Kontenrahmplanenthalten)
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_] Nein   
4.5.2 Prüfungsschwerpunkt: Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind alle verfügbaren Wertpapiere auszuwei-

sen. Sie dürfen nicht dazu bestimmt sein, der Gemeinde eine dauernde Verbindung zu
einem anderen Unternehmenzu verschaffen. Zum Umlaufvermögen gehören daher nur

Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von wenigerals einem Jahr.

Der Prüfungsschwerpunkt „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ umfasst alle Prüfungs-

handlungen zum Bilanzposten „2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens“der Aktivseite

gemäß $ 47 Abs. 4 GemHVO und den in Zusammenhang stehenden Posten in der
Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.
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1. Bestehen bilanzielle Ausweise für Wertpapiere des Umlaufvermögens? Sind
diese im Anhang erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

In der Bilanzist zu prüfen, ob für das zu prüfende Haushaltsjahr und/oderdas Vorjahr
Ausweise unter dem Bilanzposten 2.3 vorliegen. Im Anhang müssen entsprechende

Erläuterungen vorhandensein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_]Nein
 

2. Lassen sich die ausgewiesenen Wertpapiere mit den Sachkonten und den
Nachweisen (u. a. Depotverzeichnis, Wertpapiernachweis) abstimmen? Sind
die Nachweisevollständig?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung erfolgt mittels der Bilanz nach Konten und den entsprechenden Nach-
weisen, ob die Werte betragsgleich vorliegen.

Es ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Ausweis vorliegen (z. B. Prüfung

des wirtschaftlichen Eigentums).

Des Weiteren kann geprüft werden, ob die ausgewiesenen Wertpapiere zur Veräuße-
rung oderals kurzfristige Anlageliquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmtsind.

Esist sicherzustellen, dass die Papiere nicht dauerhaft der Aufgabenerfüllung dienen
sollen, ansonsten wären sie dem Anlagevermögenzuzurechnen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[|] Nein
 

3. Erfolgte die Bewertung zu den nachgewiesenen Anschaffungskosten?
 

Handlungsempfehlung:

Des Weiteren ist stichprobenartig zu prüfen, ob bei den Anschaffungskosten ggf.
anzusetzende Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen so-

wie vereinbarte Zu- und Nachschüsse berücksichtigt sind.

Erworbene Gewinn- oder Zinsansprüche sind als Forderungen auszuweisen und
dürfen beim Ansatz der Anschaffungskosten keine Berücksichtigung finden.
  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

| Nein   
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4. Ergibt sich die Notwendigkeit von Abschreibungen auf einen niedrigeren
beizulegenden Wert gemäß $ 35 Abs. 5 GemHVO (insbesondere aufgrund
eines niedrigeren Börsenkurses)? Sind diese im Anhangerläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Der Nachweis muss anhand von Belegenerfolgen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]Nein

[] Ja
 

5. Sind gebuchte Zuschreibungen nach Grund und Höhevertretbar? Wurde die
Basis der historischen Anschaffungskostenhierbeinicht überschritten?
 

Handlungsempfehlung:

Die Abstimmung muss anhand von Belegen und Veränderung des Bilanzkontos er-
folgen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

LE] Ja

[| Nein
 

6. Sind Ab- und Zuschreibungen mit den Aufwands- und Ertragsbuchungen
der Ergebnisrechnung abstimmbar? Wurde hierbei das Saldierungsverbot
von Ab- und Zuschreibungen beachtet?
 

Handlungsempfehlung:

Gemäß RLP-Kontenrahmenplan werden die Abgänge von Wertpapiere gegen das

Aufwandskonto 5653xx ausgebucht, die Kursverluste über das Konto 5654xx. Die

Zuschreibungen von Erträgen des Umlaufvermögens werden gegen das Konto

46624x gebucht.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein
 

7. Wurden die Erträge aus den Wertpapieren (Gewinndividenden) in der Er-

gebnisrechnungvollständig erfasst?
 

Handlungsempfehlung:

Die Abstimmung muss anhand von Beleg und Veränderung des Bilanzkontos erfol-
gen. Eine Erläuterung muss im Anhang vorhandensein.  
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4. Durchführungsempfehlungen

 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

L_]ya

| Nein  
 

4.6  Prüfungsjahr 5

4.6.1 Prüfungsschwerpunkt: Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag,
soweit sie Aufwendungen in kommenden Haushaltsjahren darstellen. Beispiele hierfür

sind Vorauszahlungen für Miete und Pachten, Vorauszahlung der Beamtengehälter,
Jahresbeiträge für Versicherungen.

Die Rechnungsabgrenzung wird zusätzlich im $ 37 Abs.1 und Abs. 3 GemHVO gere-
gelt.

Der Prüfungsschwerpunkt „Aktive Rechnungsabgrenzung“ umfasst alle Prüfungshand-
lungen zum Bilanzposten „4. Rechnungsabgrenzungsposten“der Aktivseite gemäß § 47
Abs. 4 GemHVO und den in Zusammenhang stehenden Posten in der Ergebnisrech-
nung sowie der Finanzrechnung.
 

1. Bestehen bilanzielle Ausweise unter dem Posten „Aktive Rechnungsab-
grenzungsposten“? Existiert eine Aufstellung sämtlicher aktiver Rech-

nungsabgrenzungsposten, durch die der Bilanzwert nachgewiesen wird,
und wurdediese rechnerisch überprüft?
 

Handlungsempfehlung:

Wennein Ausweis unter diesem Bilanzpostenvorliegt, sollte der Bilanzwert über eine

entsprechende Aufstellung nachvollziehbar sein. Sinnvoll ist hier eine Auswertung der

betroffenen Konten und der einzelnen Buchungeninkl. Buchungstext. Die Ansicht der
einzelnen Buchungenisti. d. R. ebenso über die Kontenauskunft der Finanzsoftware
möglich.

Gemäß RLP-Kontenrahmenplan werden die aktiven Rechnungsabgrenzungskonten
unter Konten der Kontengruppe 19 nachgewiesen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

LE] Ja

[_]Nein

2. Sind die Auflösungen der im Vorjahr gebildeten aktiven Rechnungsabgren-
zungsposten vorgenommen worden?

 

 

Handlungsempfehlung:

Anhand der Kontenauszüge oder der Kontenauskunft ist erkennbar, welche Auflö-
sungen vorgenommen wurden. Sie sind dadurch erkennbar, dass das aktive Rech-
nungsabgrenzungskonto im Haben gebucht wird. Im Soll wird das entsprechende
Aufwandskonto angeordnet. Die Summeder Auflösungensollte mit der Summe des  
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Anfangsbestandes abgeglichen werden. Abweichungen ergeben sich daraus, wenn
Auflösungenerst in kommenden Haushaltsjahren vorgenommen werden müssen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein
 

3. Sind die mit den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten korrespondieren-
den Aufwandsbuchungenin der Ergebnisrechnung ordnungsgemäß ausge-
wiesen?
 

Handlungsempfehlung:

Stichprobenartig ist zu prüfen, ob bei der Auflösung des Rechnungsabgrenzungskon-
tos das richtige Aufwandskonto angesprochen wurde, das im Vorjahr bzw. in Vorjah-
ren abgegrenzt wurde. Hilfreich ist dabei, wenn eine entsprechende Aufstellung der
Buchungen aus den Vorjahren inkl. Buchungsbeleg vorliegt, so dass ein Auffinden

zügig möglich ist.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

4. Sind beim Vergleich mit den Vorjahreszahlen erhebliche Abweichungen
festzustellen? Sind Abweichungen plausibel im Anhang oder Rechen-
schaftsbericht erläutert?
 

Handlungsempfehlung:

Der aktuelle Rechnungsabgrenzungsposten, der in der Bilanz ausgewiesen wird, ist

mit dem Vorjahreswert abzustimmen. Ist eine erhebliche Differenz festzustellen,
muss eine entsprechende plausible Erläuterung im Anhang oder im Rechenschafts-
bericht vorliegen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Nein

[_]ya
 

5. Wird bei Aktivierung von Disagio der Rechnungsabgrenzungsposten richtig

berechnet(Differenz vom Rückzahlungsbetrag zum Auszahlungsbetrag) und
erfolgt die richtige Auflösung durch planmäßige Abschreibung?
 

Handlungsempfehlung:

Das Disagio ist der vereinbarte Abschlag vom Nennwert eines Kredits, um eine zu-
künftig geringere Zinszahlungslast zu erreichen. Damit ist die Verbindlichkeit gegen-
über dem Kreditgeber (Rückzahlungsbetrag) höher als der Auszahlungsbetrag. Der
Unterschiedsbetrag wird als Rechnungsabgrenzungspostenin der Bilanz aktiviert und  
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über denZeitraum derKreditlaufzeit aufwandswirksam aufgelöst.

Geregelt wird das Disagio in § 37 Abs. 3 GemHVO.

Gemäß RLP-Kontenrahmenplan wird im Fall des Disagio das Aufwandskonto 57931x
angesprochen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein

6. Gibt es Anhaltspunkte für nicht gebildete, aber notwendige Rechnungsab-
grenzungsposten?

 

 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung empfiehlt es sich, die Aufwandskonten in der Kontenauskunft zu

sichten, insbesondere bei wiederkehrenden Aufwendungen, z. B. Beamtenbesoldung
für Januar des Folgejahres, Mietaufwendungen, Leasingsonderzahlungen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[_]Nein    
4.6.2 Prüfungsschwerpunkt: Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag,
soweit sie Erträge in kommenden Haushaltsjahren darstellen. Beispiele für passive
Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen von Miete und Pacht, Zuwen-
dungenfür konsumtive Güter.

Der Prüfungsschwerpunkt „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ umfasst alle Prü-
fungshandlungen zum Bilanzposten „Rechnungsabgrenzungsposten“ der Passivseite

gemäß $ 47 Abs. 5 GemHVO und den in Zusammenhang stehenden Posten in der
Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung
 

1. Existiert eine Aufstellung sämtlicher passiver Rechnungsabgrenzungspos-
ten, durch die der Bilanzwert nachgewiesen wird, und wurde diese rechne-

risch überprüft?
 

Handlungsempfehlung:

Wenn ein Ausweis unter diesem Bilanzposten vorliegt, sollte der Bilanzwert über eine
entsprechendeAufstellung nachvollziehbar sein. Sinnvoll ist hier eine Auswertung der

betroffenen Konten und der einzelnen Buchungeninkl. Buchungstext. Die Ansicht der

einzelnen Buchungen kann auch über die Kontenauskunft erfolgen.

Gemäß RLP-Kontenrahmenplan werden die aktiven Rechnungsabgrenzungskonten
unter Konten der Kontengruppe 39 nachgewiesen.    
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

2. Wurden die Auflösungen der im Vorjahr gebildeten passiven Rechnungsab-
grenzungspostenrichtig vorgenommen?
 

Handlungsempfehlung:

Anhand der Kontenauszüge oder der Kontenauskunft ist erkennbar, welche Auflö-

sungen vorgenommen wurden. Sie sind dadurch erkennbar, dass das passive Rech-
nungsabgrenzungskonto im Soll gebucht wird. Im Haben wird das entsprechende
Ertragskonto angeordnet. Die Summe der Auflösungen sollte mit der Summe des
Anfangsbestandes abgeglichen werden. Abweichungen ergeben sich daraus, wenn

Auflösungenerst in kommenden Haushaltsjahren vorgenommen werden müssen.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

3. Sind die mit den passiven Rechnungsabgrenzungsposten korrespondieren-
den Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung ordnungsgemäß ausge-
wiesen?
 

Handlungsempfehlung:

Stichprobenartig ist zu prüfen, ob bei der Auflösung des Rechnungsabgrenzungskon-
tos das richtige Ertragskonto angesprochen wurde, das im Vorjahr bzw. in Vorjahren

abgegrenzt wurde.Hilfreich ist dabei, wenn eine entsprechende Aufstellung der Bu-

chungen aus den Vorjahreninkl. Buchungsbeleg vorliegt, so dass ein Auffinden zügig

möglichist.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

4. Wurden beim Vergleich mit den Vorjahreszahlen Abweichungenfestgestellt
und sind diese plausibel im Anhang oder im Rechenschaftsbericht erläu-
tert?
 

Handlungsempfehlung:

Der aktuelle Rechnungsabgrenzungsposten, der in der Bilanz ausgewiesen wird, ist
mit dem Vorjahreswert abzustimmen. Ist eine erhebliche Differenz festzustellen,
muss eine entsprechende plausible Erläuterung im Anhang oder im Rechenschafts-

bericht vorliegen.  
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Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

| Nein

5. Gibt es Anhaltspunkte fiir nicht gebildete, aber notwendige Rechnungsab-
grenzungsposten?

 

 

Handlungsempfehlung:

Für die Prüfung empfiehlt es sich, die Ertragskonten in der Kontenauskunft zu sich-

ten, insbesonderebei wiederkehrendenErträgen, z. B. Mieterträge.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein  
 

4.6.3 Prüfungsschwerpunkt: Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen auf der

Aktivseite einerseits und den Schulden in Form von Verbindlichkeiten und Rückstellun-

gen sowie den Sonderposten andererseits verstanden. Der Gegenwert des Eigenkapi-

tals liegt nicht in einer tatsächlichen Beschaffenheit (z. B. Wertpapiere oderliquide Mit-

tel) vor, sondern ist vielmehr der Gegenwert des Eigenkapitals entsprechend seinem
Anteil an der Bilanzsumme in jedem Vermögensgegenstandenthalten. Das Eigenkapi-
tal gliedert sich in Kapitalrücklage, Sonstige Rücklagen, Jahresüberschuss/Jahresfehl-

betrag und nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.

Bei der Eröffnungsbilanz ergab sich das Eigenkapital zunächst als Differenzgröße zwi-
schen Aktiva und Passiva (Kapitalrücklage). In den Folgejahren kommteine Zuführung
zum Eigenkapital von außenlediglich durch eine Sonderrücklage in Form von passivier-
ten Zuwendungen,deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrück-
lich ausgeschlossen hat, in Betracht. Das Eigenkapital wird daher hauptsächlich aus
einbehaltenen Überschüssen der Jahresergebnisse der Verwaltungstätigkeit erhöht,

kann aber auch durch Fehlbeträge vermindert werden.

Ist die Summe der Passivposten (u. a. Verbindlichkeiten, Schulden) höher als die Ge-

samtsummeder Aktivposten (Vermögen), so ist auf der Aktivseite dieser Betrag als

„Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Der Prüfungsschwerpunkt „Eigenkapital“ umfasst alle Prüfungshandlungen zum Bilanz-

posten „1. Eigenkapital“ der Passivseite gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO und denin

Zusammenhang stehenden Posten in der Ergebnisrechnung sowie der

Finanzrechnung.
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1. Liegt bei Veränderungen der Eigenkapitalpositionen eine Erläuterung im
Anhang oder im Rechenschaftsbericht vor?
 

Handlungsempfehlung:

Der Anhang oder Rechenschaftsbericht ist dahingehend zu prüfen, ob eine Erläute-
rung vorgenommen wurde.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[] Nein
 

2. Hat sich die Kapitalrücklage im Vergleich zum Vorjahr verändert und wurde
eine Erläuterung im Anhang vorgenommen?
 

Handlungsempfehlung:

Die Veränderungen sind in tabellarischer Form mit Anfangsstand und Entwicklung
zum Abschlusswert im Anhangdarzustellen und anschließend zu erläutern.

Veränderungen der Kapitalrücklage ergeben sich aus der Verrechnung von Jahres-
überschüssenoder-fehlbeträgen gemäß $ 18 Abs.3 GemHVO.

Eine Veränderung der Kapitalrücklage kann durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz-
werte vorliegen. GemäßArt. 8 $ 14 (5) Satz 2 KomDoppikLG können Berichtigungen
letztmals im Jahresabschluss 2013 vorgenommenwerden. Damit scheidet grundsätz-

lich eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz in den folgenden Jahresabschlüssen aus.
Sollten nun im Nachhinein ab dem Jahresabschluss 2014 noch Veränderungenfest-
gestellt werden, so sind diese unmittelbar gegen das Konto der Kapitalrücklage zu
berichtigen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

3. Gibt es einen Ausweis unter dem Posten „Sonstige Rücklagen“ undist die-
ser Ausweis gerechtfertigt?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zunächst zu prüfen, ob ein Ausweis unter dem Posten „1.2 Sonstige Rückla-
gen“ der Passivseite der Bilanz dargestellt wird. Wenn ja, sind die Konten und Bu-
chungsvorgänge zu sichten, die zu dem Wertausweis geführt haben.

Gemäß $ 38 Abs. 3 GemHVOsind unter den sonstigen Rücklagen nur die erhaltenen
Zuwendungen auszuweisen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwen-
dungsgeber ausgeschlossen wurden. Die Bildung von sonstigen zweckgebundenen
Rücklagen odergarfreien Rücklagenist nicht zulässig.

Die ehemals in der Kameralistik geführten Sonderrücklagen dürfen nicht unter die-
sem Bilanzpostenenthalten sein.   
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4. Durchführungsempfehlungen

 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]yJa

| Nein

4. Bei Verbrauch des gesamten bilanziellen Eigenkapitals durch Verluste: Ist
ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite aus-
gewiesen worden?

 

 

Handlungsempfehlung:

Wennsich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt, so ist der

entsprechende Betrag am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite unter dem entspre-
chenden Posten 5. darzustellen (siehe $ 39 GemHVO). Aus bilanztechnischen Grün-

den wird in diesen Fällen der Überschuss der Passivposten über die Aktivposten
auch auf der Passivseite unter dem dortigen Bilanzposten „1.4 - Nicht durch Eigen-
kapial gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen, wodurch das Eigenkapial auf der Passiv-

seite insgesamt auf 0,00 EUR gestellt und ein Negativposten vermieden wird.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein    
4.6.4 Prüfungsschwerpunkt: Beteiligungsbericht

Gemäß $ 108 Abs. 3 GemO ist der Beteiligungsbericht eine Anlage des Jahresab-
schlusses. Der Bericht enthält gemäß $ 90 Abs. 2 GemO die Beteiligungen der Ge-
meinde an Unternehmenin einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie mit

mindestens 5 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligtist.
 

1. Ist ein Beteiligungsbericht,falls erforderlich, im Jahresabschluss enthalten?

Wennja, ist der Beteiligungsbericht überschaubar und verständlich aufge-
stellt?
 

Handlungsempfehlung:

Der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO kann in Form einer Anlage oder
tabellarisch im Anhang mit den wichtigsten Informationen über die Beteiligungen der
Gebietskörperschaft und den letzten geprüften Abschlussergebnissen aufgestellt
sein.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein    
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5. Prüfung des Gesamtabschlusses

5.1 Rechtliche Grundlagen

Steht zum Ende eines Haushaltsjahres und zum Ende des vorausgegangenen Haus-

haltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherr-
schenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde, hat die Gemeinde für den

Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, der unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeindenein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gemeinde vermittelt.

Gemäß § 109 Abs. 2 GemO i. V. m. den 88 54 ff. GemHVO besteht der Gesamtab-
schluss aus:

1. der Gesamtergebnisrechnung,

2. der Gesamtfinanzrechnung,

3. der Gesamtbilanz,

4. dem Gesamtanhang.

Dem Gesamtabschluss sind aufgrund $ 109 Abs. 3 GemOi. V. m. §§ 54 ff. GemHVO
folgende Anlagen beizufügen:

1. der Gesamtrechenschaftsbericht,

2. die Anlagenübersicht,

3. die Forderungsübersicht,

4. die Verbindlichkeitenübersicht.

5.2 Aufbau des Prüfungsordners

Unter Beachtung derrechtlichen Grundlagen sollte ein Prüfungsordner so aufgebaut
sein, dass er für die Mitglieder eines Rechnungsprüfungsausschusses und für die be-
stellten Prüferinnen und Prüfer von Rechnungsprüfungsämtern übersichtlich und leicht
verständlich ist. Der gesamte Prüfungsinhalt kann ebensoin digitaler Form (Dateien,
Dokumenteetc.) vorliegen.

Für die ordnungsgemäße Prüfung des Gesamtabschlusses ist es zu empfehlen, dass

der Gesamtabschluss mit seinen Bestandteilen (siehe $ 109 Abs. 2 GemO) und Anla-

gen (siehe $ 109 Abs. 3 GemO) in einem oder mehreren Ordnern zusammengefasstist.

Gemäßdenrechtlichen Vorgaben besteht der Gesamtabschluss bindend aus:

1. Gesamtergebnisrechnung (Muster 23 zu § 55 GemHVO),

2. Gesamtfinanzrechnung (Muster 24 zu § 56 GemHVO),

3. Gesamtbilanz (Muster 25 zu $ 57 GemHVO),

4. Gesamtanhang(siehe $ 58 GemHVO).
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5. Prüfung des Gesamtabschlusses

Danachsollten die Anlagen sinngemäßin dieser Reihenfolge dargestellt werden:

5. Gesamtrechenschaftsbericht (siehe $ 59 GemHVO),

6. Anlagenübersicht (Muster 19 zu § 50 GemHVO),

7. Forderungsübersicht (Muster 20 zu $ 51 GemHVO),

8. Verbindlichkeitenübersicht (Muster 21 zu § 52 GemHVO).

Darüber hinaus sollten für die Rechnungsprüfung eines Gesamtabschlusses nocher-

gänzende Unterlagen seitens der Verwaltung vorbereitet werden. Dazu gehören insbe-
sondere:

e derfestgestellte Jahresabschluss der Kommune,

e die geprüften Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen,

e der Prüfungsbericht der Mutterorganisation,

e die Prüfungsberichte der Kommune,

e die offene Posten-Liste der Forderungen zu allen einzubeziehenden Jahresab-

schlüssen (mit Darstellung der Sachkonten und einzelnen Buchungen),

e die offene Posten-Liste der Verbindlichkeiten zu allen einzubeziehenden Jahresab-

schlüssen (mit Darstellung der Sachkonten und einzelnen Buchungen).

5.3 Prüfungsschwerpunkt: Gesamtabschluss

Grundsätzlich gilt es gemäß 8 113 GemO zu prüfen, ob der Gesamtabschluss ein-

schließlich des Gesamtanhangs sowie die den Gesamtabschluss erläuternden Anlagen
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Gesamtre-

chenschaftsbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ge-

samtvermögens-, Gesamtschulden-, Gesamtertrags- und Gesamtfinanzlage der Kom-
mune und der in den Gesamtabschluss einbezogenen Tochterorganisationen vermittelt.

Der Gesamtabschluss ist nach § 114 GemO dem Gemeinderat lediglich zur

Kenntnis vorzulegen. Eine Entlastung für den Gesamtabschluss ist nicht erfor-
derlich.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses baut auf den Prüfungen der Einzelabschlüsse auf,
dabeisollen die Prüfungsinhalte aus der Einzelabschlussprüfung nicht wiederholt werden.

Der Prüfungsschwerpunkt „Gesamtabschluss“ umfasst alle Prüfungshandlungen gemäß

§ 109 GemO sowie und den in Zusammenhang stehenden $$8 54 bis 59 GemHVO und
deren Verwaltungsvorschriften.

 

1. Wurde der Gesamtabschluss mit allen erforderlichen Bestandteilen und An-
lagen zur Prüfung vorgelegt?
 

Handlungsempfehlung:

Gemäß $ 109 Abs. 2 besteht der Gesamtabschluss aus:

e der Gesamtergebnisrechnung,  
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5. Prüfung des Gesamtabschlusses

 

e der Gesamtfinanzrechnung,

e der Gesamtbilanz,

e dem Gesamtanhang.

Nach § 109 Abs. 3 sind dem Gesamtabschluss als Anlagen beizufügen:

e der Gesamtrechenschaftsbericht,

e die Anlagenübersicht,

e die Forderungsübersicht,

e die Verbindlichkeitenübersicht.

In diesem Zusammenhangist zu prüfen, ob alle Bestandteile und Anlagen vorliegen.

Weiterhin ist abzustimmen, ob die Muster 23 bis 25 sowie die Muster 19, 20 und 21

enthalten sind.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[|] Ja

[] Nein
 

2. Mit welcher Konsolidierungssoftware wurde der Gesamtabschlusserstellt?
Ist diese Software durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeisterfrei-
gegeben?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob eine Programmfreigabe gemäß VV zu $ 107 GemOvorliegt.

Gemäß 8 54 GemHVO wird hingewiesen, dass die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend für den Gesamtabschluss anzuwendensind,

soweit seine Eigenart keine Abweichungen bedingt odernichts anderes bestimmtist.

Insofern sind auch die §§ 28 Abs. 10 und 29 Abs. 2 Nr. 2 GemHVOzu berücksichti-
gen, in denen u.a.die Anforderungen an automatisierte Datenverarbeitungsprogram-

me beschriebensind.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[_]Nein
 

3. Ist dokumentiert, welche Beteiligungen insgesamt vorliegen?
  Handlungsempfehlung:

Der Gesamtanhangsollte in einer Übersicht (siehe $ 58 Abs. 4 GemHVO) aufzeigen,

welche Beteiligungen insgesamt für die Gemeinde vorliegen, sodass die Prüferinnen

und Prüfer in angemessenerZeit einen Überblick über alle vorliegenden Beteiligun-
generhalten.  
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5. Prüfung des Gesamtabschlusses

 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

L] Ja

[_]Nein
 

4. Wurde der Konsolidierunsgkreis gemäß $& 109 GemO vollständig gebildet?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist der Konsolidierungskreis hinsichtlich der Tochterorganisationen, die voll zu
konsolidieren sind, abzustimmen.

Hinweis zur Vollkonsolidierung:

Eine Vollkonsolidierung ist vorzunehmen, wenn die Gemeinde einen beherrschenden
Einfluss auf die Tochterorganisation ausüber kann. Kennzeichen hierfür sind z.B.

mehr als 50 % der Stimmrechte, Bestimmung von Zielen der Tochterorganisation,
gegebenerEinfluss auf die Geschäftspolitik, personelle Besetzung wesentlicher Füh-

rungsstellen. Weitere Informationenliefert die VV Nr. 4 zu $ 109 GemO.

Weiterhin ist zu überprüfen, ob die Tochterorganisationen, die nach der nach Eigen-

kapitalmethode (Equity-Methode) in den Gesamtabschluss einbezogen wurden, voll-
ständig und richtig berücksichtigt wurden.

Hinweis zur Eigenkapitalmethode:

Die Eigenkapitalmethode ist dann anzuwenden, wenn die Gemeinde nur einen maß-

geblichen Einfluss auf die Tochterorgansiation ausüber kann. Kennzeichenhierfür

sind z.B. mindestens 20 % der Stimmrechte oder Mitwirkung an Entscheidungen.
Weitere Informationenliefert die VV Nr. 4 zu $ 109 GemO.

Für die Tochterorganisationen, die nicht in den Gesamtabschluss einbezogen wur-
den, ist zu prüfen, ob deren Nichtberücksichtigung bergründet und gerechtfertigtist.

Hinweis zur untergeordneten Bedeutung:

Tochterorganisationen, die von untergeordneter Bedeutung sind, müssennicht kon-

solidert werden. Es erfolgt hierbei lediglich der Ausweis als Finanzanlage und Dar-
stellung im Gesamtanhang. Weitere Informationenliefert $ 109 Abs. 6 GemO sowie
die VV Nr. 8 und 9 zu § 109 GemO. Demnach sind Tochterorganisationen mit einer
Bilanzsumme von über 1 Mio. EUR immer in den Gesamtabschluss einzubeziehen.
Ergibt in diesem Zusammenhang die Prüfung nach $ 109 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 und 2
GemO,dass die dort genannten v. H.-Summennicht überschritten werden, so kann
auf eine Aufstellung des Gesamtabschlusses verzichtet werden, auch wenn Tochter-
organisationen mit einer Bilanzsummevon über 1 Mio. EUR bestehen.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Prüfschema nach $ 109 GemO,
welchesin Ziffer 9 abgebildetist.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_]Nein  
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5. Sind die Einzelabschlüsse aller einbezogenen Tochterorganisationen ge-
prüft?
 

Handlungsempfehlung:

Zur Prüfung ist es erforderlich, dass die Einzelabschlüsse der Tochterorganisationen
einschließlich der Prüfungsberichte vollständig vorliegen.

In diesem Zusammenhangist eine Analyse der Prüfberichte vorzunehmen, um fest-
zustellen, ob die Prüfungen der Einzelabschlüsse Beanstandungen ergeben haben.

Liegen Beanstandungenvor, so ist zu prüfen, ob diese BeanstandungenEinfluss auf

den Gesamtabschluss haben.

Des Weiteren kann auch geprüft werden, ob die Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers gegeben war.
 

Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[] Ja

[] Nein
 

6. Erfolgte ein vollständiger und wertrichtiger Übertrag aus den Einzelab-
schlüssen in den Gesamtabschluss?
 

Handlungsempfehlung:

Es ist zu prüfen, ob die Überleitung aus den Einzelabschlüssen der Gemeinde
und Tochterorganisationen auf den Gesamtabschluss hinsichtlich der Vereinheit-
lichung der Stichtage, von Ansatz, Ausweis sowie der Währung richtig vorge-

nommenwurde.

In der Gesamtbilanz sind die übertragenen Bilanzwerte aus den Einzelbilanzen der
Gemeinde und Tochterorganisationen zu überprüfen. Hierbei sind die Veränderungen
aus Konsolidierungsbuchungen und der Kapitalkonsolidierung (siehe Erläuterungen

in Prüffrage Nr. 8.) zunächst zu vernachlässigen.

In der Gesamtergebnisrechnung sind die übertragenen Salden aus der Ergebnis-
rechnung der Gemeinde und der Gewinn- und Verlustrechnung der Tochterorganisa-

tionen abzustimmen. Hierbei sind die Veränderungenaus Konsolidierungsbuchungen

und der Kapitalkonsolidierung (siehe Erläuterungen in Prüffrage Nr. 8.) zunächst zu

vernachlässigen.
  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

|] Ja

[| Nein   
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7. Wurde im Zuge der Kapitalkonsolidierung der aktive oder passive Unter-
schiedsbetrag richtig ermittelt?
 

Handlungsempfehlung:

Bei der Anwendung der Buchwertmethode im Zuge der Kapitalkonsolidierung ist zu
prüfen, ob die Ermittlung des aktiven oder passiven Unterschiedsbetrags richtig vor-
genommen wurde.

Hinweis zum Unterschiedsbetrag:

Der Buchwert der Tochterorganisationenin der Bilanz der Mutter wird mit dem antei-

ligen Eigenkapital der Tochterorganisationen verrechnet. Dabei können sich aktive
oder passive Unterschiedsbeträge ergeben, wenn derbilanzierte Buchwert bei der
Mutter nicht mit dem anteiligen Eigenkapital der Tochterorganisationen überein-

stimmt.

Der aktive Unterschiedsbetrag ergibt sich, wenn der Beteiligungswert der Mutter grö-

fer als das anteilige Eigenkapital bei der Tochterorganisation ist. In diesem Fall er-
folgt Ausweis als Geschäfts- und Firmenwert („Goodwill“).

Ein passiver Unterschiedsbetrag liegt dann vor, wennder Beteiligungswert der Mutter
kleiner als das anteilige Eigenkapital bei der Tochterorganisation bilanziert ist. Der
sich ergebende Unterschiedsbetrag wird auf der Passivseite der Gesamtbilanz in den
Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ („Badwill“) eingestellt. In

diesem Zusammenhangist darauf hinzuweisen, dass ein passiver Unterschiedsbe-
trag nicht mit einem aktiven Unterschiedsbetrag verrechnet werdendarf.

Bei der Kapitalkonsolidierung ist zwischen der Erst- und Folgekonsolidierung zu un-
terscheiden. In der Folgekonsolidierung, bezogen auf die Kapitalkonsolidierung, wird
grundsätzlich immer die Erstkonsolidierung wiederholt, das heißt es wird nur das

Eigenkapital mit der Beteiligung konsolidiert, das bei der Erstkonsolidierung vorhan-
den war. Sofern keine Kapitalerhöhungen bzw. -herabsetzungen bei den Tochterun-
ternehmenstattgefunden haben, dürften die Wertänderungen im Eigenkapital nach
dem Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung aus den Ergebnissen des jeweiligen
Jahres resultieren. Diese Ergebnisse sind aus Sicht des Konzerns auch Konzerner-
gebnis und dürfen folglich auch nicht mit dem Beteiligungsbuchwert verrechnet wer-
den.

Ausgleichspostenfür die Anteile der anderen Gesellschafter:

Ist die Mutter nicht hundertprozentige Trägerin einer Tochterorganisation, so sind
nachfolgend noch die Anteile anderer Gesellschafter nach $ 307 Absatz 1 HGB zu
berücksichtigen. Das heißt, für die nicht der Kommune gehörenden Anteile wird für
die im Gesamtabschluss einbezogenen Beteiligungen ein Ausgleichsposten für die

Anteile der anderen Gesellschafter in Höhe der jeweiligen Anteile am Eigenkapital,
unter entsprechender Bezeichnung innerhalb des Eigenkapitals (hier Position 1.8 auf

der Passivseite), gesondert ausgewiesen. Die Buchung der Anteile anderer Gesell-
schafter erfolgt gegen den Posten aus dem Unterschiedsbetrag.

In diesem Zusammenhangist der Wertausweisrechnerisch zu nachzuvollziehen.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[_]ya

L] Nein   
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8. Wurdenalle Konsolidierungsbuchungen vollständig und in richtiger Höhe
vorgenommen?
 

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung des Gesamtabschlusses beschränkt sich auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung, da die Einzelabschlüsse zuvor bereits geprüft wurden

(Siehe VV 2. zu $ 112 GemO).

Esist zu prüfen, ob die Konsolidierungsmaßnahmen,bestehend aus der Kapitalkon-

solidierung, der Schuldenkonsolidierung, der Zwischenergebniseliminierung sowie
der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, richtig und vollständig vorgenommen wur-
den.

Hinweise:

Im Rahmen der Forderungs- und Schuldenkonsolidierung werden Forderungen und

Verbindlichkeiten zwischen den verbundenen (vollkonsolidierten) Unternehmen auf-
gerechnet. Das heißt bei der Schuldenkonsolidierung sind Positionen herauszurech-
nen, die auf Verflechtungen zwischen der Kommune und den zu konsolidierenden
Aufgabenträgern beruhen.

Bei der Zwischenergebniseliminierung handelt es sich um die Eliminierung von Ge-
winnen und Verlusten aus Lieferungen und Leistungen zwischen den Konzernorgani-
sationen. Auf eine Zwischenergebniseliminierung gem. § 304 Absatz 1, 2 HGB kann
verzichtet werden, wenn die Zwischenergebnisse für die Vermittlung eines dentat-
sächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. Nach der Anpas-

sung des $ 109 Absatz 5 GemO betrifft die Zwischenergebniseliminierung lediglich
das Sachanlagevermögenund die Finanzanlagen.

Bei der Aufwands- und Ertragskonsolidierung werden Umsatzerlöse, Zinsen und
Erträge der verbundenen (vollkonsolidierten) Unternehmen mit den auf sie entfallen-
den Aufwendungen verrechnet. Die Eliminierung der an Zuschussgesellschaften
geleisteten Zuschüsse sowie die Eliminierung von Beteiligungserträgenist ebenfalls
Bestandteil der Aufwands- und Ertragskonsolidierung. Bei dem Zusammenfassen der
Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die auf Beziehungen der Kommune und
den zu konsolidierenden Tochterorganisationen bzw. zwischen den Tochterorganisa-
tionen beruhen, zu bereinigen. Gemäß $ 305 Absatz 2 HGB kannim Fall einer unter-
geordneten Bedeutung die Aufwands- und Ertragskonsolidierung vernachlässigt wer-
den. Den Kommunen wird empfohlen, eine Regelung zur Unwesentlichkeit als %-
Angabe zu definieren. Gemäß $ 109 Absatz 5 GemO kann unterstellt werden, dass
den Umsatzerlösen und anderenErträgen aus Lieferungen und Leistungen zwischen

den in den Gesamtabschluss einbezogenen Organisationen entsprechende Aufwen-
dungen gegenüberstehen.
  Anmerkungdes Prüfungsausschusses:

[_]ya

[| Nein   
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9. Ist der Gesamtanhang überschaubar und verständlich aufgestellt? Werden
die Anforderungen an den Gesamtanhang gemäß $ 58 GemHVOerfüllt?
 

Handlungsempfehlung:

Der Gesamtanhang sollte mit einem eigenenInhaltsverzeichnis aufgebautsein.

Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnis-

rechnung sowie zu den Posten der Gesamtfinanzrechnung die angewandtenBilan-
zierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden anzugeben und so zu erläu-
tern, dass ein sachverständiger Dritter die Wertansätze beurteilen kann (siehe $ 58

Abs. 1 GemHVO).

Abweichungenvon bisher angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidie-

rungsmethodensind anzugeben und zu begründen. Deren Einfluss auf die Lage der
Gemeindeist gesondert darzustellen (siehe $ 58 Abs. 2 GemHVO).

Die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und Schätzungenist im
Einzelnen anzugeben(siehe $ 58 Abs. 3 GemHVO).

Dem Gesamtanhangist eine Übersicht über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren
gemeindlichen Beteiligungen von mindestens 5 v. H. an Tochterorganisationen,je-

weils unter Angabe von Name, Sitz, Gegenstand, Beteiligungsverhältnis und Höhe
des gemeindlichen Anteils, beizufügen (siehe $ 58 Abs. 4 GemHVO).

Gemäß § 58 Abs. 5 GemHVOsind ferner Angaben zu machen:

1. zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises,

2. zur Nichteinbeziehung von Beteiligungsbesitz in den Gesamtabschluss; der Be-
teiligungsbesitz ist zu benennen und die Nichteinbeziehung zu begriinden,

3. zu Tragerschaften bei Sparkassen,

4. zu den Grundlagen fiir die Umrechnung in Euro, sofern der Gesamtabschluss
Posten enthält, denen Beträge zugrundeliegen, die auf fremde Währung lauten

oder ursprünglich auf fremde Währunglauteten,

5. über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,

6. zu Rückstellungen, die in der Gesamtbilanz unter dem Posten „Sonstige Rück-
stellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn deren Umfangerheblich

ist; Aufwandsrückstellungen sind stets gesondert anzugeben und zu erläutern,

7. zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Ge-

schäften,

8. zu dem Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Haftungs-
verhältnisse, die nicht in der Gesamtbilanz erscheinen; Verpflichtungen gegen-

über Tochterorganisationen, die nicht in den Gesamtabschluss einbezogensind,
sind gesondert anzugeben,

9. zu Art und Umfang der Finanzinstrumente, mit dem beizulegenden Wert der
Finanzinstrumente, soweit sich dieser verlässlich ermitteln lässt, unter Angabe

der angewandten Bewertungsmethode, sowie eines gegebenenfalls vorhande-

nen Buchwerts und des Bilanzpostens, in welchem der Buchwert erfasstist, für

jede Kategorie der derivativen Finanzinstrumente,

10. zur durchschnittliichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr,  
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5. Prüfung des Gesamtabschlusses

 

11.

12.

13:

14.

Die Angaben und Erläuterungen nach Abs. 5 können unterbleiben, wenn sie für die
Darstellung der Gesamtvermögens-, -finanz- und -ertragslage lediglich von unterge-
ordneter Bedeutungsind.

über die Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern,

über wesentliche Veränderungender Gesamtfinanzrechnung,

zu Tochterorganisationen, die entsprechend den $$ 311 und 312 des Handels-
gesetzbuchs in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind (assoziierte Tochter-

organisationen):

a) der Name und der Sitz jeder assoziierten Tochterorganisation sowie die je-
weiligen Anteile am Kapital und an den Stimmrechten,

b) die Anzahl der assoziierten Tochterorganisationen, die wegen Unwesentlich-
keit nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden,

c) die von jeder assoziierten Tochterorganisation angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden,

Q — die finanziellen Verpflichtungen, die aus Haftungen gegenüber assoziierten

Tochterorganisationen oder aufgrund einer Vereinbarung mit assoziierten
Tochterorganisationen gegenüberDritten bestehen,

jeweils die Summe der Geschäfts- und Firmenwerte sowie der negativen Un-
terschiedsbetrage aller assoziierten Tochterorganisationen,

&

f) die Summedernegativen, fortgeschriebenen Beteiligungswerte,

g a für die wesentlichen assoziierten Tochterorganisationen jeweils eine zusam-

mengefasste Gewinn- und Verlustrechnung; die Angaben nach den Buchsta-
ben a und b könnenentfallen, wenn diese im Beteiligungsbericht gemacht
werden,

zur erstmaligen Einbeziehung von Tochterorganisationen entsprechend den
88 311 und 312 des Handelsgesetzbuchs:

a) der Name und der Sitz der Tochterorganisation sowie der Anteil am Kapital

und an den Stimmrechten,

b) der Stichtag der erstmaligen Einbeziehung in den Gesamtabschluss,

c) die Höhe der Anschaffungskosten, der Unterschiedsbetrag zwischen den An-

schaffungskosten und dem anteiligen Eigenkapital der Tochterorganisation

sowie der Betrag des Geschäfts- oder Firmenwertes oder des negativen Un-

terschiedsbetrags, d) die Abschreibungsdauer des Geschäfts- oder Firmen-

wertes sowie die Begründung einer Abschreibungsdauer von mehr als 20

Jahren,

& die Abschreibungsmethode fiir den Geschafts- oder Firmenwert sowie die

Begründung, wenneine andereals die lineare Abschreibung gewählt wird.

  Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[] Ja

CJ Nein  
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5. Prüfung des Gesamtabschlusses

 

10. Ist der Gesamtrechenschaftsbericht überschaubar und verständlich aufge-
stellt? Werden die Anforderungen an den Gesamtrechenschaftsbericht ge-
mäß 8 59 GemHVOerfüllt?
 

Handlungsempfehlung:

Der Gesamtrechenschaftsbericht sollte mit einem eigenenInhaltsverzeichnis aufge-

baut sein.

Im Gesamtrechenschaftsbericht sind mindestens der Geschäftsverlauf und die Lage
der Gemeindeeinschließlich der in den Gesamtabschluss einbezogenen Tochteror-
ganisationen so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild vermittelt wird (siehe § 59 Abs. 1 GemHVO).

Der Gesamtrechenschaftsbericht soll einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche
und finanzielle Lage der Gemeinde einschließlich der in den Gesamtabschluss ein-
bezogenen Tochterorganisationen geben, sodass ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Gesamtbild vermittelt wird (siehe § 59 Abs. 2 Nr 1 GemHVO).

Ferner soll der Gesamtrechenschaftsbericht einen Ausblick auf die künftige Entwick-
lung (siehe $ 59 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO) geben, insbesondere bestehendaus:

a) Angaben über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss der
Konsolidierungsperiode eingetreten sind,

b) Angaben über die erwartete Entwicklung wesentlicher Rahmenbedingungen, ins-
besondere überdie wirtschaftlichen undfinanziellen Perspektiven und Risiken.
 

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

[| Ja

[_] Nein   
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6. Empfehlung für die Formulierung eines Prüfungsberichtes

Gemäß § 113 Abs. 3 GemO sind die Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung in

einem Prüfungsbericht zusammenzutragen:

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben

jeweils über Art und Umfang sowie über das Ergebnis ihrer Prüfung einen Prü-
fungsbericht zu erstellen. Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rech-

nungsprüfungsamt haben das Ergebnis ihrer Prüfung jeweils zum Ende ihres
Prüfungsberichts zusammenzufassen. In der Zusammenfassung sind insbeson-
dere Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben, ferner ist eine
abschließende Bewertung des Ergebnisses der Prüfung vorzunehmen.

Für den Aufbau des Prüfungsberichtesist folgende Gliederung zu empfehlen:

A. Einleitung und Übersicht

B. Prüfungsschwerpunkte und -ergebnisse

C. Zusammenfassung und abschließende Bewertung

In der Einleitung sollten dabei die zu prüfende Gemeinde sowie das zu prüfende Haus-
haltsjahr genannt werden. Weiterhin sind die Angaben zu den Rechtsgrundlagen der
örtlichen Rechnungsprüfung anzuführen.

Nach derEinleitung sollten die Prüfungshandlungen und die dazugehörigen Prüfungs-
ergebnisse aufgeführt werden, die die Grundlage für die abschließende Zusammenfas-
sung und Bewertung bilden. Für die Zusammenfassung der Prüfung eines Jahresab-
schlusses wird folgende Formulierung vorgeschlagen:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss — bestehend aus Ergeb-

nisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang — der [Gemeinde/

Verbandsgemeinde] [Bezeichnung der Gemeinde] für das Haushaltsjahr [JJJJ] in sei-
nen Sitzungen am [TT.MM.JJJJ, TT.MM.JJJJ,... und TT.MM.JJJJ] nach den Bestim-

mungen der §§ 112 und 113 GemO geprüft. Dem Jahresabschluss waren als Anlagen

beigefügt: der Rechenschaftsbericht, der Beteiligungsbericht gemäß $ 90 Abs. 2, die

Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und eine
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltser-
mächtigungen. Bei den Prüfungshandlungen waren [Namen der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Verwaltung] anwesend. Die Buchführung und die Aufstellung dieser

Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Rheinland-Pfalz und den

ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-

gen liegen in Verantwortung [der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters] der [Gemein-

de/Verbands-gemeinde] [Bezeichnung der Gemeinde]. Aufgabe des Rechnungsprü-

fungsausschussesist es, auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen eine Beurteilung

über den Jahresabschluss abzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat seine Prüfung gemäß $ 112 Abs. 1 GemO nach

pflichtgemäßem Ermessen auf

e die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss der

Gemeinde,

e die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, sofern die Prüfung nicht

sachverständigen Abschlussprüfern vorbehaltenist,
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6. Empfehlung für die Formulierung eines Prüfberichtes

e die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung
des Jahresabschlusses,

e die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft vorschriftsmäßig geführt wordenist,

e die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Eigen-

betriebe einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der regelmäßigen

und unvermuteten Kassenprüfungen,

e die Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sonderver-
mögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer An-
wendung geprüft wurden,

beschränkt. Auf die Vorlage der Prüfungsunterlagen zu [...] hat der Rechnungsprü-

fungsausschuss verzichtet. Die Rechnungsprüfung erfolgte in den Bereichen [...] an-

hand von Stichproben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hatfolgende Prüffelder gebildet:

- [.]

- L..]

- [..]

- [oJ

Unvermutete Kassenprüfungen wurden am [TT.MM.JJJJ] vorgenommen. Bei den un-

vermuteten Kassenprüfungen waren [Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung] anwesend.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksam-

keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für

die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht überörtlich festgelegte Nutzungsdau-
ern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwie-

gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen [der

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters] der [Gemeinde/Verbandsgemeinde] sowie die

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Der Rechnungsprüfungs-

ausschuss ist der Auffassung, dass seine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage

für seine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt./Die Prüfung hat zu folgenden Ein-

wendungengeführt:[ ...]

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss[nicht] den gesetzlichen
Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtli-

chen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung [ein/trotz der Einwendungen noch ein/kein] den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind im Rechen-

schaftsbericht nachvollziehbar dargestellt, die zugrunde liegenden Annahmen sind an-

gegeben.
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6. Empfehlung für die Formulierung eines Prüfberichtes

Vor Abgabedieses Prüfungsberichtes an den [Gemeinderat/Stadtrat/Verbandsgemein-

derat] wurde [der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister] vom [TT.MM.JJJJ] bis
[TT.MM.JJJJ] Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung gegeben.

[Gemeinde] [TT.MM.JJJJ]

Ort, Datum Unterschrift [der Vorsitzenden/des Vorsitzenden]
des Rechnungsprüfungsausschusses

 

Für den Gesamtabschluss wird folgende Musterformulierung vorgeschlagen:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Gesamtabschluss - bestehend aus Ge-
samtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang -

der [Gemeinde / Verbandsgemeinde] [Bezeichnung der Gemeinde] für das Haushalts-

Jahr [JJJJ] in seinen Sitzungen am [TT.MM.JJJJ], [TT.MM.JJJJ], [...] und [TT.MM.JJJJ]
nach den Bestimmungen der $$ 112 und 113 GemO geprüft. [Dabei wurden der Prü-
fungsbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes und die dazugehörige Stel-

lungnahme der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters berücksichtigt.] Dem Gesamtab-

schluss waren als Anlagen beigefügt: Der Gesamtrechenschaftsbericht, die Anlagen-

übersicht, die Forderungsübersicht und die Verbindlichkeitenübersicht. [Bei den

Prüfungshandlungen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung anwe-

send.] Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinde-

rechtlichen Vorschriften von Rheinland-Pfalz und den ergänzenden Bestimmungen der

Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungenliegen in Verantwortung [der

Bürgermeisterin / des Bürgermeisters] der [Gemeinde/Stadt/Verbandsgemeinde][ Be-

zeichnung der Gemeinde]. Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschussesist es, auf der

Grundlage durchgeführter Prüfungen eine Beurteilung über den Gesamtabschluss ab-

zugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat seine Prüfung gem. $ 112 Abs. 1 GemO nach

pflichtgemäßem Ermessen auf

— die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der

Gemeinde

beschränkt. Auf die Vorlage der Prüfungsunterlagen zu [xxx] hat der Rechnungsprü-

fungsausschussverzichtet.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat folgende Prüfungsschwerpunkte gebildet:

— Konsolidierungskreis,

— Konsolidierungsbuchungen.

Grundsätzlich gilt es gemäß $ 113 GemO zu prüfen, ob der Gesamtabschluss ein-

schließlich des Gesamtanhangs sowie die den Gesamtabschluss erläuternden Anlagen
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Gesamtre-

chenschaftsbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune und der in den Gesamtabschluss ein-

bezogenen Tochterorganisationen vermittelt.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses baut auf den Prüfungen der Einzelabschlüsse auf,
dabei sollen die Prüfungsinhalte aus der Einzelabschlussprüfung nicht wiederholt wer-
den.
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6. Empfehlung für die Formulierungeines Prüfberichtes

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist der Auffassung, dass seine Prüfung eine hinrei-

chend sichere Grundlage für seine Beurteilung bildet.

[Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt./Die Prüfung hat zu folgenden Ein-

wendungen geführt:...]

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prü-

fung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Gesamtabschluss [nicht] den gesetzlichen

Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtli-

chen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung [ein/trotz der Einwendungen noch einS/kein] den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind im Gesamtre-
chenschaftsbericht nachvollziehbar dargestellt, die zugrundeliegenden Annahmen sind

angegeben.

Vor Abgabe dieses Prüfungsberichts an den [Gemeinderat/Stadtrat/Verbandsge-
meinderat] wurde der Bürgermeisterinidem Bürgermeister vom [TT.MM.JJJJ] bis

[TT.MM.JJJJ] Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung gegeben.

Der Gesamtabschluss ist nach $ 114 GemO dem Gemeinderatlediglich zur Kenntnis
vorzulegen.

Eine Entlastung für den Gesamtabschlussist nicht erforderlich.

In der Sitzung am [TT.MM.JJJJ] wurde der Prüfungsbericht nach $ 113 GemO in der

vorliegenden Fassung beschlossen.

[Gemeinde] [TT.MM.JJJJ]

Ort, Datum Unterschrift [der Vorsitzenden/des Vorsitzenden]

des Rechnungsprüfungsausschusses
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7. Empfehlung für die Formulierung der Feststellung und Ent-
lastung

Die Feststellung des Jahresabschlusses unddie Entlastung sind in § 114 GemOgeregelt:

(1) Der Gemeinderat beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresab-
schlusses bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jah-
res. Er entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des
Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen Geschäfts-

bereichleiten oder den Bürgermeister vertreten haben. Verweigert der Gemeinde-
rat die Entlastung oder spricht er sie mit Einschränkungenaus, so hat er dafür

die Gründe anzugeben.

(2) Die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die

Entlastung sind öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die öffentliche

Bekanntmachung sind der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht und

dem Beteiligungsbericht, der Gesamtabschluss mit dem Gesamtrechenschafts-
bericht sowie die Prüfungsberichte des Rechnungsprüfungsausschusses und
des Rechnungsprüfungsamtes an sieben Werktagen bei der Gemeindeverwaltung
währendder allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich auszulegen; dies gilt nicht für
Angelegenheiten im Sinne des $ 20 Abs. 1. In der öffentlichen Bekanntmachung
ist auf Ort und Zeit der Auslegung hinzuweisen.

Eine Niederschrift für die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der
Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters und der Beigeordneten kann wie folgt formu-
liert werden:

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem [Gemeinderat/Stadtrat/Verbandsge-

meinderat] die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum [TT.MM.JJJJ] [nicht]

vor (§ 114 Abs. 1 Satz 1 GemO).

Uber- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden, sofern keine

vorherige Zustimmung erfolgte, [nicht] nachträglich genehmigt (§ 100 GemO).

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem [Gemeinderat/Stadtrat/Verbandsge-

meinderat] [nicht] die Entlastung [der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und der Bei-

geordneten] vor ($ 114 Abs. 1 S. 2 GemO). [Die Gründe für die Verweigerung der Ent-

lastung sind... /Die Gründe für die Einschränkungensind....]

In der Sitzung am [TT.MM.JJJJ] wurden die Beschlussvorschläge nach $ 114 GemOin

der vorliegenden Fassung beschlossen.

Das Abstimmungsergebnis ergab:

Ja

Nein

Stimmenthaltungen

ungültige Stimmen.

[Gemeinde] [TT.MM.JJJJ] 
Ort, Datum Unterschrift [der Vorsitzenden/des Vorsitzenden]

des Rechnungsprüfungsausschusses
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8. Muster zur GemO und GemHVO(Anlage 3 zur VV-GemHSys)

Muster 15

(zu § 44 GemHVO)

Muster 16

(zu § 45 GemHVO)

Muster 17
(zu § 46 GemHVO)

Muster 18

(zu § 47 GemHVO)

Muster 19

(zu § 50 Abs. 1 GemHVO)

Muster 20
(zu § 51 GemHVO)

Muster21

(zu § 52 GemHVO)

Muster 22

(zu § 53 GemHVO)

Muster 23

(zu § 55 GemHVO)

Muster 24

(zu § 56 Abs. 1 GemHVO)

Muster 25

(zu § 57 GemHVO)

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Bilanz

Anlagenübersicht

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres
hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtbilanz

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
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8. Muster GemO/GemHVO

 

 

 

 

Muster 15

Ergebnis Ubertragung aus
des Haushalts- Vorjahr"

vorjahres

Ifd. Nr. Ergebnisrechnung

1 2

Ei + Steuern und ähnliche Abgaben
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

E3 + Erträge der sozialen Sicherung

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

ES + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 + Sonstige laufende Erträge

E8& Summederlaufenden Ertrage aus Verwaltungstatigkeit

E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen

E11 - Abschreibungen

E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 - Aufwendungendersozialen Sicherung

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E15 Summe der A aus Ver

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstatigkeit

E17 + Zinsertrage und sonstige Finanzertrage

E18 |-Zi igen und ige Fi Jungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 ‘gebnis(   
 

” Die Darstellung dieser Spalte ist optional
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ansatz des Ergebnis des Abweichung im Übertragung ins Ergebnisverän-
Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Folgejahr") derung gegen-

einschl. (Sp.2 + über Haushalts-
Nachträge Sp. 3 ./. Sp. 4) vorjahr

(Sp.4 ./. Sp. 1)
Rechenvorschriften Kontonummer

in €

40

4
42
43

441, 443,444, 445
442

451, 452, 46
EE1bisE7

50, 51
52
53
54
55
56

EEQbis E 14
E8/.E15

E17 /.E 18

E16+E19

499 /. 599 469, 599

481 ./. 581 481, 581

ZE20bisE22 
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8. Muster GemO/GemHVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

     

Muster 16

Ergebnis des Übertragung aus
o Haushalts- Vorjahr!)
5 vorjahres

2 Ifd. Nr. Finanzrechnung
=
ü

1 2

Fi + Steuern und ähnliche Abgaben

F2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

2 F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung

2 F4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3 F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3 F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 + Sonstige laufende Einzahlungen

5 F8 Summederlaufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

8 F9 - Personal- und Versorgungsauzahlungen

7 E F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

38 F 11 nicht besetzt
3 = F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

B F13 - Auszahlungen dersozialen Sicherung

8 F14 - Sonstige laufende Auszahlungen

= FAS Summederlaufenden Auszahlungen aus Verwaltungstatigkeit

5 F16 Saldo der Ein- undA aus Ver

c F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

3 F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungenausinternen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der und i Ein- und

ö F24 + Einzahlungen ausInvestitionszuwendungen

3 3 F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

7 2 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen

3 2 F27 Summeder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2 5 F 28 -A fiir ii is 6 é

© z F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

z 7 3 F30 - Auszahlungenfür Finanzanlagen

E8 F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen

€ F32 Summeder Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

L F33 Saldo der Ein- und AuszahlungenausInvestitionstätigkeit

F 34 Finanzmitteliiberschuss/-fehlbetrag

F35 + Aufnahme vonInvestitionskrediten

F36 - Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und AuszahlungenausInvestitionskrediten

F 38 Veränderungderliquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)?

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung”)

3 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

i F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Ver g Fi ittelü g F

F 43 ung der liqui Mittel (ei Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 
 

” Die Darstellung dieser Spalte ist optional.
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Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen gegenüberder Verbandsgemeinde im RahmenderEinheitskasse.

Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im RahmenderEinheitskasse.

Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

 



Ansatz des
Haushaltsjahres

einschl
Nachträge

in€

Ergebnis des
Haushaltsjahres

8. Muster GemO/GemHVO

Muster 16 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Abweichung im Übertragungins Ergebnisverän-
Haushaltsjahr Folgejahr”) derung gegen-

(Sp.2 + über Haushalts-
Sp. 3 ./. Sp. 4) vorjahr

(Sp. 4 /. Sp. 1) Rechenvorschriften Kontonummer

60

61

62

63

641

642

651 + 652 + 66 ./.669 651, 652, 66, 669

=F 1bisF7

70, 71

72

74

75

76 J. 7695 76, 7695

ZF bis F 14

F8/.F15

F417 J/.F 18
F16+F 19
689 /. 7695 669, 7695
698 /. 798 698, 798

¥ F 20 bis F 22
681

682, 683
684bis 689

= F 24 bis F 26
781, 784

785
786

787 bis 789
x F 28 bis F 31
F 27 /.F 32
F23+F33

691, 692
791, 792

F 35 /.F 36
+ 696) /.(795 + 695, 696, 795, 796
+ 694) 1.(793 + 693, 694, 793,794
3 37 bis F 39
699 /. 799 699, 799
F40+F 41
F 41 /.F 38
F 23 /.F 
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8. Muster GemO/GemHVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Muster 17

Teilergebnisrechnung (Bezeichnung)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Ergebnis Übertragung aus
des Haushalts- Vorjahr?)

vorjahres

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten")

1 2

Ei + Steuern und ähnliche Abgaben

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

E3 + Erträge dersozialen Sicherung

E4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 + Sonstige laufende Erträge

E8 Summederlaufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen

E11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E 13 - Aufwendungendersozialen Sicherung

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E15 Summeder A aus Ver

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstatigkeit

E17 + Zinserträge und sonstige Finanzertrage

E18 |- und ige Fi

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis

E21 AuBerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 gebnis( i des Teilt     
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Gliederung wie im Teilhaushalt.

Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

Angaben können auchin 1.000 € erfolgen

 



8. Muster GemO/GemHVO

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Erläuterung

Ansatz des Ergebnis des Abweichung im Übertragung ins Ergebnisverän-
Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Folgejahr”) derung gegen-

einschl. (Sp.2 + über Haushalts-
Nachträge Sp. 3 /. Sp. 4) vorjahr

(Sp. 4 ./. Sp. 1)
Rechenvorschriften Kontonummer

40
41
42
43

441, 443,444, 445
442

451, 452, 46
EE1bISE7

50, 51
52
53
54
55
56

EEQ bis E 14
E8/E15

E17 /.E 18

E16+E19

499 /. 599 469, 599

481 /. 581 481, 581

LE 20 bis E 22 
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8. Muster GemO/GemHVO

Fortsetzung von Muster 17 (von vorheriger Seite)

 

Teilfinanzrechnung (Bezeichnung)
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ergebnis Ubertragung aus
des Haushalts- Vorjahr?)

vorjahres

Ifd. Nr. Ein- und Auszahlungsarten’)

1 2

F16 Saldo der Ein- und aus Ver

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ichen und i Ein- und A

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summeder EinzahlungenausInvestitionstätigkeit

F28 - Auszahlungenfür immaterielle Vermögensgegenstände

F29 - Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 - Auszahlungenfür Finanzanlagen

F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der AuszahlungenausInvestitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und AuszahlungenausInvestitionstätigkeit

F34 Fi ittelü desTeilt
 

e
n
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Gliederung wie im Teilhaushalt.

Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

Angaben können auchin 1.000 € erfolgen

 



8. Muster GemO/GemHVO

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Erläuterung

Ansatz des Ergebnis des Abweichung im Übertragung ins Ergebnisverän-
Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Folgejahr”) derung gegen-

einschl. (Sp.2 + über Haushalts-

Nachträge Sp.3.1.5p.4) Gottebe 1) Rechenvorschriften Kontonummer

in €

3 4 5 6 7

F16+F 19

669 /. 7695 669, 7695

698 ./. 798 698, 798

F21+F22

681

682, 683

684 bis 689

=F 24 bis F 26

781, 784

785

786

787 bis 789

> 28 bis F 31

F27-F 32

F23+F 33     
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 18

Bilanz zum 31.12. Haushaltsjahr"

Aktiva

31.12. 31.12.
5 Haushalts- Haushalts-

Posten Bezeichnung

in

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten

Sonder bände, des Rechts,
Stiftungen

Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige
kommunale Stiftungen

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähi-
ge kommunale Stiftungen

K Bunc bei der Europäischen Zentralbank,
GuthabenbeiKreditinstituten, Schecks 

?) Nullstellen sind nicht darzustellen
2 Angaben können auchin 1.000 € erfolgen.
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

31.12. 31.12.

Posten Bezeichnung Haushalts- nn

in

zur

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
aus
aus

Rechts,
 

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sonder
rechtfähigen kommunalenStiftungen
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8. Muster GemO/GemHVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muster 19

Anlageniibersicht

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Stand Zugänge Abgänge Um- Stand zum
zum im im buchungen 31.12.
31.12 Haushalts- Haushalts- im Haushalts-

Postén Haushalts- jahr jahr Haushalts- jahr
(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) vorjahr") jahr

Ad Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.1.2 Geleistete Zuwendungen

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert

1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle \

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Wald, Forsten

1.2.2 i Gr ü und gr
Rechte

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.4 Infrastrukturvermögen

1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.9 Pflanzen und Tiere

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.3.3 Beteiligungen

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsver-
hältnis besteht

1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten
desöffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunaleStiftungen

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

1.3.8 Sonstige Ausleihungen       
 

Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.
 t der At zum 31.12. F

tdes R tes in v.H. der Ansc

4) Angaben könnenauchin 1.000 € erfolgen.
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in v.H. des Restbuchwertes zum 31.12. des Haushaltsjahres

und Herstellungskosten zum 31.12. des Haushaltsjahres

 



aufge-
laufene

Abschrei-
bungen
zum
31.12.

Haushalts-
vorjahr

in

Abschreibungen, Wertberichtigungen

Zu- Ab- Um auf-
schreibun- schreibun- buchungen | gelaufene
gen im gen im im Haus- Abschrei-
Haus- Haus- haltsjahr bungen

haltsjahr haltsjahr auf
Abgänge

8. Muster GemO/GemHVO

Muster 19 (zu § 50 Abs. 1 GemHVO)

Restbuchwerte Wert- Kennzahlen

Ab- Rest- Rest. Minderung "Durch Durch-
schrei- buchwerte buchwerte durch schnitt- schnitt-
bungen am Ende am Ende licher licher
zum des des lastandhal- Abschrei- Restbuch-
31.12. Haushalts- Haushalts- bungs- wert?)

Haushalts- jahres vorjahres satz?)ng,
jahr Altlasten,

Sonstiges
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

 

 

 

Forderungsübersicht

Stand zum Stand zum
31.12. 31.12,

Ifd. Art Haushaltsjahr Haushaltsvorjahr
Nr. (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO) (Bilanzwert) (Bilanzwert)

in €”

 

1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 

1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Trans-
ferleistungen

 

1.2 Privatrechtliche ForderungenausLieferungen und Leistungen

 

1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

 

1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denenein Beteili-
gungsverhältnis besteht

 

1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,
Anstalten desöffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale
Stiftungen

 

1.6 Forderungen gegendensonstigen öffentlichen Bereich

 

1.7. Sonstige Vermögensgegenstände     
 

1) Angaben könnenauchin 1.000 € erfolgen
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

 

Verbindlichkeitenübersicht
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

an . Stand zum |Stand zum
Verbindlichkeiten 31.12. 31.12.

zum 31.12.Haushaltsjahr Haushalts- Haushalts-
mit einer Restlaufzeit jahr vorjahr

Ifd. Art a (Bilanz- (Bilanz-

Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) biszu von ber von mehr wen wert)
einem einem als fünf
Jahr bis zu fünf Jahren

Jahren

in €")

1 Verbindlichkeiten

1.1. Anleihen

1.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

davon:

1.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmenfür Investi-
tionen

1.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmenzur Liquidi-
tätssicherung

1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmenwirtschaftlich gleichkommen

1.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

1.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-
nehmen

1.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,mit
denenein Beteiligungsverhältnis besteht

1.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
Zweckverbänden,Anstalten desöffentlichen Rechts,
rechtsfähigen kommunalenStiftungen

1.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffent-
lichen Bereich

1.11. Sonstige Verbindlichkeiten   
» Angaben könnenauchin 1.000 € erfolgen.
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 22 (zu § 53 GemHVO)

 

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden
Haushaltsermächtigungen
 

 

Ansatz Übertragung auf
fd des das Haus-
Nr. Konto/Bezeichnung Haushaltsjahres haltsfolgejahr

in €”

 

1. Aufwandsermächtigungen
 

Teilhaushalt 1
 

Teilhaushalt...
 

2. Auszahlungsermächtigungen
 

2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen

 

Teilhaushalt 1

 

Teilhaushalt...

 

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 

Teilhaushalt 1
 

Teilhaushalt...
 

2.3 Auszahlungenaus Finanzierungstätigkeit

 

Teilhaushalt 1

 

Teilhaushalt...

 

3 Ermächtigungen für die AufnahmevonInvestitions-
. krediten
 

Teilhaushalt 1

 

Teilhaushalt...

 

4 AusVerpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
. fällig werdende Auszahlungen?
 

Teilhaushalt 1

 

Teilhaushalt...     
 

Angaben können auchin 1.000 € erfolgen.

2) Sofern Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen auch über das Haushaltsfolgejahr voraussichtlich fällig werden, sind diese auf

die einzelnen Folgejahre darzustellen.
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 23 (zu § 55 GemHVO)

 

Gesamtergebnisrechnung
 

Ergebnis des
Haushaltsjahres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. (gem. 8 55 GemHVO)

1 + Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

3 + Erträge dersozialen Sicherung

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 + Sonstige laufende Erträge

8 Summederlaufenden Erträge

9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

10 - Materialaufwendungen, Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen

11 - Abschreibungen

12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

13 - Aufwendungen dersozialen Sicherung

14 - Sonstige laufende Aufwendungen

15 Summederlaufenden Aufwendungen

16 L gebnis der Ver und iftstätigkeit

17 + Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziie-
ten Tochterorganisationen

18 + Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen

19 + Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanla-
gevermögens

20 + Sonstige Zins- und ähnliche Erträge

21 - Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufver-
mögens

22 - Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorgani-
sationen

23 - Zins- und ähnliche Aufwendungen

24 Finanzergebnis

25 o i gebnis der Ver und

26 + Außerordentliche Erträge
(einschließlich der Erträge aus der außerordentlichen Auflösung eines
passiven Unterschiedsbetrags aus der Erstkonsolidierung)

27 - Außerordentliche Aufwendungen
(einschließlich der Aufwendungenaus der außerordentlichen Abschrei-
bung eines G - oder Fir aus der idierung)

28 Außerordentliches Ergebnis

29 Steuern vom Einkommenund vom Ertrag

30 Sonstige Steuern

31 Gesamtjahresergebnis
( j üb

32 anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn (gemäß $ 307 Abs. 2 HGB)

33 auf andere Gesellschafter entfallender Verlust (gemäß $ 307 Abs. 2 HGB)   
 

‚Angaben könnenauchin 1.000 € erfolgen.
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 24 (zu $ 56 Abs. 1 GemHVO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtfinanzrechnung

Ergebnis des Ergebnis des
fd Haus- Haus-
Nr haltsvorjahres haltsjahres

in €”

1. Finanzmittelbestand

1.1. davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde

1.2 davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen

2. Veränderung des Finanzmittelbestandes

2.1 davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Ge-
meinde

2.2 davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochter-
organisationen

” Angaben könnenauch in 1.000 € erfolgen

Muster 25

Gesamtbilanz zum 31.12. Haushaltsjahr

Aktiva

31.12 31.12.
Haushalts- Haushalts-

Posten Bezeichnung vorjahr jahr

in €”

1 AusstehendeEinlagen auf das gezeichnete Kapital

2 Aufwendungenfür die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge-
schäftsbetriebs und der Verwaltung

3 Anlagevermögen

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

 3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

 3.1.2 Geleistete Zuwendungen

 3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

 3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert

 
 

 

 

 
 

 

 

3.1.5 Al aufii \

3.2 Sachanlagen

3.2.1 Wald, Forsten

3.2.2 i G ü und gi ü i Rechte

3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

3.2.4 Infrastrukturvermögen

 3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

 3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

 3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

 3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung     
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 25 (zu § 57 GemHVO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Passiva

31.12. 31.12.
Posten Bezeichnung Haushalts- Haushalts-

vorjahr jahr

in €"

1 Eigenkapital

1.1 GezeichnetesKapital

1.2 Kapitalrücklage

1.3 Allgemeine Rücklage

1.4 Zweckgebundene Rücklagen

1.5 Gewinnrücklagen

1.6 Gesamtergebnisvortrag

1.7 Gesamterfolg

1.8 Ausgleichspostenfür Anteile anderer Gesellschafter

1.9 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

3 Sonderposten

3.1 Sonderpostenfür Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungenfür Anlagevermögen

3.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil    
 

123

 



8. Muster GemO/GemHVO

Fortsetzung von Muster 25 (von vorheriger Seite)

 

Gesamtbilanz zum 31. 12. Haushaltsjahr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva

31.12 31.12.
Haushalts- Haushalts-

Posten Bezeichnung vorjahr jahr

in €"

3.2.9 Pflanzen und Tiere

3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3.3 Finanzanlagen

3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

3.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

3.3.3 Beteiligungen

3.3.4 A jen an Unter mit denen ein ili ältnis
besteht

3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten des öffentlichen Rechts,
rechtsfähige kommunale Stiftungen

3.3.6 A an Sonder Zweckvi de, Anstalten des öffentli-
chen Rechts, rechtsfähige kommunaleStiftungen

3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

3.3.8 Sonstige Ausleihungen

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen ausTransferleistungen

4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

4.2.3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht

4.2.4 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder

4.2.5 Forderungen gegen densonstigenöffentlichen Bereich

4.2.6 F nach dem Kr: ierungsrecht

4.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

4.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

4.3.1 Eigene Anteile

4.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

44 K SG bei der Er
Zentralbank, GuthabenbeiKreditinstituten und Schecks

5 A i nach dem K i

5.1 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

5.2 Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung

6 Ausgleichspostenfür latente Steuern

7 Rechnungsabgrenzungsposten

71 Disagio

Te Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

8 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
    Gesamtbilanzsumme  
 

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 25 (zu § 57 GemHVO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

31.12. 31.12.
Haushalts- Haushalts-

Posten Bezeichnung vorjahr jahr

in €”

3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

3.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

37 Sonstige Sonderposten

4 Rückstellungen

4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

42 Steuerrückstellungen

4.3 Rückstellungenfürlatente Steuern

4.4 Sonstige Rückstellungen

5 Verbindlichkeiten

51 Anleihen

5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

5.4 Erhaltene Anzahlungen aufBestellungen

5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5.6 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der
Ausstellung eigener Wechsel

5.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denenein Beteiligungs-
verhältnis besteht

5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern

5.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigenöffentlichen Bereich

5.11 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

5.12 Sonstige Verbindlichkeiten

6 Rechnungsabgrenzungsposten   
 

  Gesamtbilanzsumme  
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 26 (zu $ 93 Abs. 4 GemO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)’’

Ifd. Nr Jahr Jahr oo

1 5. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss)

2 4. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss)

3 3. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss)

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)

6 Haushaltsjahr (Ansatz)

7 Zwischensumme(lfd. Nr. 1-6)

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)

11 Summe

1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern derV« icht eine p D: über die ing

der Jahresergebnisseenthält.

2) Angaben können auchin 1.000 € erfolgen
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

 

Ubersicht tiber die Uber-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzrechnung”

Saldo der d. =
ordentlichen und |planmäßige| Betrag
außerordentli- Tilgung
chen Ein- und (§ 2 Abs.1
Auszahlungen Satz 1Ifd. Nr. Jah Jahr

an (8 2 Abs. 1 Satz |Posten F 36
1 Posten F 23 GemHVO)
GemHVO)

in €®

4 5. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss)

2 4. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss)

3 3. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss)

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)

6 Haushaltsjahr (Ansatz)

7 Zwischensumme(Ifd. Nr. 1 - 6)

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)

11 Summe      
 

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der

derFit i hüsse und -| äge enthält. 

Angaben könnenauchin 1.000 € erfolgen.
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8. Muster GemO/GemHVO

Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

 

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nachrichtlich

fa Nr, (gem. $2 siaRa Posten E 23) “Eigenkaptal

in €

1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres

2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres

3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres

4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres

5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres

# + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres     
 

”) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der

Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

2) Angaben könnenauchin 1.000 € erfolgen
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9. Priifschema zu § 109 GemO

 

Kommune

halt Anteile oder Mitgliedschaftsrechte
an mindestenseiner Tochterorganisation nach § 109 Abs. 4 GemO

|
| | |

 

 

  
 

 

 
 

 

 

     
 

 

Kommuneübt beherrschenden Kommune übt maßgeblichen Beteiligung oder
Einfluss aus Einfluss aus Finanzanlage ohne

(§ 109 Abs. 1 und 5 Satz 1 GemO (§ 109 Abs. 1 und 5 Satz 2 GemO maßgeblichen Einfluss
W Nr. 3 zu $ 109 GemO) W Nr. 4 zu $ 109 GemO) oder von

] | untergeordneter
Bedeutung

untergeordnete Bedeutung untergeordnete Bedeutung
(§ 109 Abs. 6 GemO (§ 109 Abs. 6 GemO |

W Nr.8 zu § 109 GemO) W Nr. 8 zu § 109 GemO)
Bewertung zu

Anschaffungskosten

keine Konsolidierung
i Rod.

Vollkonsolidierung Eigenkapitalmethode peala
(§ 109 Abs. Satz 1 GemO (At-Equity-Bewertung) § 54 GemHVO
aesa 2oe 2 vo) (§ 109 Abs. 5 Satz 2 GemO zu

r.3.1 zu em VW Nr. 2.1 Satz 3 und a
Nr. 3.2 zu $ 54 GemHVO) beieeer

Möglichkeit der
Bewertung zu

 
    
 

 
 - - : ae Anschaffungskosten
Zusammengefasste Bilanzsummealler einzubeziehenden Tochterorganisationen (W Nr.3.2 Satz 7 zu

Ubersteigt 20 v. H. der Bilanzsumme der Kommuneoder § 54 GemHVO
Summeder Rückstellungen und Verbindlichkeiten aller einzubeziehenden

Tochterorganisationen übersteigt 20 v. H. der Verbindlichkeiten der Kommune |
(§ 109 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 und 2 GemO,VV Nr. 9 zu § 109 GemO) Darstellung im

 

   
   

 

   
Gesamtanhang

§ 109 Abs. 6 Satz 2 GemHVO,
§ 58 Abs. 4 GemHVO

Pflicht zur Aufstellung eines BeenA
Gesamtabschlusses Ficwatabschiiesee

16.108.Abs. 1.28mO ($ 109 Abs. 9 GemO  
 

") Die Vorschrift des $ 109 Abs. 6 Satz 4 GemO, wonach Tochterorganisationen mit einer Bilanzsumme von über 1
Mio. Euro immer in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind (Bestimmung des Konsolidierungskreises) gilt nur
für Tochterorganisationen von untergeordneter Bedeutung. Nur sofern für diese die in $ 109 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1
und 2 GemO genannten v. H.-Summen überschritten werden, sind sie in den Gesamtabschluss einzubeziehen
(auch wenn Tochterorganisationen mit einer Bilanzsumme von über 1 Mio. Euro bestehen). Auf die VV Nr. 9 Satz 3
zu § 109 GemOsowie die VV Nr. 4 zu § 54 GemHVOwird verwiesen.
Hinsichtlich der Mitgliedschaft in Zweckverbänden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wird auf die VV Nr. 5
GemHVOverwiesen.

Bearbeitung:
Ministerium des Innern und für Sport
Referat Kommunale Finanzen, Kommunaler Entschuldungsfonds

Schillerplatz 3 - 5
55116 Mainz

Stand Januar 2017
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Das Handbuch enthält Empfehlungen für denkbare Prüfungshandlungen sowie bezüglich

des Aufbauseines Prüfberichts und dient als Grundlage für eine ordnungsgemäße und

gewissenhafte Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse.

In der 3. Auflage wurdendie haushaltsrechtlichen Änderungenin der Gemeindeordnung

sowie die Änderungenin der Gemeindehaushaltsverordnungausder Fortschreibung der

kommunalen Doppik aktualisiert und der Leitfaden um den Prüfungsschwerpunkt Gesamt-

abschluss erweitert. Der aktualisierte Nachdruck berücksichtigt Änderungen,die sich bei

einzelnen Paragrafen ergeben haben.
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